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1 Einleitung: Zur Lage des Fachhochschulsektors 

Bildungsangebot und Bildungsnachfrage 

Die Situation im österreichischen FH-Sektor im Jahr 2003 ist durch einen weiteren 
Auf- und Ausbau gekennzeichnet, wenng leich in einem geringeren Ausmaß als In den 

beiden Jahren zuvor. Im Studienjahr 2003/04 beträgt der Zuwachs an neuen 
Anfängerinnenstudienplätzen 65l. 

Vergleicht man die Entwicklung der Zahl der Studienplätze mit den Planungsgrößen 

der .Entwicklungs- und FInanzierungsplanung für den Fachhochschulbereich II" vom 

Studienjahr 1999/00 bis zum Studienjahr 2004/05, ist zu erkennen, dass die darin 
formul ierten Vorgaben für den quantitativen Ausbau des FH-Sektors bereits im 

Studienjahr 2003/04 übertroffen werden (vgl. Tab. 1 und Beilage Al. 

Tab. 1 

Genehmigte Studienplätze akkumuliert und jährlicher Zuwachs 

Studienjahre 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Stud ienplätze akkumuliert 10.450 12 .172 14.670 18.206 22.140' 

~uwaChS 1.960 1.722 2.498 3.536 3.934 

E&FII 10.000 11.800 13.800 16.300 18.700 21.000 

Mit der Anerkennung von 18 neuen FH-Studiengängen' gibt es in Österreich seit 
Beginn des Studienjahres 2003/04 142 genehmigte FH-Studiengänge. Mit den 18 

neuen FH-Studlengängen und den insgesamt 651 neuen Anfängerinnenstudienplätzen 
im Studienjahr 2003/04 erhöht sich das Angebot an Anfängerinnenstudienplätzen im 

FH-Sektor auf insgesamt 7.116. Die FH-Studiengänge werden von 19 Erhaltern 
angeboten, von denen 17 als juristische Personen des privaten Rechts (13 Ges.m.b.H., 

3 Vereine und 1 gemeinnützige Privatstiftung) und 2 als juristische Personen des 
öffentlichen Rechts (BMLV und Kammer für Arbe iter und Angestellte, Salzburg) 

organisiert sind (vg l. Beilage B). 

Diese dynamische Entwicklung des fachhochschulischen Bildungsangebotes Ist 

insbesondere darauf zurückzuführen, dass in den letzten drei Studienjahren der 

• Im Unterschied zur Anzahl der ta~chllchen Studierenden ( 20.676) bezeichnet die Zahl 22.140 In der 
Spalte 03/04 die Anzahl der genehmigten Studienplätze. 

, Von den insgesamt 18 genehmigten FH -Studiengängen sind nur 17 gestartet, da der Studiengang 
"Ökoeffizlente Produkt- und Verfahrenstechnik", Klagenfurt (Vollzelt) , zwar fOr das Studienjahr 2003/04 
genehmigt wurde, j edoch den Studlenbetneb nicht aufgenommen hat. Demgemäß werden von den 142 
genehmigten Studiengängen Im Studienjahr 2003/ 04 141 ta~chlich angeboten . Weitere 6 StUdiengänge 
haben keine Anfängerinnen aufgenommen; d.h. 4 Studiengänge laufen aus, weil diese in das gestufte 
System (Sakk/Mag) übergefOhrt wurden ; 1 Studiengang läuft aus, weil er mit einem anderen 
zusammengeführt wurde; 1 Studiengang hat In diesem Studienjahr die Aufnahme von 
Srudlenanfängerlnnen ausgesetzt. 
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quantitative Ausbau des FH-Sektors stark forciert wurde . Wurden in den Studienjahren 
1994/95 bis 2000/ 01 insgesamt 67 FH-Studiengänge genehmigt, so waren es in den 

Studienjahren 2001/02 bIs 2003/04 insgesamt 75 (vgl. Tab. 2 und Beilage Cl. 

Tab. 2 

Genehmigte FH-Studienglnge 1994 - 2003 

ahr 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 

Anzahl 10 10 13 6 7 9 12 27 30 18 

Tellsummen 67 75 

Gesamtsumme 142 

Von den Insgesamt 142 genehmigten FH-Studlengängen werden 100 In Vollzeitform', 

19 berufsbegleitend, 19 In Vollzeitform und berufsbegle itend und 4 FH-Studiengänge 

zielgruppenspezifisch' angeboten. Es gibt demnach derzeit insgesamt 42 
berufSbegleitend angebotene FH-Studlengänge, die durch organisatorische und 

didaktische Maßnahmen, wie den verstärkten Einsatz von Fernstudienelementen, 

versuchen, ein den Bedürfnissen von Berufstätigen entsprechendes Studium 

anzubieten . Der Anteil der Studierenden an berufsbegleitend organisierten (oder an 
berufsbegleitend organisierten Teilen von) FH-Studiengängen liegt Im Studienjahr 

2003/04 bel 28,3 %. 

Unter Berücksichtigung der zum Meldestichtag 15.11 .2003 übermittelten Daten 

studieren an den FH-Studiengängen bzw. Fachhochschulen 20.680 Studierende. 

Davon sind 7.901 weiblich und 12.779 männlich . In relativen Zahlen ausgedrückt 
beträgt der Anteil der weiblichen FH-Studierenden damit ungefähr 38,2% und der der 

männlichen ungefähr 61,8%. Der Anteil der weiblichen Studierenden Ist in Bezug auf 

die Gesamtlahl der Studierenden seit dem Studienjahr 1994/ 95 von 24,7% auf 38,2% 
angestiegen. 

In den Jahren 1997 bis 2003 haben insgesamt 10.010 Studierende ihr FH-Studium 

abgeschlossen . Davon haben allein 2.661 Studierende ihr Studium im Jahr 2003 
abgeschlossen . Die Bildungsnachfrage übersteigt gesamt gesehen jenes des Bildungs

angebotes nach wie vor deutlich , wiewohl die Zahl der auf eine/n neu 

aufgenommene/n FH-Studlerende/n entfallenden BewerberInnen, die sich dem 
Aufnahmeverfahren unterzogen haben, gegenüber dem Vorjahr von rund 2,7 auf 
zuletzt 2,4 gesunken Ist und es vor allem im technischen Bereich Studiengänge gibt, 

die Ihr Stud lenplatlpotentlal nicht ausschöpfen konnten . 

Im Studienjahr 2003/04 haben die ersten 6 FH-Bakkalaureatsstudlengänge ihren 
Studien betrieb aufgenommen. Davon resultieren 4 aus der Überführung bestehender 

1 Wie schon angesprochen werden nur 99 der 100 genehmigten FH -Studleng3nge In VOllzeltfomn auch de 
facta Im StudIenjahr 2003/04 angeboten . 

, Vgl. § 3 Abs 2 Z 2 und § 4 Abs 2 FHStG 
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FH-Dlplomstudlengange In das gestufte Bakk!~1ag-System; 2 Bakka'aureats

studiengange wurden als neue BIldungsangebote geschaffen. Der FHR hat 2003 ludem 

die ersten 2 FH-Maglsterstudlengange genehmigt, die Ihren StudienbetrIeb allerdings 

erst Im StcdlenJanre 2005/06 aufnehmen werden. Auf der Webslte des FHR (vgl. 

www.fhr,ac atl konnen die facr.hochschullschen Bildungsangebote mittlerweile auch 

nach der Studiengangsart (Bakkalaureats-, Maglster- oder DIplomstudiengange) 

selektiert werden. Sowohl fur DIplomstudiengange als auch f.Jr Bakkalaureats- und 

Magisterstudiengange gilt Im FachllOchschulberelch der BIldungsauftrag einer 

praxIsbezogenen BerufsausbildJng auf Hochschulmveau. Es handelt sich also bel den 

drei Studle.ngangsar:en um Ausbildurgen, die einen berufsqualifizIerenden Abschluss 

vermitteln, cas Ziel besteht n der Hervorbringung einer be'ufs- und 

hochsch u ladaq uaten Ha nd lu ngsKompetenz. 

Der Bildungsauftrag 

Der Biloungsauftrag der FH-Studlengange ISt In § 3 Abs l des Fachhochschul

Studiengesetzes geregelt: FH-Studlengange Sind Studiengange auf Hochschulniveau, 

die eine wissenschaftlich fundierte Berufsausbildung vermitteln. In Bezug auf diesen 

B:ldungsauftrag besteht die Grundkonzeption eines Frl-Studlenganges In Oer 

Beschreibung des Zusa",menhanges ZWischen beruflichen Tatlgkeltsfeldern, 

berufsfeldspeZIfischem Qualifikationsprofil und CUrriculum, In dem dieses Profil seinen 

Niederschlag findet, sowie der Darlegung der UmselLung dieses Zusammenhanges Im 

didaktischen Konzept. Der hohe Stellenwert didaktisch reflektierter Konzepte resultiert 

Im FH-Sektor nicht zuletzt daraus, dass die FH-Studlengange den anspruchsvollen 

BIldungsauftrag einer praxIsbezogenen Berufsausbildung auf Hochschulniveau unter 

limitierten zeitlichen Bedingungen zu realiSieren haben. Letztendlich geht es also um 

einen Integratlven Ansall, der sowohl hochschulische Bildungsansprucne als auch 

berufspraktische Anforderungen beruckslchtlgt. 

Ein Wichtiges Merkmal fur das fachhocnschullsche Lehren und Lernen besteht vor 

diesem Hintergrund darin, dass die Anforderungen der beruflichen PraxIs neben der 

Gewahrleistung der Anspruche an eine hochschulische AUSbildung eine zentrale 

Bezugsgroße fur die Gestaltung von FH-Studlengangen darstellen. Die Ausrichtung der 

fachhochschulischen Ausbildung auf berufliche Tat,gkeltsfelder ISt Gegenstand 

wlssenschaftsbaslerter Lehr- und Lernformen. Mit diesem B"dungsauftrag Wird auch 

zum Ausdruck gebracht, cass gegenuber den Stud:erenden eine hohere 

Verantwortung In Bezug auf die berufliche Verwertbarkeit der vermittelten Quali

fikationen besteht. 

Damit Wird auch die bildungspolitische Frage des QualifiZIerungstransfers ZWischen 

Ausbildungs- Lnd 

Bildungsangebote 

Beschaftlg u ngssystem a nges prochen. Jle fach~ochschu Iischen 

Sind CU'rlcu'ar und didaktisch so zu gestalten, dass Sich die 

------~-
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Studierenden jene berufs praktisch relevanten Qualifikationen und Kompetenzen auf 
wissenschaftlicher Grundlage aneignen können, die sie für eine erfolgreiche berufliche 
Tätigkeit benötigen . Die Qualitat der fachhochschul ischen Ausbildung wird letztendlich 
an der erfolgreichen Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe gemessen. Es geht 
dabei immer auch um den Versuch, die .Relbungsverluste" zwischen Bildung und 
Beruf möglichst gering zu halten. Wird der BIldungsauftrag der FH-Studlengänge nicht 
bloß als eine bildungs rhetorische Leerformel betrachtet, sondern als allgemeine 
Gestaltungsmaxime des fachhochschulIschen Lehrens und Lernens gesehen, dann sind 
insbesondere didaktische Konzepte gefordert, die in der Lage sind, als 
Vermlttungslnstanz zwischen Wissen und Anwendung, Theorie und Praxis, Reflexion 
und Handlung, Abstraktion und Problem, Bildung und Beruf zu fungieren . 

Es kann diesbzügllch sicher nicht davon ausgegangen werden, dass die jahrelange 
Aneignung eines Vorrats an Wissen zu dessen adäquater Anwendung In der späteren 
beruflichen Praxis befähigt, dass sich die Fähigkeit, praktische Probleme in der 
beruflichen Praxis lösen zu können, direkt aus wissenschaftlichen Grundlagen ableiten 
lässt und dass Handlungskompetenz automatisch aus Reflexionsvermögen resultiert. 
Im Rahmen der Zielsetzung der Hervorbringung und Erweiterung der beruflichen 
Handlungsmöglichkeiten spielt die didaktische Gestaltung der fachhochschulischen 
Lehr- und Lernformen also eine zentrale Rolle. Unter der Voraussetzung, dass (Aus-) 
Bildung für eine berufliche Praxis nicht mit derselben gleichzusetzen ist, sondern dass 
(Aus- )Bildung in einen didaktisch gestalteten Schonraum eingebettet Ist, wo Fehler zu 
machen erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht Ist, kann Lernen als experimentelles 
Erproben des eigenen Wissens durch Umsetzung in Handlung betrachtet werden, 
wobei von der Handlungserfahrung wiederum ein Rückbezug auf das Wissen, seine 
Prüfung und Erweiterung, erfolgt. Man kann diesen Gedanken auch in einem Frage
Antwort-Schema ausdrücken : praktische Fragestellungen bedürfen zu Ihrer Lösung 
theoretischer Antworten, theoretische Antworten bedürfen zu ihrer vertiefenden 
Reflexion praktischer Fragestellungen : man kann Sich kein theoretisches Wissen 
wirklich angeeignet haben, ohne selbst auf das praktische Problem gestoßen zu sein, 
auf das es eine Antwort darstellt. 

Gestuftes Studien system 

Mit der Einführung von Bakkalaureats- und Magisterstudiengängen Im österreichischen 
FH-Sektor wird das In der deutschsprachigen Bildungstradition verwurzelte, auf 
fachliche Breite und wissenschaftliche TIefe angelegte einphasige Studienkonzept 
durch das System einer gestuften Hochschulbildung mit unterschiedlichen 
Qualifikationsniveaus ersetzt bzw. ergänzt. Aufgrund des gesetzlich vorgegebenen und 
eben skizzierten Bildungsauftrages spielt die Unterscheidung zwischen .anwendungs
und theorieorientierten Studiengängen" für den österreichischen FH-Sektor eine 
untergeordnete Rolle. Anwendungsorientierte Studiengänge sind dadurch 
charakterisiert, dass sie von Ihrem Inhaltlichen Konzept her einen klaren und 
nachvollziehbaren Bezug zu beruflichen Tätigkeitsfeldern aufweisen. Die 
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Bakkalaureats- und Magisterstudiengange sind In sich abgeschlossene und mit einem 

Quallfi kationszIel verbundene Studien. I nhaltllch -cu rrlCU lare 

Herausforderung besteht dann, die traditionellen Studiengange In zwei sinnvoll 

trennbare, mit eigenen berufsqualIfizIerender. Zielen veroundene, aber aufeinander 

bezogene Stufen zu gliedern. Die Planung des studentischen Qualifikationserwerbs Im 

Rahmen der Festlegung von studiengangstYPIsChen Qual,f,kat,ons- bzw. 

KompetenzprofIlen wird dabei an Bedeutung zunehmen. Es gilt dabei Insbesondere zu 

vermelden, dass das Bakkalaureat als "Abbrecherzertifikat" bzw. "ZwIschenabschluss" 

eingerichtet und wahrgenommen wird. Das Bakkalaureat hat einen e,genstand,gen 

HochscnulaOscnluss berufsqualifizIerender Art darzustellen. 

Grundsatzilch sind Im Rahmen der Einrichtung von Bakkalaureats- une 

Maglsterstudlengangen drei untersch,ecllcne Stufungsmodelle mogllch, wobei nicht 

jeder Bakkalaureatsstudiengang einen MagisterstUdiengang nach sich ziehen und nicht 

jeder MagisterstUdiengang einen entsprechenden Bakkalaureatsstudiengang In 

derselben fachhochschuhschen Einrichtung zur Voraussetzung haben muss: 

• Grundstandlg: Der Studiengang wird an der fach hochschul Ischen Einrichtung 

"nur" als Bakkalaureat angeboten. 

Konsekutiv: Ein Bakkalaureatsstudiengang wird mit einem (oder mehreren) 

aufbauenden Maglsterstudlengangen komDln,ert, wobei belde Teile formal 

unabhanglg voneinander, Inhaltlich jedoch aufeinander abgestimmt Sind . 

• Nicht-konsekutiv: Ein Magisterstudiengang kann auch dann eingerichtet 

werden, wenn die fachhochschulIsche Einrichtung keinen vorganglgen 

Bakkalaureatsstudiengang anbietet. Die Einrichtung von solchen Magister

studiengangen ISt mogllch, wenn die Bereitstellung des cUrricularen Angebots 

durch die dafur vorhandenen Ressourcen slcnergestellt Ist. 

Mit der Elnfuhrung der gestuften Studienarchitektur Wird ,m FH-Sektor zugleich die 

Modularlslerung der CUrricula und die Zuteilung von ECTS-Anrechnungspunkten 

IntenSIViert. Mit der Modularlslerung der CUrricula von Studlengangen ISt ein 

grundlegender Perspektivenwechsel verbunden, der von der Input-Orientierung 

(Welche ~ehrlnhalte Will Ich vermitteln,) zur Output-Orientierung fuhrt ("Welche 

Qualifikationen bzw. Kompetenzen sollen das ErgeDnls von Lehr- und Lernprozessen 

sein». Dieses cUrriculare Gestaltungspnnzlp setzt eine konsequente und Intensive 

Abstimmung der LehrInhalte voraus und soll zu einer Straffung und Flexlbilisierung der 

Studiengange fuhren. Den Ausgangspunkt bildet die Beschreibung der 

GesamtqualIfikation und der Kompetenzen, die Im Rahmen eines Studienganges 

erlangt werden sollen. Daraus Sind die TeIlqualifikationen abzuleiten, die anhand 

einzelner Module zu erwerben Sind, d.h. Module sollen deflnlerbare Kompetenzen 

vermitteln. Maßgeblich fur eie Zusammensetzung eines Moduls ISt die ,eilqualifikation, 

die durcn das AbsolVieren dieses Moduls erlangt werden Kann und 5011. 

Wahrend die Sefl'.esterwochenstunden den Lehraufwand einer Lehrveranstaltung 

Wiedergeben, Wird mit der konsequenten Elnfuhrung der ECTS-Anrechnungspunkte die 
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Betonung auf den Lernaufwand gelegt. Die Studleroarkelt eines Studien programms 

steht Im Mittelpunkt der Uberlegungen der ECTS-Anrechnungspunkte. Gemaß ECTS 

(European Credlt Transfer System) werden dem Arbeitspensums eines Semesters 30 

und aem eines Studienjahres 60 Anrech1ungspunkte zugeteilt' ECTS' 

Anrechnungspunkte sind also der numer,sche Wert (1 biS 60), der Jeder 

Lehrveranstaltung zugeoranet wl"d, um aas fur den Studiengang erforderliche 

Arbeitspensum eines Studierenden zu beschreiben. Die Anrechnungspunkte spiegeln 

somit den quantitativen ArbeitsanteIl wider, der fur Jede Veranstaltung Im VerhaltnlS 

zum geforderten Studienpensum 

akademischen Jahres an der 

fur den erfolgreichen A!Jschluss el1CS gesamten 

Hochscnule aufgewendet werden muss (d.h 

Vorlesungen, praktische ArOelten, Seminare, TutOrien, ExkurSionen, EIgenstudium In 

der Bibliothek und zu Hause, Prüfungen und andere Formen der Leistungsbewertung, 

ete. ; "work load"). ECTS beruckslchtlgt somit das gesamte Studienpensum und nicht 

n'Jr den unmittelbar gelehrten Unterricht, Fur die im FH-Sektor elngefuhrten 

Berufspraktika werden nach dem "work load"'Prlnzlp ebenfalls adaquate Anrechnungs

punkte vergeben, 

Qua Iitätssicheru ng 

Aus der zu Beginn kurz aargestellten Vergegenwartlgung des EntwlcklJngsstandes 

Wird deutliCh, dass der FH-Sektor sehr zugig gewachsen 1St. Nach dem forCierten 

quantitativen Ausbau der vergangenen Jahre geht es nunmehr darum, diese 

Entwlckh .. ng qualitativ abzusichern. Der quantitative Ausbau muss organisatorisch 

"eingeholt" werden, d. h., es mussen klare Strukturen fur die Organisation einer 

fachhochschulischen Institution geschaffen wercen. Eine wohldurchdachte Aufbau- und 

Ablauforganisation tragt dazu bel, die mittlerweile hohe KompleXItat eines 

fachhochschulischen "Betriebs" Sinnvoll und ressourcenschonend zu redUZieren. 

Dieser EntWicklung hat der FHR Insofern Rechnung getragen, als er Im Jahr 2002 

beschlossen hat, das Verfahrec der Institutionellen Evalulerung einzufuhren, das Sich 

InSbesondere mit Fragen der strategischen AUSrichtung und ProfIlbIldung, der Aufbau 

und Ablauforganisation sowie den Kommunikationsstrukturen, 

entWicklung, der Infrastruktur, der angewandten F&E, ete. befasst. 

der Personal

Die Aufgabe der 

institutionellen Eva,ulerung besteht In der Analyse und Bewertung der profeSSionellen 

Selbstorganisation der fachhochschulischen institution und konzentriert Sich auf die 

Maßnahmen, Prozesse, Ressourcen und Inhalte zur Gewahrleistung der Qualltat der 

BIldungsangebote sowie der AktlvItaten der fachhochschulischen Institution, Im Jahr 

2003 wurden nun erstmals Insgesamt 12 fachhochschul:sche Einrichtungen dem 

Verfahren der institutionellen EvalUleru"'g unterzogen, 

Im § 3 Abs 2 Z 4 FHStG e~üly: eie Fe::.~leYUf1Y .. ,das~ jlc Jar.resa:-beltslcl~tung einer euer eine<., 
St"Clere'"'l:jen 1 ~OO Stu'lüt'n :I,(n~ ",ber<.:oct,rel~el· darf' Das bedeutet, JdSS Jen 60 ECTS 
AnreChnungsp.Jnt<ten f'"" CIr, volles r!l(adt.>""I";.(hes Jahr : 500 SturlJt'rl A,De'tspen<.:o ..... rn dA Selten der 
Stuclerender l(orrespc,ndlNCn 
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Neben den Institutionellen Evaluierungen wird es auch weiterhin studIengangs
bezogene Evalulerungen geben, die sich auf den Zusammenhang zwischen den 

beruflichen Tätigkeitsfeldern, dem Qualifikationsprofil und dem Curriculum eines FH

Studienganges beziehen und deren Zielsetzung Im Wesentlichen In der Überprüfung 
der Plausibllität dieses Zusammenhanges und der inhaltlichen Adäquanz und Aktualität 

des Curriculums besteht_ Nach dem .UmsteliungsJahr" 2003 werden ab 2004 sowohl 

institutionelle als auch studiengangsbezogene Evaluierungsverfahren Im FH-Sektor 
durchgeführt werden_ 

DIe Institutionelle und die studiengangsbezogene Evalulerung stellen jedoch nur 
Teilkomponenten einer umfassenderen Qualitätssicherung Im FH-Sektor dar_ Die hohe 

Bedeutung der Qualitätssicherung kann auch als ein Resultat der modernen 

ordnungspolitischen Rahmenbedingungen gesehen werden_ Im Sinne der 
Dezentralisierung und Deregulierung wurden einerseits privatrechtlIeh organisierte, 

aber überwiegend öffentlich finanzierte BIldungsanbieter mit einem hohen Ausmaß an 

SelbststeuerungSkompetenzen geschaffen _ Andererseits gibt es eine öffentliche 
Einrichtung, den FHR, der für die QualItätssicherung zuständig Ist. Die zentralen 

Aufgaben des FHR bestehen in der Akkreditierung als einer Form der ex-ante

Qualitätssicherung und der Evalulerung als einer Form der ex-post-Qualitätsslcherung. 

Mit der zeitlich befristeten Akkreditierung von FH-Studiengängen, der der Re

Akkredltlerung vorausgehenden Evalulerung, einem formalisierten Foliow-up
Verfahren und der Re-Akkredltlerung hat sich im österreichischen FH-Sektor ein 

integrales Konzept der Qualitätssicherung etabliert_ ' 

Angewandte Forschung & Entwicklung 

Um der Verantwortung gegenüber den Studierenden sowie der Wirtschaft und 

Gesellschaft entsprechen zu können, bedarf es aus der Sicht des FHR 
fachhochschulischer BIldungseinrichtungen mit hoher Qualität in den Bereichen lehre, 

angewandte F&E und Verwaltung bzw. Management. Das mittelfristige Ziel muss darin 

bestehen, fachhochschulische Einrichtungen mit einer .krltlschen Größe" In 
Infrastruktureller und personeller Hinsicht zu schaffen, die für die 

Wettbewerbsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und Steigerung der Qualität des 

BIldungsangebotes erforderlich Ist. Es sollen Institutionen mit einer eigenen 

fachhochschulischen Identität aufgebaut werden, die International wahrnehmbar nicht 
den Charakter von verstreuten Studiengängen, sondern von akademischen 

Bildungsinstitutionen - eben Hochschulen - haben . 

, Im 50 genannten Bertln-Kommunlque wird der QualItlItssicherung von den europ4lSchen Hochschul 
ministorInnen eine zentrale Rolle zugesprochen : .Es hat sich gezeigt, dass die Qualität der 
Hochschulbildung der Oneh- und Angelpunkt fur d .. Schaffung des Eun0p4lschM!n HOChschulraurnes Ist. Die 
MInisterinnen und Minister verp/llchten sich, die weitere Entwicklung der Qualotätsslcllerung auf 
Instltutloneller, nationaler und europ4lscher Ebene zu fOdern ." (. Den Eur0p3ischen Hochschulraum 
verwirklichen" . Kommunlque der Konferenz der eun0p4lschen Hochschulmlnistertnnen und -minister am 
19. September 2003 in Bert ln, S. 3) 
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Auch vor dem Hintergrund der internationalen Pos,t,on,erung stellt In diesem 

Zusammenhang die angewandte F&E nach der ersten Aufbauphase de, FH-Sektors 

einen Berelcn dar, der an Cen FH-Studlengangen und FachhochSChulen ,n cer 

kommenden jahren weiter und verstarkt ausgebaut werden muSS. Zur Entfaltung 

einer angemessenen F&E-Aktlvltat an FH-Studlengangen Dedarf es jedoch einiger 

grundlegender Voraussetzungen. Neben entsprechender Ausstattung mit Labors, etc. 

ISt dabei vor allem die Zusammensetzung des Lehrkorpers von großer Bedeutung. 

Angewandte F&E-Arbelten erfordern aufgrunc der notwendigen Organisation und 

Konstanz eine ausreichende Anzah, an hauptberuflichen Lehrenden. Gerade eine hohe 

Lehrverpflichtung bel gleichzeitiger organisatorischer Belastung von hauptberuflichen 

Lehrenden wurde In der Vergangenheit Immer Wieder als Hemmschuh fur die 

Verstarkung von angewandter F&E an den FH-S:udlengange~. beze'chnet. Es Wird 

deshalb ein ausgewogeneres Verhaltnls von nat.pt- und nebenberuflichen Lehrenden 

not,g sein, um F&E-Projekte selbstandlg durchfuhren und gleichzeitig das 

entsprechende Know-how Insbesondere den Unternehmen vor Ort zur Verfugung 

steden zu konnen. Im Zuge der bereits angesprocl1enen Bestreb~ngen zur 

Konsolidierung der fachhochschulischen AusbildungseinrIchtungen spielen caher 

ernsthafte Bemuhungen zur verbessereng der personellen und Infrastrukturellen 

Ressourcen fur die Durchfuhrung anwendungsbezogener F&E-Arbelten eine Wichtige 

Rolle. 

Der Rat fur Forschung und TechnologieentwIcklung hat daher die FinanZierung des 

Forderungsprogramms "FHp/us" empfOhlen, das zum Aufbau und zur Erhohung der 

F&E-Kapazltat an FH-Studlengangen und Fachhochschulen beitragen soll. Die erste 

Ausschreibung von FHp/us, das sowohl Vorhaben zum Aufbau der fur die Durchfuhrung 

von angewandter F&E erforderlichen personellen und Infrastrukturellen Ressourcen 

("Strukturaufbauprojekte" ) als auch VornaDen zur Durchfuhrung von Forschungs

projekten unter Beteiligung der Wirtschaft ("Kooperationsprojekte" ) unterstutzt, 

startete Im November 2002. Das von der TIG (Technologie Impulse Gesellschaft) 

betreute Programm wurde von den fachhochschulischen Einrichtungen sehr gut 

angenommen. Es wurden Insgesamt 65 Projektantrage fur Strukturaufbau- und 

t<ooperatlonsvorhaben eingereicht, von denen Im Kahmen einer jurysItzung Im Mal 

2003 durch ein international zusammengesetztes ExpertInnengremium 20 Vorhaben 

ausgewahlt wurden. Die Summe der Bundesforderung fur die beWilligten Vorhaben 

belauft Sich auf 10,6 Mlo. (, wobei das damit generierte ProJektvolumen etwa 18 Mlo. 

( betragt. 

Ein nachhaltiger und substantieller Aufbau von F&E-Kompetenz kann jedoch nur uber 

ein mittelfristiges Forder- und Aufbauprogramm erreicht werden. Die FinanZierung von 

angewandter F&E durch Sponsoren aus Wirtschaft und Industrie setzt voraus, dass 

eine strukturelle BaSIS an den FH-Studlengargen und Fachhochschu!en bereits 

vorhanden und eine gewisse ForschungSkompetenz bereits aufgebaut smd. Der FH

Sektor soll In Hinkunft verstarkt Impulse fur die EntWicklung der uberwlegend kleIn

und mittelbetrleblich struktUrierten osterreichischen WirtSChaft geben konnen. Zu 

diesem Zweck ISt die Konsolidierung der fachhochschulischen Institutionen auch In 
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Hinblick auf die Durchführung von F&E weiterzutreiben_ Es wäre aus Gründen einer 

notwendigen Kontinuität aus der Sicht des FHR daher dringend erforderlich, das 

Förderungsprogramm FHplus durch weitere Ausschreibungsrunden fortzuführen_ 

Internationalisierung 

Die Integration in den europäischen 

Internationalisierung des österreichischen 
Hochschulraum steht im Zentrum der 
FH-Sektors_ Dabei sp ielt der so genannte 

" Bologna-Prozess" eine sehr wesentliche Rolle. Mit der Bologna-Erklärung aus dem 

Jahr 1999 haben sich die Europäischen BIldungsministerinnen die Schaffung eines 
europäischen Hochschulraumes bis zum Jahr 2010 zum Ziel geseut. Dieses Ziel soll 

u.a. durch folgende Maßnahmen erreicht werden : Vergleichbarkeit der 

hochschulischen Abschlüsse; Einführung des dreiglledrigen Studiensystems, European 

Credit Transfer System (ECTS) und Diploma Supplement; Förderung der Mobilität für 

Studierende und Lehrende; Förderung der europäischen Dimension im 
Hochschulbereich sowie der europäischen Zusammenarbeit be l der Qualitätssicherung. 

Mit der Änderung des Fachhochschul-Studiengeseues und den aktuellen Richtlinien 
des FHR für die Akkredltierung von Bakkalaureats-, Magister-, und 

Diplomstudiengängen wurden wichtige Zielseuungen des Bologna-Prozesses In die 

Wege geleitet. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die bere its beschriebene Einführung 

von Bakkalaureats- und Mag isterstudiengängen im österre ichischen FH-Sektor. Nach 
dem forCierten Ausbau des fachhochschulischen BIldungsangebotes in den 

vergangenen drei Jahren, wird es für das Studienjahr 2004/05 nur wenige inhaltlich 

neue FH-Studiengänge geben. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass ca. 30 % der 
fachhochschulischen Bildungsangebote ab dem Studienjahr 2004/05 Im gestuften 

Bakk/Mag-System angeboten werden, wobei diese Entwicklung in den nächsten Jahren 

eine Fortsetzung erfahren dürfte. 

Damit werden Wichtige Anliegen des Bologna-Prozesses, wie die Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen Studienarchitektur und der Abbau von Mobilitäts

hindernissen, Im FH-Sektor sehr offensiv umgesetzt. Der österreichische FH-Sektor 

liegt damit im europäischen Trend. EntspreChend den Ergebnissen einer Im Jahr 2003 

von der European Unlversity Assoclat ion durchgeführten Studie' , werden I n den 
nächsten Jahren fast 90 % der europäischen Hochschulen das gestufte System 

eingeführt haben. Es ist also davon auszugehen, dass sich diese neue 

Studienarchitektur in Europa durchsetzen wird. 

' Der Bologna-Prozess Ist eine freiwillig eingegangene Verpflichtung der europli ischen 
BildungsmInisterinnen zu einem Arbeitsprogramm mit präzise definierten Zielen, Terminen und 
Arbeitsschrltten. Einen guten Überblick Ober den Bologna-Prozess bietet die Website des BMBWK (vgl. 
www .bmbwk.cY ,aVstart asp ?berelch::;;:: 6&1 1 ;;: 140 1& 12 ;;: 5636&13 = 5636). 

• Vgl. Trends 2003, Progress towards the European Higher Education Area : 
www eua.be/eualJsp/en/uploadITrends2003 summarv ,1064412673141 .pd(. 
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2 Die Tätigkeit des Fachhochschulrates im Jahr 2003 

2.1 Akkredltierung von Fachhochschul-Studlengängen 

Jeder Ant"ag auf Ane"kennung als FH-S~udlengang Ist an cen FHR Zu richten. 

Bezugnehmend auf den Bildungsauftrag der FH-Studlengange (vgl. § 3 FHStG), die 

eine wissenschaftlich fundierte Berufsausbildung LU vermitteln haben, besteht die 

Grundkonzepllon eines FH-Studlenganges In der Beschreibung des Zusammenhanges 

zWischen Ber,Jsfeld, berufsfeldspezlflscnem Qualifikationsprofil und St"dlenplan, In 

dem dieses Profil seinen Niederschlag findet, sowie der Darlegung der Umsetzung 

dieses Zusammenhanges Im padagoglsch-dldaktlschen Grundkonzept. Sowohl fur 

:Jlplomstudlengange als auch fur Bakkalacceats- und Magisterstudiengange gilt 1Cr1 

Fachnoch5cnulberelch der Bildungsauftrag einer vaxlsbezogenen Berufsausbildung auf 

hochschulnlveau. Es handelt sich also bel allen drei Studiengangsarten um 

Ausbildungen, die einen berufsqualifizIerenden Abschluss vermitteln; das Ziel besteht 

in der Hervorbringung einer berufs- und hochschuladaquaten Handiungskompetenz. 

lnte. Akkredltlerung versteht der FHR ein Verfahren Z.Je UDerprufung der EInhaltung 

von vorgegebenen Zielen, Anforderungen und Erwartungen, das mit einer Ja- oder 

Nein-Entscheidung endet, wobei qualitatssteigernde Vorgaben des FHR substantieller 

Tell des Verfahrens sind. Das (Erst- )Akkredltlerungsverfahren endet - Im positiven Fall 

- mit einer bescheldmaßlgen Anerkennung durch den FHR und soL gegenuber den 

Studierenden, den Geldgebern, der Wirtschaft und der Gesellschaft garantieren, dass 

das BIldungsangebot vor der Genehmigung ein (ex-ante- )Qualltatsslcherungsverfahren 

mit positivem ErgebniS durchlaufen hat. In der Akkredltlerungspraxls des FHR Wird 

Insbesondere der Frage nachgegangen, ob Gas vorgelegte St..Jdlcngangskonzept auf 

verlassllche, nacnvol:zlehbare und beg rundete Art und Welse die Umsetzung des 

Bildungsauftrages zu gewanrlelsten vermag. Bel Vorliegen der gesetZlichen 

Voraussetzungen und Erfullung der geforderten qualitativen Anforderungen Wird ein 

FH-Studlengang befristet - fur einen funf Jahre nicht uberschreltencen Zeitraum - mit 

Bescneld akkreditiert. Die formalen und Inhaltlichen Anforderungen an die Erstellung 

eir1es Antrages auf Akkredltlerung als FH-Studlengang hat der FHR In den Richtlinien 

fur die Akkredltlerung von Bakkalaureats-, MaglSter- und Dlplomstudlengangen 

formuliert (vgi. Akkredltlerungsrlchtllnlen, AR 2002 "'·lwJ,n".a: at). 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden 18 FH-Studlengange vom FHR bescheldmaßlg 

anerkannt, die bis auf eine Ausnahme' Im VIS 2003/04 Ihren StudienbetrIeb 

aufgenommen haben. Von den 17 tatsachlich gestarteten Studlengangen werden 11 

als Dlplomstudlcngange und 6 a,s Bakkalaureatsstudiengange gefuhrt. Bel 4 

Bakkalaureatsstudlengangen hardelt es Sich um sogenannte Uberfuhr Jngen, be, 

Der D,;JlonistuG1enl]ang 'Okoe"fllle:lte ProCukt und Verfar"(':~stt"L"rllo(', K'age,'l';J.'1, ... 'urtJe r'Ndr rur ja<:. 

S: ... dlenJd~r 2003;04 genetHn,gt, r-,d~ semer' S: .. CIt,;'rlbetnet:' ,m \ .... ·5 ::003iCI'~ JeJüd' ~"cht ~L.·t,;enürnfT~e'l 
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denen bestehende DlpolmstJd,engange In das gestufte Studlensytem umgestellt 

wurden. Da also 4 der 17 angebotenen, neuen Studiengange aus der Uberfuhrung von 

bestehenden Dlplomstudlengangen In das gestufte System resultieren, kann auch von 

13 thematisch neuen Studlengangen gesprochen werden. Hinzu kamen Im Jahr 2003 2 

Akkredltlerungen von Maglsterstudlengangen, die Ihren StudienbetrIeb allerdings erst 

Im Studienjahr 2005/06 aufnehmen werden. 

Beilage 1 

Die Uberfuhrung von einem DIplomstudiengang zu einem Bakkalaureatsstudiengang 

fuhrt zu einem sukzessiven Auslaufen des Jeweiligen DIplomstudienganges. Der 

Zeitpunkt der Einstellung des DIplomstudienganges Orientiert sich daran, ob 

Studierendenjahrgange vom DIplomstudiengang In den Bakkalaureatsstudiengang 

ubertreten oder nicht. In Jedem Fall werden bel einer L1berfunrung aber keine neuen 

Studierenden mehr In den D,plomstudiengang aufgenommen. 

14 von den oben erwahnten 17 gestarteten FH-Studlengimgen werden In Vollzeltform, 

2 berufsbegleitend und 1 sowohl In Vollzeltform als auch berufsbegleitend angeboten. 

Weiters wurden Insgesamt 23 Anderungsantrage Im FHR behandelt, die Anderungen 

von bestehenden FH-Studlengangen In Bezug auf das CUrriculum, die Organslatlons

form oder die Studienplatzzahl zum Inhalt hatten. 

Gesamt gesehen ergeben sich fur das Studienjahr 2003/04 damit Insgesamt 651 neue 

Anfa ngerln nenstud lenplatze. 

2.2 Re-Akkreditierung von Fachhochschul-Studiengängen 

Zur Genehmigung der Verlangerung der Akkredltlerung (Re-Akkredltlerung) standen 

Im Jahr 2003 8 FH-Studlengange an, die Im vorausllegenden Jahr 2002 evalUiert 

wurden. In einem Fall erfOlgte Im Zuge der Re-Akkredltlerung eine Uberfuhrung des 

DIplomstudienganges In das gestufte Studiensystem (Bakk/Mag). 

Beilage 2 

BIS auf eine Ausnahme wurde den Antragen auf Re-Akkredltlerung fur den vollen 

Genehmigungszeitraum von 5 Jahren stattgegeben. In einem Fall wurde die 

Genehmigungsdauer auf 3 Jahre festgesetzt, um die Beseitigung der bel der 

EvalUierung festgestellten Mangel und die qualItätssteigernden Bemuhungen seitens 

des FH-Studlenganges bereits nach einem kurzeren Zeitraum uberprufen zu konnen. 

2.3 Beurteilung der Förderungswürdigkeit 

Gemaß dem Im Jahr 2002 veranderten "Ablaufverfahren fur Antrage mit kalkulierter 

Bundesforderung" bildet eine Kurzfassung eines Antrages die Grundlage zur Klarung 

der BundesfInanZIerung. Diese Kurzfassung beinhaltet InformatIOnen, die dem 
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Anlragstel.er vor aer Beauftragung eines EnlwlCKlungsteams mit der Konkretlslerung 

aes gepla.oten Vorhabens bereits bekannt slna. Unter EInbezIehung der Empfehlung 

des FHR uber den Einsatz der Bundesmittel erfolgt die Entscheidung des BMBWK. Die 

konkrete Ausarbeitung aer Antrage durch das vom Erhalter beauftragte 

Entwlcklunc;steam erfolgt erst nach der Klarung der FInanZIerungsfrage. 

Dem veranderten Ablaufverfahren fur Antrage mit kalkulierter Bundesforderung 

folgend, Ist es bereits Ende 2002 zur Beurteilung dec Vorhaben fur einen geplanter 

Studienbeginn ab 2004/05 gekommen. Im Rahmen der 70. und 71. Vollversammlung 

(8.11.2002 und 6./7.12.2002) war In Hinblick auf die Frage des Einsatzes von 

Bundesmitteln die Prlorltat von 1.996 beantragten AnfangerInnenstudlenplatzen fur 

e.nen StudienbegInn ab 2004/05 zu beurteilen. Die mit 1.10.2002 eingereichten 

Kurzfassungen sind In der Beilage angefuhrt. 

Beilage 3 

Die BaSIS fur diese Beurteilung bildeten Insgesamt 55 Kurzfassungen, wobei zusatzllch 

zu den maßgeblichen Kriterien wie Konsolidierung des Standortes bzw. Ausbaukonzept 

des BIldungsangebotes am Jeweiligen Standort, Berufsfeld und Studienplan auf 

folgende Aspekte spezle,l Bedacht genommen wurde: keine Einrichtung neuer 

Erhalter, neuer Standorte sowie zu spezifischer Studiengange; keine Verdoppelung 

bestehender Angebote an anderen Standorten; Vorlage eines stringenten 

Erhalterkonzeptes; Prlorlslerung von berufsbegleitenden Organisationsformen ; 

Beachtung von Ausblldungs- und Tatlgkeltsvorbehalten (siehe nlcht-arztilcher 

medIZInischer Bereich); Einrichtung von (konsekutiven) Maglsterstudlengangen erst ab 

2007. 

Für die Beurteilung der Kurzfassungen aus dem biomedizInischen bzw. blo

technologischen Bereich wurden externe ExpertInnen-Gutachten hinzugezogen. In 

Bezug auf die eingereichten Kurzfassungen aus dem Gesundhelts- und Pflegebereich 

wurde aufgrund der vielfach geltenden Ausblldungs- und Tatlc;keltsvorbehalte In einem 

Schreiben an BundesministerIn Gehrer angeregt, eine eigene Arbeitsgruppe zur 

Klarung der offenen Fragen einzurichten. 

Bel dieser das BMBWK beratenden Funktion des FHR (vgl. § 6 Abs 2 Z 6 FHStG) 

bestand die Mitwirkung In der Ausarbeitung einer Prlorltatenl,ste, die vom FHR nach 

einer vergleichenden Beurteilung aller eingereichten Kurzfassungen erstellt wurde. Das 

Ergebnis se,Cler Beratungen nat der FHR dem BMBWK mit Sct~re,ben vom 10.12.2002 

bzw. 21.1.2003 als Empfehlung uDermlttelt. Mit SChre,Den vom 12.5.2003 hat das 

BMBWK dem FHR mitgeteilt, dass anstelle der FinanZierung zusatzllcher 

AnfangerInnenstudienplatze die fur 2004/05 geplanten neuen BIldungsangebote nur 

durch die Umschichtung bereits bundesfinanZIerter Studienplatze umgesetzt werden 

konnen. 

Diese Vorgangswelse liegt seitens des BMBWK dann beg rundet. dass der fur 2004/05 

In der Entwlcklungs- und FInanzIerungsplanung II fur den FH ·Sektor vorgesehene 

Ausbaustand mit dem neuerlich deutlichen AusbauschrItt Im Studienjahr 2003/04 
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bereits erreicht wird Dadurch werde es moglich, den Ausbau des Studienangebotes 

gemaß Entwlcklungs- und FInanzIerungsplanung 1I ein Jahr fruher als ursprunglich 

geplant abzuschließen. Dies wiederum wurde die Umsetzung weiterer neuer Angebote 

durch eine teilweise Umschichtung der Studienplatze von mittlerweile weniger 

nachgefragten Fh·Studlengangen rechtfertigen. Uberdles musse die Im Studienjahr 

2002/03 beobachtete Verflachung der Nachfrage und Auslast.;ng In den 

Studlengangen beim weiteren Ausbau des FH-Sektors eine angemessene 

BeruckSlchtlgung finden. 

in weiterer Fo;ge wurden entsprechend dem Ablaufverfahren mit Stichtag 1.10.2003 

dem FHR Jene Kurzfassungen bzw. Vorhaben vorgelegt, die zu neuen FH

Studlengangen ab dem Studienjahr 2005/06 fuhren sollen. Es handelt sich um 53 

Kurzfassungen mit einem Gesamtumfang von :.930 A~fangerInnenst~dlen~latlen. 

Beilage 4 

Da das Studienjahr 2005/06 Jedoch uber den PlanungshOrllont der Entwlcklungs- und 

FInanzIerungsplanung fur den Fachhochschulbereich 1I hinausfuhrt und der 

darauffolgende Entwlcklungs- und FInanzIerungsplan III mit den weiteren 

Ausbauplanen des Bundes zum gegebenen Zeitpunkt nicht vorlag, entschied der FHR, 

die Kurzfassungen erst dann Inhaltilch zu behandeln, wenn die grundsatzliche 

FinanZIerbarkelt neuer FH-Studlengange ab 2005/06 einer Klarung zugefuhrt Ist." 

2.4 Evaluierungen 

2.4.1 Das System der externen Qualitätssicherung 

Der osterreichische FH-Sektor verfugt uber ein Integrales Konzept der externen 

Qualitatsslcherung. Damit Ist der Zusammenhang zWischen Erst-Akkredltierung, 

Evalulerung und Verlangerung der Akkredltlerung gemeint. Aufgrund des befristeten 

Akkredltlerungszeltraumes von max. 5 Jahren muss fur Jeden FH-Studlengang 

spatestens sechs .'1onate vor Ablauf des Akkredltlerungszeltraumes ein Antrag auf 

Verlangerung der Akkredltlerung gestellt werden. Das Verfahren der Verlangerung der 

Akkredltlerung setzt dabei nicht nur einen entsprechenden Antrag, sondern ebenso die 

Vorlage eines Evalulerungsberlchtes voraus. Die EvalUierung stellt dabei kein von der 

Akkredltlerung Isoliertes Verfahren dar, sondern steht Im Zusammenhang mit der 

Erfullung der Aufgaben der Akkredltlerung. Jede Entscheidung des FHR uber die 

Verlangerung der Akkredltlerung eines FH-Studlenganges erfolgt auf BaSIS eines vorab 

durchgefuhrten Evalulerungsverfahrens. Jenseits eines abgelosten Konzepts besteht 

die Aufgabe der Evalulerung darin, das Ausmaß der Erfüllung der In den 

EvalUierungsnchtllnlen des FHR definierten Ziele, Anforderungen und Erwartungen zu 

bestimmen. 

Der Fa'::hnoct~sc~ul E,,:wlcklungs- ,-md Flnanz,erungsp,dn llr i200~/06 biS 2009/10) liegt TnlttlerweLe vor 
und Sieht In qua'\tltatlve~ H,nSIG,: t'lnen AusbdU um Ja:lrllo1 300 neue Anfangerl;-.ne"studlerpla~le vur 
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Im FH-Sektor koenmen zwei Evalulcrungsverfahren zur Anwencu~g. Wahrend die 

studiengangsbezogene Evalulerung In einem unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Aufgabe der (Re- )Akkredltlerung von FH-Studlengangen steht und a"f den 

Zusammenhang ZWischen beruflichen Tatlgkeltsfeldern, Qualifikationsprofil und 

CUrriculum fokussiert Ist, weist die Elnfuhrung der Institutionellen Evalulerung durch 

den FHR Im Jahr 2002 darauf hin, dass es auch studiengangsubergreifende Aspekte 

gibt, die fur die Qualltat der fachhochscnullschen Btldungsangebote von ent

schelde~der Bedeutung sind. Vor dem Hintergrund der (Welter- )Entwlcklung der 

Selbststeuerungskomeptenzen der fachhochsch~llscnen Einrichtungen geht es dabei 

etwa um Fragen der Strategie und Organisation, des Qualitatsmanagements und der 

PersonalentwIcklung, der angewandten F & E, der Ressourcen, Infrastruktur und 

Finanzen sowie der InternatIOnalisierung und der Kooperationen. 

2.4.2 Evaluierungsrichtlinien des FHR 

Im FHStG finden Sich keine naheren Angaben uber den geforderten Evalulerungs

bericht (vgl. § 13 Abs 2) bzw. das diesem Bericht zugrundeliegende Evalulerungs

verfahren. Um osterreichweit einen elnne,tl,chen Standard hinsichtlich der 

anzuwendenden Evalulerungsverfahren sowie die vergleichbarkeit der geforderten 

Evalulerungsberlchte SICherzustellen, werden In den EvalUlerungsrichtlinlen des FHR 

formale und Inhaltliche Vorgaben an die Durchfuhrung und Organisation der 

E valuleru ngsverfah ren formuliert. 

In den Evalulerungsrlchtllnlen werden die folgenden Aspekte geregelt: Zusammenhang 

ZWischen Akkredltlerung und Evalulerung, Zweck und Aufgabe der Evalulerung, 

methodische Grundsatze der Evalulerung, das der EvalUierung zugrundellegende 

Qualitätskonzept, Vorgaben fur die Durchfuhrung und Gestaltung der Internen und 

externen Evalulerung sowie die Gliederung der Jeweiligen Berichte, Vorgaben fur die 

Organisation von Workshops fur die Selbst-Evalulerung und die Review-Teams, 

Bereiche der Institutionellen und studiengangsbezogenen Evalulerung, 

Zusammensetzung der ReView-Teams Je Evalulerungsverfahren, Follow-up-Verfahren 

und Art und Welse der Veroffentllchung der Evalulerungsergebnlsse. 

Orientiert an Intecnatlonalen Vorbildern wurde dem ReView-Verfahren als einer 

Variante der qualitativen SOZIalforschung der Vorzug gegenuber rein quantitativen, 

sZlentometrischen Verfahren elngeraumt. Das Evaiulerungsverfahren beruht auf dem 

Qual,tatskonzept .,Fltness for Purpose" . Die Qualltat einer fachhochschulischen 

BIldungseinrIchtung (FH-Instltutlon blW. FH-Studlengang) Wird ,m Grad der Erfüllung 

der definierten Ziele, Anforderungen und Erwartungen gesehen. Dabei steht die 

Erhebung und Bewertung der Unterschiede ZWischen der anzustrebenden Qualltat und 

der tatsachlichen Beschaffenheit Im Mittelpunkt der Evalulerung. Aus den Ergebnissen 

dieser Erhebung und Bewertung werden qualitatssteigernde Maßnahmen abgeleitet. 

Mit diesem Verstandnls von Qualltat hat Sich der FHR fur ein Konzept entschieden, das 

Sich europawelt Im Kontext der hoChSChul Ischen QuailtatsSlcherung ducchgesetzt hat. 
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Werden In der Industne Qualltatsslcherungsverfahren elngesetLt, um die Qualltat des 

Endprodukts zu gewahrleisten und deter'l1lnlert dar: die geforderte QcJalltat des 

Endprodukts dessen Herstellungsverfahren, 50 Ist offensIchtlich, dass dieses Konzept 

der Qvalltatsslcherung schwer auf den '"1ochschulberelch ubertragbarst. Im Kontext 

der QualItatssIcherung an Hoc"schulen ,ann schwerlich die Qualltat des Endprodukts 

Im Vordergrund stehen. Verfahren zur Sicherung der Qualltat hochschulischer 

BIldungsangebote werden letLtendlcn deswegen eingesetzt, um den Studierenden ein 

"optimales" Umfeld bereitzustellen, damit sie die AusbIldungszIele bestmogllch 

erreichen konnen. Diese Verfahren sind dann eher prozess- und weniger 

produktorientiert. Dabei Ist Insbesondere der Zusammenha.og zWischen kntlscher 

ZIelreflexIon, optimaler Prozessgestaltung und der Herstellung von Transparenz fur 

Fuhrungsentscheldungen, die eine zieigenauere Allokation von Ressourcen und damit 

eine bessere Ergebniskontrolle und Qualitatssteigerung ermogllcht, bedeutsam. 

Das Verfahren zur Evalulerung der fachhochscn~lischen Einrichtungen In Osterreich 

entspncht Internationalen Standards. Eine Grundlage fur die Konzeption der 

Evalulerungsverfahren stellten etwa die Richtlinien fur Qualltatsbewertungssysteme 

dar, die In der Empfehlung des Europalschen Rates vom 24. September 1998 

betreffend die europalsc.he Zusammenarbeit zur QualitatssIcherung In der 

HochschulDlldung formuliert wurden (vgl. Empfehlung des Rates vom 24. September 

1998 betreffend die Zusammenarbeit lur QualitatssIcherung In der Hochschulbildung 

(98/561/EG), Amtsblatt der Europalschen Gemeinschaften L 270/56). Die Im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an ,nterna:,onaler Veranstaltungen und WorkShops 

zum Thema externe QualitatssIcherung gewonnen Erkenntnisse fließen In die laufende 

Verbesserung der Evalulerungsverfahren ein. 

Der FHR hat In der 73. Vollversammlung am 14./15.3.2003 beschlossen, eine 

wissenschaftliche Begletstud,e zu den Im Jahr 2003 durcr,gefuhrten Institutionellen 

Evalulerungsverfahren In Auftrag zu geben. Die Aufgabe der Studie bestand darin, die 

erstmalige Umsetzung des Verfahrens ,n Bezug auf organisatorische und mhaltllch

methodlscne Fragen wissenschaftlich zu begielten und Verbesserungspotentiale 

aufzuzeigen. Die methodische Vorgangswelse umfasste eine Fragebogenerhebung bel 

den 48 an der externen Evalulerung beteiligten Expertinnen und Experten und 12 

evalUierten fachhochschulischen Elnnchtungen. Darauf aufbauend wurden 14 

ieltfadengestutzte InterViews mit VertreterInnen derselben Personengruppen 

curchgefuhrt. Die Anfang Oktober 2003 vorgelegten ersten Ergebnisse wurden am 

29.10.2003 ZWischen dem Evalulerungsausschuss des FHR und dem Ausschuss fur 

Qualltatsmanagement der CHK besprochen und Sind In die Uberarbeltung der 

EvalulerungSrichtllnlen eingeflossen. Die Ergebnisse der Studie weraen In der 

SchrIftenreihe des FHR als Band 9 publiZiert (vgl. w.·lwfl1r.dl c"t). 

Zu den In der 78. Vollversacnrollung am 7,11.2003 vom FHR beschlossenen Evalule

rungsnchtllnlen Siehe 

Anlage 1 
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2.4.3 Evaluierungsverfahren 2003 

Die bis In das Jahr 2002 geltenden Evalulerungsrlchtllnlen des FHR waren zwar 

ausschließlich auf einzelne FH-Studlengange bezogen, enthielten aber sowohl 

studiengangsbezogene als auch gesamtInstitutionelle Aspekte der EvalUierung. Um 

U.a. In Anbetracht der ab dem Jahr 2003 betrachtllch zunehmenden Anzahl der 

durchzufuhrenden EvalUler~ngsverfahren Doppelglelslgkelten zu vermelden, wurden 

studiengangsspeZIfische und gesamtinstitutionelle Aspekte der Evalulerung und 

Qualltat klarer vonelnanaer unterschieden und den unterschiedlichen 

Eva lu leru ngsverfahren zugeord net. 

Im Jahr 2003 wurden Insgesamt 12 fachhochschuilscne Elnnchtungen dem erstmals 

durchgefuhrten Verfahren der Institutionellen EvalUierung unterzogen. Es handelte sich 

dabei um 12 Erhalter, die Insgesamt 25 Frl-Studlengange betreiben, deren 

Genehmigungsdauer am 31.7.2004 auslauft. Im Zuge der Verlangerung der 

Akkredltlerung dieser 25 FH-Studlengange Im Jahr 2004 wurde der 

Evalulerungsberlcht uber d,e InstitutIOnelle Evalulerung als Erfullung der gesetzlichen 

Voraussetzungen gem. § 13 Abs 2 FHStG vorgelegt. 

Beilage 5 

Zur Vorbereitung auf die Durchfuhrung der Selbstevalulerung hat die Geschaftsstelle 

des FHR fur die von der institutionellen Evalulerung betroffenen Elnnchtungen am 

25.10.2002 einen Workshop organisiert, um die Adgaben und den Ablauf der 

Selbstevalulerung zu klaren und einen Erfahrungsaustausch zu InitIIeren. Mit den 48 

an der externen Evalulerung beteiligten ExpertInnen und Experten aus dem In- und 

Ausland wurde am 28.2.2003 ein Workshop abgehalten. Die Zielsetzung des 

Workshops bestand zum einen darin, dass sich die ExpertInnen der Jeweiligen Review

Teams kennen lernen und die ersten Abstlmmungsgesprache sowie Planungsschntte 

vornehmen. Daruber hinaus bot der Workshop die Gelegenheit, wIchtige Fragen 

betreffend den osterreichischen FH ·Sektor zu diskutieren sowie Ziele, Aufgaben und 

methodische Grundlagen der Evalulerung zu klaren. 

Die ausschließliche Durchfuhrung von Instltutlonel,er. Evalulerungsverfahren Im Jahr 

2003 war eine umstellungsbedingte Ausnahme. Der Schwerpunkt der Evalulerung wird 

zukunftlg auf studiengangsbezogenen Evalulerungen liegen. Im Zuge der 

Verlangerung der Akkredltlerung eines FH-Studlenganges wird grundsatzlich der 

Evalulerungsberlcht des Review-Teams uber die stJdlengangsbezogene Evalulerung 

vorzulegen sein. Falls ein solcher zum Zeitpunkt der Beantragung der Verlangerung 

der Akkredltlerung nicht vorliegt, gilt der Evalulerungsberlcht des Review-Teams uber 

die Institutionelle Evalulerung als Erfullung der 

studiengangsbezogene Evalulerung erfolgt In 

Genehmigungsdauer des FH-Studlenganges. 

gesetzlichen Voraussetzungen. Die 

der Regel unabhanglg von der 

Es werden nach Mogllchkelt 

facnverwandte Fh-Studlengange gleichzeitig evalUiert, wobei mehrere Studiengange 

von einem Review-Team evaluiert werden sollen. Der FHR Wird Jahrllch Im Rahmen 

eines Arbeitsplanes Umfang, Art und Inhalt der Im nachsten Jahr durchzufuhrenden 
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EvalUierungsverfahren festlegen und dies den Erhaltern rechtzeitig mitteilen. 

2.4.4 Follow-up-Maßnahmen und Veröffentlichung der 

Evaluierungsergebnisse 

Die Zielsetzung des Follow-up-Verfahrens besteht darin, die ErgebnIsse der 

EvalUierung umzusetzen, um eine Qualitatssteigerung zu gewahrleisten. Die 

Verantwortung fur die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen auf der BasIs der 

EvalUlerungsberlO1te bzw. der Vorgaben des FHR liegt prlmar bel den 

fachhochschulischen Einrichtungen, wobei eine Uberprufung durch den FHR erfolgen 

kann. 

Von der Geschaftsstelle des FHR wurde am 24.92003 eIn Workshop organisiert, an 

dem dIe Leiterinnen und Leiter der beteilitgen Review-Teams und Mitglieder des FHR 

teilgenommen haben, um die Ergebnisse der Evalulerung zu besprechen. DIe Resultate 

dIeser Besprechung wurden Im Zuge der Behandlung und Bewertung der 

Evalulerungsberlchte durch den FHR Im Rahmen der 77. Vollversammlung am 3.(4. 

Oktober 2003 beruckSlchtlgt. Im Anschluss daran wurden die Beschlusse des FHR In 

Bezug auf die Abnahme des EvalUierungsberichtes, dIe verbindlichen Verbesserungs

maßnahmen, die Bewertung der EvalUierungsergebnlsse, den Zeitpunkt der nachsten 

Evalulerung sowIe dIe Veroffentllchung der Evalulerungsergebnlsse den fach hoch

schulischen Institutionen mItgeteilt. In der FOlge wurde dem FHR bis Ende des Jahres 

2003 mItgeteilt, auf welche Art und Welse und bIs zu welchem Zeitpunkt dIe 

Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die an den einzelnen EvalUlerungen 

beteiligten ExpertInnen und Experten wurden von den Bewertungsergebnissen und 

den damit zusammennangenden Maßnanmen zur Verbesserung der Qualltat schriftlich 

InformIert. Zudem wird der Behebung der als pnorltar bewerteten Mangel Im Zuge der 

Bearbeitung der Antrage auf Verlangerung der Akkredltlerung vom FHR besonderes 

Augenmerk geschenkt. 

Im Jahr 2003 wurden erstmals Evalulerungsergebnlsse durch den FHR publiziert. Die 

Veroffentllchung fand In der Form einer zusammenfassenden Darstellung der 

Evalulerungsergebnlsse auf der Webslte des FHR statt. Vor der Veroffentllchung wurde 

das Einverstandnls der Erhalter eIngeholt. 

2,5 Verleihung der Bezeichnung Fachhochschule 

Im Jahr 2003 wurde an keInen zusatzlichen Erhalter von FH-Studlengangen durch 

Verordnung des BMBWK die Bezeichnung .,Fachhochschule" verliehen. 

Die Verleihung der Bezelch'1ung ..Fachhochschule" setzt voraus, dass mindestens zwei 

StudIengange der beantragten Einrichtung als FH-Studlengange akkredItIert Sind, dass 

ein Plan fur den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorliegt, aus dem die Erreichung 

einer Mindestzahl von 1.000 Studien platzen Innerhalb von funf Jahren und die 
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Einrichtung eines Fachhochschulkollegiums nachgewiesener Maßen hervorgehen." 

BIs zum jahresende 2003 wurde bislang an 6 Erhalter von Fh-Stualengangen auf 

deren Antrag und nach Erfullung der gesetzlichen Voraussetzungen sowie nach 

Anhorung ces FHR per Verordnung des BMBWK die Bezeichnung .. Fachhochschule·· 

verliehen. Die mit Jahresende 2003 In Osterreich eXistierenden Fachhochschulen Sind: 

• Fachhochschule Vorarlberg Ges.m.~.H. 

Fachnochschule W,ener Neustadt fur Wirtschaft und Technik Ges.m.D.H. 

Fachhochschule Technikum Karnten 

Facnhochschule Tecnnlkum Wien 

Fachhochschule des bfl Wien Ges.m.b.H. 

• IMC Fachhochschule Krems Ges.m.b.H. 

2.6 Nostrifizieru ngen 

Uber einen Antrag auf Nostnf,z,erung eines an eine- ausland Ischen FachhochschJle 

erworbenen akademischen Grades entscheidet der FHR. Wird der Antrag Jedoch direKt 

an eine Fachnochschule gestellt, 50 obliegt die Entscheidung dem zustandlgen 

Facnhochschulkolleglum. Eine Nostnf,z,erung kann allerdings nur erfolgen, wenn Im 

Inland ein gleichwertiger FH-Studlengang Eingerichtet Ist und sie kann fruhestens zu 

Jenem Zeitpunkt vorgenommen werden, zu dem In Osterreich der Abschluss des 

entsprechenden Fachhochschulstudiums mogllch 1St. Die Antragsteilung auf 

Nostnflzlerung setzt ferner u.a. den Nachweis voraus, dass die NostrlflZIerung 

zWingend fur die Berufsausubung oder fur die Fortsetzung der Ausbildung der 

Antragstellenn oder des Antragstellers on Osterreich erforderlich 1St. 

Die fur eine Nostrlfizlerung eines an eoner auslandischen Fachhochschule erworbenen 

akademischen Grades zu beachtenden Punkte sind In § 5 Abs 4 und Abs 5 FHStG 

dargelegt. Es ISt In Jedem Fall zu prufen, ob das auslandische Studium des 

Antragstellers oder der Antragstellerln hinSichtlich der Anforderungen, des Gesamt

umfanges sowie der Studieninhalte so aufgebaut ISt, dass es mit dem Im Antrag 

genannten Inlandischen FH-Studlengang als gleichwertig anzusehen ISt. Sofern die 

Gleichwertigkeit grundsatzlich gegeben ISt und nur einzelne Erganzungen auf eie volle 

Gleichwertigkeit fehlen, hat die Antragstellenn oder der Antragsteller das Recht, die 

vom FrlR oder vorn. Fachhochschulkollegium Dekannt gegebenen Lehrveranstaltungen 

und Prufungen zu absolVieren. 

im Jahr 2003 wurden denr FHR 2 Nostrlfilierungsantrage vorgelegt. Davon wurde 1 

Antrag post IV und 1 Antrag negativ beurteilt. In diesem Fall erging also eon 

ablehnender Bescheid wegen der fehlenden Gleichwertigkeit der vorgelegte,c 

Antragsunterlagen mit dem zu vergleichenden FH-Stuclengang on Osterreich. 
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2.7 Doktoratsstudienverordnungen 

De c erfolgreiche Aoschluss eines FH·Maglsterstudlengangs oder eines FH· 

DIplomstudiengangs berechtlg: LU einem fachelnschlaglgen Doktoratsstudium an einer 

un'versltat. Im Falle einer Im Vergle,ch mit den fachelnschlaglgen Magister· oder 

DIplomstudien an den Unlversltaten kurzeren Studiendauer des FH

Maglsterstc.dlengangs oder des FH-Dlplomstudlengangs wird aas Doktoratsstudium um 

diese Differenz verlangert. Eine Verlangerung des DOktoratsstudiums ergibt sich also 

ausschließlich bel jenen FH-Mag,sterstud,engangen oder FH·Dlplomstudlengangen, die 

Im Vergleich mit den fachelnschlaglgen Maglster- oder DIplomstudien an den 

U;1lversltaten eme I(urzere StudJendauer aufweisen. 

In Betracht kommende Doktoratsstudien und die erforderlichen erganzenden 

Lehrveranstaltungen und Prufungen werden vom FHR m Einvernehmen mit dem 

zustandlgen Organ der Jeweiligen Unlversltat durch Verordnung festgelegt. Wird eine 

solche Verordnung nicht Innerhalb von drei Monaten nach der Akkreditlerung des 

betreffenden FH-Studlengangs er,assen, hat die zustandlge Bundesministenn oder der 

zustandlge Bundesminister eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Die 

erganzenden Lehrveranstaltungen und Prufungen haben sich an den fachspezIfischen 

Anforderungen der Dissertation zu onent,eren (vgl. § 5 Abs 3 und 3a FHStG). 

Im Jahr 2003 wurde 1 Doktoratsstudienverordnung, und zwar fur Absolventlnnen von 

FH·Studlengangen technischer Richtung, gem. § 5 Abs 3a FHStG von der Bundes

ministenn für Bildung, Wissenschaft und Kultur erlassen. 

2.8 Projekte des Fachhochschulrates 

2.8.1 Laufende Projekte 

Handbuch Praxisorientierter Hochschulbildung 

In den vergangenen Jahren hat die Berufs- und Praxisonentierung an den Hochschulen 

enorm an Bedeutung gewonnen. Fur den FH-Sektor stellt die Gewahrleistung einer 

praxIsbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau gerade zu ein Markenzeichen dar. 

Ein Uberbltck uber die verschiedenen padagoglsch-dldaktlschen Ansatze, Theonen und 

Methoden praxIsbezogener Hochschulbildung liegt In uberslchtllcher und kompnmlerter 

Form jedoch noch nicht VOr. 

Ziel des Projektes ISt daher die Veroffentllchung eines Handbuchs zur praxIs

OrIentierten Hochschulbildung, das sich direkt an Hochschullehrende wendet und eine 

Uberslcht uber und allgemein verstandllche Elnfuhrung In relevante padagoglsche 

Theonen, Konzepte und Modelle (wie z.B. Situated Learnlng, Reflectlve Practltloner, 

Cognltlve Apprentlceshlp etc.) bieten Sol:. Zudem sollen auch die konkreten 

Anwendungs- bzw. EInsatzbereiche zentraler Methoden thematisiert werden. 

Die Publikation dieser Studie In der SChrIftenreihe des FHR ISt fur Sommer 2004 
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vorgesehen. 

Institutionelle Evaluierung an Fachhochschulen 

Der osterreichische Fachhochschulrat verfugt seit dem Jahr 1997 uber Erfahrungen bel 

der Evalulerung von FH·Studlengangen. In den Jahren 1997 bis 2002 war die 

Evalulerung auf einzelne FH-Studlengange fokussiert. Seit dem Jahr 2003 werden zwei 

Eva IUlerungsverfahren durchgefuh rt: Institutionelle u nd studlengangsbezoge~e 

EvalUlerung. Damit ISt es mogllch geworden, institutionelle und genuin 

studiengangsspezIfische Aspekte der EvalulerLng und Qua:ltat zu unterscheiden und 

u ntersch led II chen Eval u leru ngsverfahren zuzucrd ne o. 

Das Verfahren der Institutionellen Eval~lerung wurde Im Jahr 2003 erstmals an 12 

fachhochschulischen Einrichtungen durchgefuhrt. Um die erstmalige Umsetzung des 

Verfahrens wissenschaftlich zu begleiten und Verbesserungspotentiale aufzuzeigen, 

hat der FHR eine Begleitstudie In Auftrag gegeben. Die Studie untersucht die 

umsetzeng des neu entWickelten Verfanrens In Bezug aLf organisatorische und 

Inhaltlich-methodische Fragen. Die Erfahrungen und E,nschatzungen der RevIew

Teams und der VetreterInnen der evalulertec. Einheiten werden analysiert und 

gegenuber gestellt. 

Die Ergebnisse der Begleitstudie sollen den beteiligten Personengruppen (ReView

Teams, Hochschulen, Einrichtungen der externen QualitatssIcherung) wichtige 

Anregungen fur die Optimierung von Evalulerungsverfahren bieten.' Die Publikation 

der Stud,energebnlsse In der SchrIftenreihe des FrlR ISt fur das FruhJahr 2004 

vorgese~en . 

2.8.2 Abgeschlossene Projekte 

Aufnahmeordnung 

Sofern die Anzahl der Bewerberinnen die Zahl der verfugbaren Studienplatze 

uberstelgt, haben die FH-Studlengange ein Aufnahmeverfahren durchzufuhren, um die 

aufzunehmenden Studierenden aUSluwahlen. In der PraxIs haDen sich bel den FH

Studlengangen sehr unterschiedliche Auswahlverfahren herausgebildet und es gibt 

noch keine vergleichende Untersuchung uber die Jeweldgen AuswahlkrIterIen und die 

eingesetzten Methoden zur Uberprufung dieser Kriterien sOwie ZU deren Relevanz. 

Die Studie bietet eine Uberslcht uber die Aufnahmeverfahren an den osterreichischen 

FH-Studlengangen. Die Rahmenbedingungen, Ziele und Funktionen sowie der 

Bewerbungsprozess werden beschrieben und dar~berhlnaus die Vor- und Nachteile der 

einzelnen ~ethoden und Ilstrumente diskutiert. Abschließend werden "Kriterien der 

Brauchbarkeit" formuliert, Empfehlungen zur WeiterentwIcklung von Aufnahme

verfahren abgegeben sowie weiterfuhrende Forschungsfragen SKIZZiert. 
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Die Ergebnisse dieses ForSChungsprOJekts wurden Im Juni 2003 als Band 7 der 

SChrIftenreihe des FHR publiziert. 

Internationalisierung im österreichischen FH-Sektor 

Mit der BOlogna-Erklarung aus dem Jahr 1999 haben sich die Europalschen 

Blldungsmlnlster:nnen die Schaffung eines europalschen Hochschulraumes bis zum 

Jahr 2010 zum Ziel gesetzt. Dieses Ziel soll u.a. durCh folgende Maßnahmen erreicht 

werden: 

Vergleichbarkeit der hochschulischen Abschlusse; Elnfuhrung des drelglledrlgen 

Studiensystems, ECTS und Dlploma Supplement; Forderung der Mobilitat fur 

Studierende und Lehrende; Forderung der europalschen 

Hochschulbereich sowie der europalschen Zusammenarbeit bel der QualitatssIcherung. 

Im Prag-Kommunlque aus dem Jahr 2001 wurden diese Zielsetzungen bestatlgt und 

konkretiSiert. Durch diese Entwicklungen auf europalscher und nationaler Ebene er

hoht Sich auch der Handlungsbedarf einzelner HochschuleinrIchtungen sowie der 

Hochschulpolitik Im Allgemeinen. Dies hat den FHR veranlasst, eine Studie zum Thema 

"InternationaliSierung" In Auftrag zu geben. 

In der vorliegenden Studie wird untersucht, InWiefern die Fh-Studlengange auf die 

beschriebene Zielsetzung vorbereitet Sind, wie welt der Prozess der 

Internationalisierung bereits fortgeschritten ISt und welche Maßnahmen zur weiteren 

RealiSierung notwendig sind. Die speZifischen Charakteristika der FH-Studlengänge 

und Ihre AusWirkungen auf den Prozess der Internationalisierung stehen Im 

Vordergrund, es Wird aber auch auf die Globalislerung des Hochschulbereiches und die 

Internationalisierung Im osterreichischen Hochschulsystem Bezug genommen. 

Die Publikation dieser Studie erfolgte ,m Oktober 2003 als Band 8 der SChriftenrelhe 

des FhR. 

2,9 Statistische Erhebungen und Auswertungen 

Das Programmsystem BIS (Bereitstellung von Informationen uber den StudienbetrIeb) 

dient der Erfassung und Verarbeitung samtllcher FH-bezogenen Daten fur den FHR 

und das BMBWK. Das System wurde vom FHR in Abstimmung mit dem BMBWK und 

den Erhaltern ,m Laufe der Jahre entwickelt und stellt ein technisch Innovatives, 

bewahrtes und ,m FH-Sektor akzeptiertes System dar. Die von den Erhaltern und FH

Studlengangen zu leistenden Datenmeldungen baSieren auf unterschiedlichen 

gesetzlichen Gru nd lagen bzw. SI nd an unterSChied Ilche Ad ressaten gerichtet. Du rch 

das Datenmeldesystem BIS ISt jedoch gewahrlelstet, dass samtllche Meldungen über 

ein einheitliches System an den FHR gemeldet werden, der die Verteilung an die 

unterschiedlichen Adressaten ubernlmmt. 

Technisch betrachtet handelt es SiCh um ein webbaslertes System mit definierten 
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Schnittstellen zur Ubermlttlung, Erfassung und Auswertung der Daten. Das 

Softwaresystem BIS prasentlert sich als Webslte auf dem WWW-Server des FHR und 

Ist nur mittels Authentlflzlerung zuganglich. Es wird mit all seinen Funktionen durch 

der. Wec-Browser des Jeweiligen Anwenders angezeigt. D.h. das Programm selbst lauft 

auf cem Server des FHR und bietet dadurch den Vorteil, dass auf Selten des 

Anwenders keine lokale Programmlnstal,atlon erforderdch Ist 

Das BIS-System vereint wie gesagt die gesamten erhalter- und studIengangs

bezogenen Datenmeidungen und gewahrleistet die Verteilung qualitativ einwandfreier 

Daten an die unterschiedlichen Adressaten (BMB'\'v'K, FHR, Statistik Austna). Dies 

ermogllcht die Inhaltliche Uberschaubarkelt, gewahclelstet vor allerl aber eie 

erforder"che technische Integration der von ~ntersc~ledllcner Seite artikulierten 

Datenbedarfe In einem einheitlichen Meldesystem. Dieses statistische Erhebungs- und 

Auswertungsprogramm Ist laufend neuen Anforderungen unterworfen: 

Das am 8.1.2002 ausgegebene Bundesgesetz uber die Dokumentation Im 

Blidungswesen (Blidungsdokumentatlonsgesetl, BGBI. Nr. 12/2002) bewirkte um

fassende Anderungen Im gesamten Programmsystem BIS. Mit 1.9.2002 Ist das 

Blidungsdokumentatlonsgesetz In Kraft getreten. Diese neue gesetzliche Grundlage 

und daran anknupfende Durchfuhrungsverordnungen des BMBWK haben eine 

betrachtllche Ausweitung der zu meldenden Daten m,: Sich georacht. Inhaltlich 

betrachtet bewirkte das Blidungsdokumentatlonsgesetz In einer ersten Etappe Im Jah, 

2002 eine Reihe von Anderungen In Bezug auf die Studierendendaten, Fortgesetzt 

sollte nun Im Jahr 2003 mit der Umsetzung der geplanten Anderungen bel der 

Erfassung der Lehrpersonaldaten werden. 

Die Erfassung der Personaldaten gemaß Blldungsdokunr,entatlonsgesetz wurde Jedoch 

seitens des BMBWK auf das Jahr 2004 verscnoben, da Sich die Verlautbar;.mg der 

entsprechenden Durchfuhrungsverordnung verzogert hat. 

Ungeachtet dieser zeitlichen Verschiebung der veranderten Personaldatenerfassung 

waren fur die BIS-Meldungen Deglnnend mit 15.11.2003 dennoch Anderungen 

umzusetzen: 

• Mit Herbst 2003 wurden die ersten FH-Dlplomstudlengange In das gestufte 

System mit FH-Bakkalaureats- und FH-Maglsterstudlengangen ubergefuhrt, Die 

damit verbundene 

Dlplomstudlengangen 

Mogllchkelt des Ubertntts 

In korrespondierende 

von Studierenden aus 

8ak kala u reatsstudlenga nge 

bedingt, dass die Studierendenmeldung um entspreChende Attribute erweitert 

werden musste. 

• Der Umstand, dass das Studienjahr von FH-Studlengangen sowohl Im WInter

ais auch Im Sommersemester beginnen kann, erforderte weiters die Elnfuhrung 

einer entsprechenden Kennzeichnung. 

• Daruber hinaus war gemaß 8lidungsdokumentatlonsgesetz ab 15.11.2003 die 

SozIalversIcherungsnummer fur alle Studierenden zWingend zu melden. 

Die Anderungen Sind ausfuhrlich In der vom FHR am 7.11.2003 beschlossenen 
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Neuauflage der BIS-Verordnung dargestellt . 

Anlage 2 

2.10 Internationale Kontakte und Studierenden-Mobili tät 

2.10.1 Mitgliedschaft bei Internationalen Organisationen 

INQAAHE - International Network tor Quallty Assurance Agencies In Higher 
Educatlon (www.lnaaahe.nl) 

Im Rahmen der 16. Vollversammlung vom 10./11. März 1995 hat der FHR die Mit

gliedschaft beim 1991 gegründeten . International Network for Quality Assurance 
Agencies in Hlgher Education" beschlossen . Der Haupt2weck des Net2werks besteht in 

der Sammlung und Verbreitung von Informationen über derzeitIge Standards sowie 

die Entwicklung von Theorie und Praxis der Bewertung, Verbesserung und 

Aufrechterhaltung der Qualität im Hochschulsektor. Internationale Konferenzen des 

Netzwerks finden In zweijährigen Intervallen statt . Dr. Kurt Sohm hat vom 14. - 17. 

April 2003 an der INQAAHE Bienn lai Conference . Quality and Standards: National, 
Regional and Global" In Dublln teilgenommen . 

ENQA - European Network tor Quality Assurance In Higher Educatlon 
(www.enaa.net) 

Im Zuge der Umset2ung der Empfehlung des Rates zur europäischen Zusammenarbeit 

im Bereich der Qualitätssicherung In der Hochschulbildung (98/561/EC) wurde ein 
diesbezügliches europäisches Net2werk eingerichtet. Der FHR ist in seiner Funktion als 

die für die externe Qualitätssicherung Im österreichischen FH-Sektor zuständige 
Behörde Mitglied des . European Network for Quallty Assurance in Hlgher Educatlon". 

Die Gründungskonferenz dieses europäischen Netzwerks fand am 28./29. März 2000 
In Brüssel statt. Im Jahr 2003 hat Dr. Kurt Sohm an den folgenden ENQA 

Veranstaltungen teilgenommen: v ierte Sitzung der General Assembly in Budapest am 
29./30 . September; Workshop "Accreditat ion Models in Hlgher Educatlon: Experlences 

and Perspectives· vom 13. - 15. November in Rom; Workshop "Institutlonal Quallty 
Aud its· am 1./2. Dezember in Zürich. 

DeGEval - Deutsche Gesellschaft tür Evaluation e.V. (www.degeval.de) 

Seit 30. September 1999 Ist der FHR institutionelles Mitglied bei der Im Jahr 1997 

gegründeten Deutschen Gesellschaft für Evaluation. Die Ziele und Arbeitsbereiche der 
DeGEval bestehen In der Professionalisierung von Evaluation, der Förderung von 

Information und Austausch und der Zusammenführung unterschIedlicher Perspektiven 

Im Hinblick auf Theorie und Praxis der Evaluation . 

JQI - Joint Quallty Initiative (www.jolntauality.org) 

Die . Joint Quality Initiative" Ist ein Im Zuge des Bologna-Prozesses entstandenes, 
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informelles europäisches Netzwerk, das sich mit Fragen der Qualitatssicherung und 

Akkredltlerung von Bachelor- und Master-Stud iengangen beschäftigt. Im Februar 2002 

ist der FH R dieser Ini t iative beigetreten. Die vom JQI formulierten sog. HDublin 

Descriptors", die generelle Beschreibungen der QualIfikationsmerkmale von Bachelor
und Master-Studiengängen enthalten, sind in die Formulierung der Richtl inien des FHR 

für die Akkreditierung von Bakkalaureats- , Magister- und Diplomstudiengängen 

eingeflossen . Am 4 . Dezember 2003 hat Dr. Kurt Sohm an einem Meeting der JQI in 

London Heathrow teilgenommen. 

ECA - European Consortium tor Accreditation (www.ecaconsortlum_net) 

Die Initiative zur Einrichtung von ECA ist von der niederländischen 

Akkred it lerungsorganisatlon (NVAO) ausgegangen, die zu einem vorbere itenden 

Workshop. Towards a European Consoritium for Accred itation" am 12./ 13. Juni 2003 
in Den Haag eingeladen hat. Die offizielle Gründung von ECA erfolgte Im Rahmen 

eines Workshops vom 8. - 11. November 2003 in Cordoba, wo ein Agreement of 
Cooperation unterzeichnet wurde. Belde Workshops wurden von Dr. Kurt Sohm 

besucht, der auch an zwei Treffen der ECA Arbe itsgruppe . European Quallfication 

Framework" am 3-14 . September 2003 In Bonn und am 4. Dezember 2003 In London 

Heathrow teilgenommen hat. 

Die folgenden europaischen Länder, die über ein Akkred itlerungssystem im 

Hochschu lbereich verfügen, sind in ECA vertreten: Österreich, Deutschland, Irland, 

Niederlande/Flandern, Norwegen, Spanien und die Schweiz. Das Ziel von ECA besteht 

letztendlich darin, bis zum Ablauf des Jahres 2007 die gegenseitige Anerkennung von 
Akkreditierungsentscheldungen zu erreichen . Diese gegenseitige Anerkennung von 
Akkreditlerungsentscheldungen trägt wesentlich zur Anerkennung von im Hochschul

bereich erworbenen Qua lifikationen und zur Förderung der Studierenden-Mobilität beI. 

D-A-CH - Deutsch-österrelchisch-schweizerisches Akkreditlerungsnetzwerk 

Im Mai 2003 wurde der FHR eingeladen, im D-A-CH Netzwerk der 

Akkreditlerungsorgan lsationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

mitzuarbeiten . Die Kooperationsvereinbarung zwischen dem deutschen 
Akkreditierungsrat, dem bsterreichischen Akkreditierungsrat für Privatuniversitäten, 

dem Fachhochschulrat sowie dem Schweizer Organ für Akkredltierung und 
Qualitätssicherung wurde am 15. Juli 2003 unterschrieben . Das Ziel des D-A-CH
Netzwerkes besteht letztendlich darin, die gegenseitige Anerkennung von 
Akkredltlerungsentscheidungen zu erreichen _ 

Ein erstes österre ichintemes Informationsgespräch zwischen dem Prasldenten des 
Akkred it lerungsrates für die Privatuniversitäten und dem Präsidenten des 

Fachhochschulrates hat am 10. Juli 2003 stattgefunden . Dr. Kurt Sohm hat am D-A
CH-Treffen am 22 . Oktober 2003 in Wien teilgenommen. 
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2.10.2 Auslandskontakte des Fachhochschulrates 

Am 26.3.2003 war eine Delegation aus Litauen zu Gast Im BMBWK; Im Rahmen dieses 

Studien besuchs hat Dr. Kurt Sohm auch den osterreichischen FH-Sektor prasentlert. 

Am First AUNP (ASEAN-EU Unlverslty Network Programme) Round Table Meeting on 

"Quallty Assurance In Hlgher Educatlon" von 30.11. - 3.12.2003 an der Chulalongkorn 

Unlversltat Bangkok ha: als Vertreter des FHR o.Unlv.-Prof. Dr. Hannspeter Winter 

teilgenommen. 

Dr. Kurt Sohm hat weiters an den folgenden Internationalen Konferenzen und 

Workshops teilgenommen: 

"Evaluation von Studium und Lehre auf dem Prufstand - ZWischen bilanz und 

Konsequenzen fur die Zukunft", 16. Mal 2003, Bonn, PrOjekt QualitatssIcherung der 

deutschen Hochschu Irektorenkonferenz. 

"Conventlon of European Hlgher Educatlon Institutions", 29. - 31. Mal 2003, Graz, 

European Unlverslty Assoc,at,on (EUA). 

"Accredltatlon and contlnuous qua:lty Improvement of professional hlgher educatlon: 

Strategles, methoos, tools", 27. - 29. August 2003, Ecole Nationale de la Sante 

Publlque Rennes. 

2.10.3 Studierenden-Mobilität 

Der Bologna-Prozess als freiwillig eingegangene Verpflichtung der europalschen 

BIldungsministerInnen und BildungsmInIster zu einem Arbeitsprogramm mit priowse 

definierten Zielen, Terml nen und ArbeitsschrItten steht Im Zentrum der 

InternationalisIerungsbestrebungen oes osterreichischen FH-Sektors. Die Bedeutung 

der Internationalisierung hat In den letzten jahren sehr stark zugenommen. Dabei 

spielt u.a. die Forderung der Mobilitat der FH-Studlerenoe eine sehr wichtige Rolle. Um 

darüber geSicherte Aussagen treffen zu konnen, wurde die Implementierung der 

Erfassung und Auswertung der Mobilitat der FH-Studlerenden ("Incomlng" und 

"Outgolng") daher ,m Programmsystem BIS vorgesehen. 

Die Mobilitat der Studierenden ISt ein wichtiger Indikator fur das Ausmaß der 

Internationalisierung des österreichischen FH-Sektors. Die Zahl der FH-Studlerenden, 

die Im Rahmen der ERASMUS·Studlerendenmobllltat einen Auslandsaufenthalt 

absolviert haben, ISt In den Studienjahren 1997/98 biS 2002/03 stetig und stark 

angestiegen. Waren es Im Studienjahr 1997/98 noch 43 Studierende, die einen 

Auslandsaufenthalt absolViert haben, so waren es Im Studienjahr 2002/03 bereits 

1.755 Studierende (Outgorngs). Die Anzahl der auslandischen Studierenden, die einen 

osterreichischen FH-Studlengang Im Rahmen der ERASMUS-Studlerendenmobllrtat 

besucht haben (Incomlngs), betrug Im gleichen Studienjahr 562. 

Im Studienjahr 2002/03 umfasste die Gesamtmobilitat (Outgolngs und Incomlngs) 

demnach 2.317 Studierende. In Bezug auf die Gesamtzahl der Stuolerenden Im 
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Studienjahr 2002/03 (17.500) waren ca. 10 % Outgolngs und ca. 3 % Incommgs zu 

verze,chnen. Der Anteil der Outgolngs an oer Gesamtmobilitat betrug 76 %, jener der 

Incomlngs 24 %. Das Verhaltn,s der Outgolngs zu den Incomlngs betrug also ungefahr 

3: 1. Kritisch anzumerken bleibt, dass fur dieses Im Vergleich zur kurzen Geschichte 

der osterreichischen FH-Studlengange ,ehr gute ErgebniS des gesamten FH-Sektors 

nur ca. 1/3 der fach hochschul Ischen Einrichtungen die Hauptverantwortung tragen. 

2.11 Schriftenreihe des Fachhochschulrates 

Der FHR sieht sich als zentrales QualltatSSlcherungsorgan des FH-Sektors verpflichtet, 

dem Im FHStG formulierten Auftrag zur Forderung der Qualltat der Lehre und des 

Lernens sowie von Innovationen In FH-Stud,engangen durch Forschung, Weiterbildung 

und sonstige Maßnahmen nachzukommen (vgl. §6 Abs 2 Z 4 FHStG IdgF). Diesem 

Auftrag ISt der FHR In den vergangenen jahren durch d,e Vergabe 

studiengangsubergreifender Forschungsprojekte, die Organisation von themen

spezIfischen Veranstaltungen und durch verschiedene Publikationen m der 

SchrIftenreihe des FHR auch Immer wieder nachgekommen. In der SchrIftenreihe 

werden sowohl Ergebnisse der vom FHR beauftragten Forschungsprojekte, als auch 

sonstige umfassende Beitrage, die zum Verstandnls und zur Verfolgung der 

Entwicklung des FH-Sektors In Osterreich dienen, der fachlich Interessierten nationalen 

und Internationalen Offentllchkelt zuganglich gemacht. Im Rahmen der Schnftenrelhe 

des FHR smd biS Ende des Jahres 2003 B Bande Im WUV - Unlversltatsverlag 

erschienen: 

Band 1: 

Kurt Sohm: PraxIsbezogene Ausbildung auf Hochschulniveau - Eine padagoglsch

didaktische Herausforderung, Janner 1999. 

Band 2: 

Hermann Astleltner & Alexandra Sindler: Padagoglsche Grundlagen virtueller Aus

bildung - Telelernen Im Fachhochschulbereich, Juni 1999. 

Band 3: 

Gerhard Kozar: Hochschul-Evalulerung - Aspekte der QualItatssIcherung Im tertia ren 

BIldungsbereich, November 1999. 

Band 4: 

Jorg Markowltsch: Praktisches akademisches Wissen - Werte und Bedingungen 

praxIsbezogener Hochschulbildung, Mal 2001. 

Band 5: 

Jutta Pauschenwem, Marla Jandl, Annl Koubek (Hrsg.): Telelernen an osterreichischen 

Fachhochschulen - PraxIsbeispIele und Mogilchkelten der Welterentw,cklung, Mal 

2001. 
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Band 6: 

Andrea Hoyer, Judlth Zieglec: Das cachhochsChul-Studlum aus der Sicht der 

Absolventlnnen. Eine osterreichweite Studie zur beruflichen Situation und Bewertung 

des Fachhocnschul-Studlums, Oktober 2002. 

Band 7: 

Karln Messerer, Stefan Humpl: Bewerbung Auswahl Aufnahme. Das 

Aufnahmeverfahren an osterreichischen Fachhochschul-Stud,engangen, Juni 2003. 

Band 8: 

Kafln Messerer, Hans Pecnar, Thomas Pfeffer (Hg.): Internationalisierung Im 

osterreichischen Fachhochschul-Sektor. Im Spannungsfeld zWischen regionaler 

Verankerung und globalem Wettbewerb, November 2003. 

2.11.1 Veranstaltungen 

Fachhochschulentwicklung - Aufnahmeordnung - Internationalisierung 

Die Zielsetzung der am 18. November 2003 In Kooperation mit der FHW

Fachhochschul-Studlengange Betrlebs- und ForschungseInrIchtungen der W,ener 

Wirtschaft Ges.m.b.H. durchgefuhrten Veranstaltung bestand In der Prasentatlon und 

Diskussion der Ergebnisse der vom FHR In Auftrag gegebenen Forschungsprojekte 

"Das Aufnahmeverfa h ren an osterreichischen Fachhochschul-Stu dlenga ngen" (vg I. 

Band 7 der SchrIftenreihe des FHR) und "Internationalisierung Im osterreichischen 

Fachhochschul-Sektor" (vgl. Band 8 der Schrlftenrelhe des FHR). 

Im Rahmen der Veranstaltung hat auch eine Podiumsdiskussion zum Thema 

"FachhochschulentwIcklung ZWischen KonSOlidierung und Expansion" stattgefunden. 

2.12 Jahreserfolg des "Fachhochschulrates/Geschäftsstelle" 
(inkl. "BMBWK/Fachabteilung") für das Jahr 2003 

Personalkosten der Geschaftsstelle 

Anlagen und Aufwendungen· (Siehe Detail) 

Summe 

Details zu Punkt "Anlagen une Aufwendungen": 

BM fur Bildung, Wissenschaft und Kultur (Funktlonsent

schadlgung fur FHR, dlv. Ausgaben Fachabteilung) 

EDV (Ausbau, Wartung, BIS, u.a.) 

FHR (Vollversammlungen, Gutachten, Reisekosten, 

Recherchen u.a.) 

30 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

357.704,10 

639.665,56 

997.369,66 

290.119,20 

153.493,:6 

52.223,39 
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Forsch u ngsproJekte 

Veranstaltungen (Workshops, u.a.) 

Offent.IChkeltsarbelt (Publikationer. u.a.) 

• Sonstiger Aufwand (Reisekosten t-'Itarbelte' oer Gst. 

Laufende Betrlebs- und Infrastrukturkosten) 

Summe 

rHR Jil~resber eht 2uOJ 

Euro 48.082,00 

Euro 37.916,27 

Euro :5.981,20 

~ill.Q 41.650,31 

Euro 639.665,56 

• (VA-Ansatz 1/146 "Facnhochschulen' exkl. 1.'14606 ,Forderungen") 

2.13 Geschäftsstelle des Fachhochschulrates 

Am Ende des Jahres 2003 ergibt sich folgende personelle Zusammensetzung der 

Geschaftsstclle des FHR: 

Gabrlele Wagner, Sekretafiat 

HR Dr. Wilfrld Gratz, Referat A (Geschaftsfuhrer) 

Mag. Gerlmde Hergovlch, Referat A 

Ellsabeth Mltterehner. Referat A 

=:Jr. Susanne SchnItzenlehner, "eferat A (Karenz) 

Mag. Gudrun Haberl-Trampusch, Referat B 

Dr. Andreas Neuhold. «-eferat B 

~1ag. Herwlg Patscheider, Referat B 

Dr. Kurt Sohm, Referat B (stellv. Geschaftsfu~rer) 

Der FHR wird bel der Erfullung seiner Aufgaben von der Geschaftsstelle unterstutzt. 

Sie besorgt uber Vollnracrt des FHR u.a. die selbstandlge Bearbeitung der Antrage, 

soweit es Sich um die formale Prufung hinsichtlich der UberelnstlmmLng mit dem 

FHStG oder den Verordnungen sowie Beschlussen des FHR handelt. Neben den 

zentralen Aufgaben der Vorbereitung der Vollversammlu1gen des FHR, der 

konzeptionellen Aufbereitung der EntscheldJngsg'und,agen rur den FHR sowie der 

Ausfunrung der Besc~lusse des FHR, ISt die Geschaftsstelle weiters 'ur d,e 

Internationalen Kontakte, die Erhebung und Auswertung der statistischen Daten und 

die Offentllchkeltsarbelt des FHR zustand,g. In d,esem Zusammenhang darf auf die mit 

aktuellen Informationen versehene Webslte des FHR verwiesen werden: 

.·.w'v .... f~.!:.ac at. 

Zur UnterstulLung Ihrer Arbeit steht den MItarbeiterinnen der Geschaftsstelle ein 

Verwaltungssystem (Digitales Antrags-Informat,ons-System, DAISY) zur Vecfugung, 

von denr aufgrund der fo-1:wahrenden Entwlcklurgenr-, FH-Sektor Im Jahr 2003 

mehrere Programm-Module erganzt bzw. adaptiert werden mussten. Das "Digitale 

Antrags- und Informationssystem" Ist das zentrale Programm zur Administration der 

Aufgaben des FHR une der FHR-Geschaftsstelle. Das Programm bietet ".a. die 

umfassencste und aktuellste SaMmI'Jng von Stammdaten uber den FH-Sektor In 

Osterreich. Als solches bildet es die Grundlage zur Weitergabe von FH-bezogenen 
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Daten an unterschiedlichste Benutzergruppen. Als wichtige externe Belleher von 

DAISY-Daten konnen das BMBWK, die Statistik Auslna, Interessentlnnen fur FH

Studienangebote, Medien (Journalisten), Herausgeber von FH-bezogenen Infor

matIOnsbroschuren (AK, 3s, u.a.), Forschungsinstitute (IWI, Ihs, 3s, Ibw, u.a.) und 

auch die Erhalter und FH-Studlengange selbst genannt werden 

2.14 Zusammensetzung des Fachhochschulrates 

Mitglieder des FHR: 

1. Unlv.·Doz. Dr. Irmgard Elsenbach-Stangl 

2. aO.Unlv.-Prof. Dr. Georg Hahn 

3. KaDlr.5tv. 01 Wllhelm Helner Herzog 

4. 01 Dr. Helmut Longln 

5. Unlv.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal 

6. O.Unlv.-Prof. Or. Jorg R. Muhlbacher 

7. Unlv.-Prof. Dr. Ingrld Pablnger-Faschlng 

8. Unlv.-Prof. Dr. Monlka Petermandl 

9. Dkfm. Dr. Claus J. Raldl' 

10. o.Unlv.-Prof. Dr. Fnednch ROlthmayr 

11. HR Dr. Hubert Regner 

12. Dr. Susanne Schoberl 

13. Ellsabeth Weihsmann 

14. Unlv.-Prof. Dr. Bngltte Wlnklehner 

15.0.Unlv.-Prof. Dr. Hannspeter Winter 
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FunktlOnspenode: 

01.01.1998 bis 31 12.2000 

01.01.2000 bis 31.12.2003 

01.101999 bis 30.09.2002 

01.10.2002 bis 30.09.2005 

01.10.1999 bis 30.09.2002 

01.10.2002 bis 30.09.2005 

01.07.1998 bis 30.06.2001 

01.07.2001 bis 20.06.2004 

01.07.2003 bis 30.06.2006 

01.07.2001 bis 30.06.2004 

01.01.2003 bis 31.12.2005 

01.10.1999 bis 30.09.2002 

01.10.2002 bis 30.09.2005 

01.01.2001 bis 31.12.2003 

01.01.2000 bis 31.12.2002 

01.01.2003 bis 31.12.2005 

01.01.2003 bis 31.12.2005 

01.10.1999 bis 30.09.2002 

01.10.2002 bis 30.09.2005 

01.01.2000 bis 31.12.2002 

01.01.2003 bis 31.12.2005 

01.01.2000 bis 31.12.2002 

01.01.2003 bis 31.12.2005 

01.01.2000 bis 31.12.2002 
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16. Dlpl.·lng. Frltz Zumtobel 

Dkfm. Dr. Claus J. Raldl 

VlzepraSldentl n: Unlv.-Prof. Dr. Brlgltte W,nklehner 

r:HR jdt',resbe"Kllt 2003 

01.01.2003 bis 31.122005 

01.01.2000 bis 31.122002 

01.01.2003 bis 31.l2.2005 

• wurde In der ZWischenzeit gemaß § 7 Abs 2 FHStG von der BundesministerIn fur 

Bildung, Wlssenscr.aft und Kultur fur weitere 3 Jahre zum Mitglied und Prasldent des 

FrlR bestellt. 

Mit Jahresanfang 2003 haben Frau aO.Unlv,-Prof. Dr. lngrld Pabmger-Faschlng und 

Herr HR Dr. Hubert Regner Ihre Tatlgkelt Im FHR aufgenommen. 

Mit 30.6.2003 ISt nach 6-Jahnger engagierter TatlgKelt Herr Unlv.-Prof. Dr. Alfrec 

Ableltlnger aus dem FHR ausgeschieden Herr Unlv.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal wurde 

an dessen Stel,e als neues Mitglied ~',tte dö ;ahres von der BundesministerIn In den 

FrlR ernannt. 

2,14.1 Vollversammlungen 

Der FHR trat Im Jahr 2003 zu 8 Vollversammlungen zusammen: 

72. Vollversammlung am 17.1. 2003 

73. Vollversammlung anr 14.;15.03.2003 

74. Vollversammlung am 13.5.2003 

75. Vollversammlung am 23./24.5.2003 

76, Vollversammlung am 27./28.6.2003 

77. Vollversammlung am 3.;4.10.2003 

78. Vollversammlung am 7.11.2003 

• 79. Vollversammlung am 12./13.12.2003 
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FHR ]ahresberlC",t 2003 

3 Der Stand der Entwicklung im Fachhochschulsektor 

3.1 Die Entwicklung der Anfänger! nnenstudienplätze 

Die fachliche Zugangsvoraussetzung lU einem FH-Bakkalaureatsstudlengang ooer 

einem FH-Dlplomstudlengang Ist durch die allgemeine Un,versltatsrelfe oder eine 

elnschlaglge berufliche Qualifikation gegeben. Im Falle eines FH-Maglster

studienganges Ist ein abgeschlossenens fachelnschlaglges Bakkalaureatsstudium oder 

der Abschluss eines gleichwertigen Studiums an einer anerkannten Inlandischen oder 

auslandischen postsekundaren BIldungseInrIchtung fur den Zugang erforderlich. Die 

rur einen Maglsterstuolengang relevanten fachelnschlaglgen BIldungsabschlusse Sind 

In den Antragen auf Akkredltlerung als FH-Studlengang anzufuhren. 

Die Mogllchkelt, dass StudierwIllige ein Fachhochschulstudium beginnen konnen, ISt 

unter anderem von der Anzahl der verfugbaren AnfangerInnenstudienplatze abhanglg. 

Diese werden aus Grunden des Bedarfes der Wirtschaft/Gesellschaft an 

Absolventinnen, Oer Akzeptanz oer StudienbewerberInnen und der begrenzten 

Ressourcen limitiert. Die Akzeptanz eines Studienganges zeigt Sich vor allem an der 

Anzahl der Bewerberinnen sowie der Aufgenommenen. In oer Folge werden fur die 

angebotenen Dlplom- und Bakkalaureatsstud,engilnge die damit zusammenhangenden 

Kenngroßen beschneben. 

BewerberInnen und Aufgenommene nach Zugangsvoraussetzung Siehe Beilage 6 

• Die Abgangerinnen von BerufSbildenden Hoheren SchUlen (HTL, HAK, usw.) 

bilden mit 50,3 Prozent die großte Gruppe der Aufgenommenen ,m Stuolenjahr 

2003/04 " 

Die zweltgroßte Gruppe der Aufgenommenen Im Studienjahr 2003/04 stellen 

mit 33,0 Prozent die AHS-MaturantInnen dar. 

D.h. 83,3 Prozent der 2003/04 Aufgenommenen ,m FH-Sektor verfugen uber 

ein AHS- oder BMS-Relfezeugnls, das Im Wege einer traditionellen, 

osterreichischen Schullauflbahn erworben wurde . 

• Rund 12 Prozent der Aufgenommenen ,m Studienjahr 2003/04 waren Personen, 

a,e Ihren Z~gang zum FM-Sektor uber den zweiten BIldungsweg (Berufs-

relfeprufung, Studlenberechtlgungsprufung) oder auf 

el nsch lag Igen beruflichen Qualifikation (Berufsbildende 

Lehrabschl~ss, Werkmeisterschule, u.a.) gefunden haben. 

der BaSIS einer 

Mittlere Schule, 

Betrachtet man die Veranderungen der Anteile der Aufgenommenen unterschiedlicher 

Vorbildung ~ber die Jahre so Sind folgende Punkte hervorzuheben: 

:. Im:lu':>lve der sc"::!enannte:1 .,llelgruPDenspezlfl~chcn" fH Studlengdngf', 
Honerqua Ilflllerung ",or, HTL -In~en ~eure,~ EI roger ,(htet w..J :-den u nJ d i.JSs::::tllleßII;:n 
e,rlschlaglger Berufserfahrung cu'nehme .... 
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• Der Anteil der Aufgenommenen mit "traditionell" erworbenem Reifezeugnis 

bewegt sler seit der Etablierung des FH-Sektors Im Bereich von etwa 88 bi> 92 

Prozent. Dabei Ist der Anteil der AHS-Maturantlnnen Im Laufe der Jahre von 25 

Prozent kontlnule,llch auf rund 41 Prozent Im Jahr 2001/02 gestiegen, Im 

Studienjahr 2003/04 allerdings wieder auf 33,0 Prozent gesunken. Die Gruppe 

der Aufgenommenen mit auslandlscher Relfeprufung Ist mit 4,5 Prozent Im 

Studienjahr 2003/04 so hoch wie nie Zuvor . 

• Die Gruppe der "nicht traditionelle"" Hocnschulzugange (Studienberechtigung, 

Lehrabschluss, Berufsbildende mittlere Schule, Berufsrelfeprufung, u.a.) varIIert 

Im Verlauf der Jahre zWischen etwa 8 und 12 Prozent. Mit 12,2 Prozent wurde 

Im Studienjahr 2003/04 allerdings erstmals die 12 Prozent-Grenze 

uberschntten. Der Anteil der Aufgenommenen mit Berufsrelfeprufung 1St 

Insbesonoere 'n de,-, Studienjahren 2000/01 urd 2001/02 relativ stark 

gestiegen und liegt derzeit bel 3,8 Prozent. Aufgenommene mit 

Berufsrelfeprufung bilden damit die großte Gruppe der "nicht traditionellen" 

Fachhochsehulzuga nge. 

D,e ubngen Gruppen "nicht traditioneller" Zugange Sind Im Unterschleo zu 

"Berufsrelfe-Zugangen" tendenziell gleichbleibend oder rucklauflg, Die 

Aufgenommenen mit Studlenbereehtlgungsprufung hatten Ihren Hochststand 

bel 3,8 Prozent Im Studienjahr 1996/97; 2003/04 liegt Ihr Anteil bel 1,7 

Prozent. Ein ähnlicher Abwartstrend zeigt Sich bel den Aufgenommenen, die 

eine Berufsbildende Mittlere Schule (BMS) besucht haben, sowie bel den 

Zugangen mit Lehrabschluss: Der Anteil der fachelnschlaglgen BMS

Abgangerinnen Ist von 2,9 Prozent Im Jahr 1994/95 auf mittlerweile 0,6 

Prozent gesunken, Der Anteil der Aufgenommenen mit Lehrabschluss Ist von 

5,5 Prozent auf aktuell 2,2 Prozent zuruckgegangen, 

Zum Verhaltnls von Bewerberinnen pro Aufgenommenem/r nach Zugangsvoraus

setzungen (VorbIldungen) Siehe Beilage 7 

Im Studlerjanr 2003/04 konnten von Insgesamt 16.932 BewerberInnen 7.004 

Studienanfangerinnen an den osterreichischen FH-Studlengangen auf

genommen werden, Damit kommen Insgesamt betrachtet auf elne/n 

Aufgenommene/n 2.42 Bewerberlnnen. Das Vernaltnls Bewerberinnen pro 

Aufgenommenem/r ISt von 1994/95 (1,55) b,s 2001/02 (3,11) kontinuierlich 

zugunsten der Bewerberinnen gestiegen, Im Studienjahr 2002/03 ISt erstmals 

ein Ruckgang auf gesamt gesehen 2,67 Bewerberinnen pro Aufgenommenem/r 

zu verzeichnen gewesen, Dieser Ruckgang hat Im Studienjahr 2003/04 eine 

Fortsetzung erfahren, 

Dazu ISt zu sagen, dass es mlttlerwe"e neben FH-Studlengangen, die sehr stark 

nachgefragt sind, vornehmlich Im technischen Bereich auch solche gibt, die 

aufgrund der BewerbungsSItuation die vorhandenen Studienplatze nicht 

besetzen konnen, 
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FHR-Jahre~bencht 2003 

3.2 Die Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse 

Bezugllch der mit der Aufnahme an eine" FH-Studlengang verbundenen Thematik der 

Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse vertritt der FHR die Auffassung, dass die 

Anerkennung Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der hohen Qualltat der 

wissenschaftlich fundierten Ausbildung an Fachhochschulen bzw. FH-Studlengangen zu 

sehen 1St. Im Hinblick a~r diese ZI€,setzung und dem Internationalen Trend folgend Ist 

,m FH-Berelch die Mogllchkelt vorgesehen, nachgewiesene Vorkenntnisse 

anzuerkennen. Von dieser Mogllchkelt Wird In den derzeit 141 laufenden FH

Studlengangen In unterschiedlichem Umfang Gebrauch gemaCht. In einer Reihe von 

FH-Studlengangen ISt der Einstieg In das 3. Semester mogdcr .. Bel berufsbegleitend 

organisierten FH-Studlengangen werden die besonderen Kenntnisse DZW. Erfahrungen 

aus der berun,chen PraxIs der Aufgenommenen ,n Bezug auf die Lehrveranstaltungen 

oder das Berufspraktikum Im Wege der Anerkennung nachgeWiesener Kenntnisse 

entsprechend beruckSlchtlgt. 

Es SOllte jedenfalls niCht vom dezentralen PrinzIp abgegangen werden, Anrechnungen 

vor Ort, d.h. auf der Ebene der StudiengangsleiterInnen bzw. Fachhochschulkollegien 

auf fleXible Art und Welse IndiViduell durchzufuhren. Die Anerkennungsmodalitäten 

Sind daher ,m Antrag auf Akkredltlerung als FH-Studlengang nachvollZiehbar zu 

beschreiben und Gegenstand der Prufung durch den FHR, wobei gem. § 12 Abs 2 Z 6 

eine Anerkennung nachgeWiesener Kenntnisse vorzusehen ISt, die auch zu einer 

Verkurzung der Studienzeit fuhren kann. 

3.3 Die Anzahl der Studierenden an den FH-Studiengängen 

Die Gesamtzahl der Studierenden an den osterreichischen FH-Studlengangen betragt 

Im Studienjahr 2003/04 20.680. Die EntWICklung der Zahl der Studierenden In den 

Studienjahren 1994/95 biS 2003/04, getrennt nach Geschlecht, ISt In absoluten und 

relativen Werten dargestellt In Beilage 8 

• Der Anteil der weiblichen Studierenden ISt seit dem Studienjahr 1994/95 von 

24,7 Prozent, bel einer kurzfristigen Absenkung 1995/96, langsam, Jedoch 

kontinUierlich auf mittlerweile 38,2 Prozent gestiegen. 

3.4 Die Entwicklung der Zahl der Studierenden nach Vorbildung 
und Geschlecht 

Die EntWicklung der Zahl der Studierenden nach Gruppen unterschiedlicher Vorbildung 

ISt dargestellt In Beilage 9 

Die EntWicklung der Zahl der Studierenden nach Geschlecht und nach Gruppen 

unterschiedlicher Vorbildung ISt dargestellt In Beilage 10 
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FHR-Janre~bencht 2003 

Mit rund 50 Prozent bilden Studierende mit BHS Abschluss (HTL, HAK, usw.) die 

groi)te Gruppe. 

Die zweltgroßte Gruppc steLen eie AHS-AbgangerInnen mit r~nd 36 Prozent 

dar. 

• vnabhanglg davon, dass Studierende mit BHS-A~schluss die großte Gruppe 

bilden, Ist Ihr Anteil relativ gesehen von nahezu 62 Prozent Im Studienjahr 

1994/95 auf nunmehr rund 50 Prozent gesunken. 

:ler Anteil der Studierenden mit AHS·Abschluss nat In den jah'e1 1994/95 

(25,3%) bis 2001/02 (38,7%) stetig zugenommen. Seit dem Studienjahr 

2002/03 Ist Ihr Anteil Wieder leicht rucklauflg und liegt derzeit genau gesagt bel 

35,9 Prozent. 

• Se,t 1994/95 liegt der Anteil der Studierenden mit der Vorbildung BHS und AHS 

durchgehend knapp unter 90 Prozent. 

• Studierende mit nicht traditionellem Hochschulzugang, d.h. solche, die uber der. 

zweiten BIldungsweg die Zugangsvoraussetzungen erbracht haben (Berufs

relfeprufung, Studlenberechtlgungsprufung) oder auf BaSIS einer elnschlaglgen 

beruflichen Qualifikation In einen FH-Studlengang aufgenommen wurden (BMS, 

Lee.re, Werkmeister, u.a.), machen dagegen einen sehr kleinen 

StudierendenanteIl aus; er liegt Im Studienjahr 2003/04 Ingesamt bel uber 10 

Prozent. 

Seit 1994/95 bewegt Sich der Anteil Studierender mit niCht tradltlonelle:n 

HOChschulzugang Im Bereich zWischen 7,9 und 11,2 Prozent. 

• In der Gruppe der "nicht traditionellen" HochschulLugange lassen Sich folgende 

Tendenzen erkennen: Die Studierender mit Berufsrelfeprufung bilden mit 3 

Prozent GesamtstudierendenanteIl (absolut 623) die "großte" Gruppe 

Studierender mit nicht traditIOnellem Hochschulzugang. Bislang hat das noch 

junge BIldungsangebot der Berufsrelfeprufung allerdings nicht zu einer 

Erhohung des Anteils Studierender mit nlcnt traditionellem Hochscnulzugang 

beigetragen; es ISt lediglich Zu etner relativen Veranderung der Anteile 

gekommen. 

Der Anteil St~dlerender mit Studlenberechtlgungsprufung ISt seit dem 

Hochststand von 3,1 Prozent 1998/99 kontinUierlich auf 1,5 Prozent 2003/04 

gesunken. 

Die Studierenden mit der Vorbildung .. Lenrabschluss" bilden mit einem Anteil 

von 2,2 Prozent die zweltgroßte Untergruppe (absolut 458). Allerdings Ist der 

Anteil Studierender mit Lehrabschluss seit dem Studienjahr 1994/95 (5,5%) 

relatiV stark gesunken. 

• Auch der Anteil Studlcrender mit BMS-Abschluss hat Sich von ursprungllch 2,9 

Prozent auf derzeit 0,7 Prozent reduziert. 
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FHR·Jahre~berICht 2003 

3.5 Die Entwicklu ng der berufsfeldspezifischen Sektoren 

3.5.1 FH-Studiengänge aus dem Sektor der Sozialarbeit 

Die ersten FH-Studlcngange rur ,.Solla.arbe't" haben Ihren StudlenbetCleb In St, 

Polten, Graz, L,nl und Salzburg ,m Studienjahr 2001/02 aufgenommen. 

Im Jahr 2002 konnte auch ~ Wien eine Losung der Erhalterfrage herbeigefuhrt 

werden, die eine umfassende Nutzung von Synergien In Aussicht stellt. Die drei FH

DIplomstudiengange fur "Sozialarbeit" werden mit unterschiedlichen SChwerpunkten 

von einem Erhalter, aem FH Campus Wien, angeboten und haben Ihren Studien betrieb 

mit Studienbeginn 2002/03 aLfgenommen, Weitere FH-Studlengange fur "Sozial

arbeit" wurden In Dornblrn und FeldkIrchen etabliert. 

Im Jahr 2003 konnte nun auch In Innsbruck eine Einigung uber die HeranzIehung des 

bundesbediensteten Lehrpersonals der Akademie fur Soz,alarbelt (Innsbruck) erfolgen. 

Der FH-Dlplomstudlengang fur "SOZiale Arbeit", rur den aufgrund der Einigung 

Bundesmittel zur Verfugung gestellt wurden, konnte seinen Studien betrieb Im WS 

2003/04 aufnehmen. Mit dem FH-Studlengang In Innsbruck wurde die "Uberfuhrung" 

der SozIalarbeiterInnenausbIldung vom Akademiebereich In den FH-Sektor 

abgeschlossen, wobei unterstrichen werden muss, dass es sich bel den FH

Studlengangen rur "SOZialarbeit" ("SOZiale Arbeit") Jeweils um Neugrundungen handelt 

und der Beitrag zur qualitativen WeiterentwIcklung und weiteren ProfessionaliSierung 

der Ausbildung In den Antragen auf Akkredltlerung als FH-Studlengang ausgewiesen 

sein musste. 

3.5.2 FH-Studiengänge aus dem Sektor der nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufe - MTD- und Hebammen-Ausbildung 

Beilage 11 

Mit Stud,enbeglfln 2001/02 haben die ersten 2 FH-Studlengange aus dem Sektor der 

nlcht-arztlichen Gesundheitsberufe Ihren StudienbetrIeb aufgenommen. Es handelt 

sich um den Studiengang "Gesundheitsmanagement" In Krems und um den 

Studiengang "Gesundheitsmanagement Im Tourismus" In Bad Gleichenberg. 

Der Start des ebenfalls bereits fur einen Studienbeginn 2001/02 genehmigten FH

Studienganges "Gesundhelts- und Pflegemanagement" ,n FeldkIrchen wurde aufgrund 

raumilcher und personeller unklarheiten von der Fachhochschule Technikum Karnten 

zunachst verschoben, Der Studiengang hat dann aber Im Studienjahr 2002/03 seinen 

StudienbetrIeb aufgenommen, Ebenso der Studiengang "Gesundheitsmanagement und 

Gesuncheltsforderung" ,n Plnkafeld. 

Im Jahr 2003 wurden vor allem In NIederosterreich konkrete Initiativen gesetzt, um Im 

AusbIldungsbereich der gehobenen mediZinisch-technischen Dienste (MTD) und der 
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HeDammen fachhochschulische BIldungsangebote e,nzuCichten. Es kann In diesem 

Zusammenhang auf einen Grundsatzbeschluss des Dachverbandes der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste verWiesen werden, fur die MTD-Ausb,ldungen die 

fachhochschulische Ausbildungsform anzustreben. Der FHR vertCitt dlesbzugllch die 

Auffass~ng, dass vor der elczelfallbezogenen EtaDllerung solcher fachhochsch~'lScher 

Bildungsangebote Grundsatzentscheld"ngen etwa In Bezug auf die Finanzierung, die 

politische Zustandlgkelt sowie die Ausblldungs- und Tat,gke,tsvorbehalte zu treffen 

sind. Der FHR hat In einem Schreiben an Frau BundesministerIn Gehrer da;,er d:e 

ElnCichtung einer Arbeitsgruppe angeregt, die sich mit den genannten Fragestellungen 

beschaftlgen 5011. Die DiskusSion uber die Neuregelung der besagten Ausbildungen hat 

Jedenfalls an Intensltat zugenommen. 

Im Falle der Einrichtung von FH-Studlengangen Im Bereich MTD und Hebammen Wird 

seitens des FHR ein Desonderes Augenmerk auf die EInbindung In die Strukturen 

Derelts etablierter Ernalter von FH-Studlengangen und deren Standorte gelegt werden. 

So eXistieren derzeit osterreichweit uber 50 Akademien fur die gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste und 7 Akademien fur die Hebammenausbildung . Ziel 

muss es sem, Im Falle einer "Uberfuhrung" der Ausbildungen In den FH-Sektor dieser 

gegenwartlgen Zersplitterung der Ausbildungsangebote an etwa 30 Standortadressen 

entgegenzuwirken ur.d durch eine Verringerung der Zahl gleichartiger Angebote 

standortbezogene Konsolldlerungen zu erreichen. 

3.5.3 Studierende nach berufsfeldbezogenen Sektoren 

Die EntWICklung der Zahl der Stud,erenden nach Studlengangen der 

berufsfeldbezogenen Sektoren bzw. Fachbereiche "Technik", "Wirtschaft" und "Human-

bereich" ISt dargestellt In Beilage 12 

Im Studienjahr 2003/04 besuchen runo 52 Prozent aller Studierenden FH

Studiengange, die dem Berufsfeldsektor "Technik" zugeordnet Sind. Zirka 39 

Prozent studieren an FH-Studlengangen des Sektors "Wirtschaft". Der 

Studierendenanteil Im Sektor "Humanbereich" entspricht Im Studienjahr 

2003/04 etwa 9 Prozent." 

3.6 Die EntwiCklung der verschiedenen Organisationsformen 

Die EntWicklung der Zahl der FH-studlengange 

Organisationsformen Ist dargestellt In 

nach unterschiedlichen 

Beilage 13 

• In den ersten zwei Studienjahren 1994/95 und 1995/96 wurden ausschließlich 

Die VeranderLJng der Studu:,rendenantetle ndcn berutsfeldbezogenerl Sektoren Im Verglelc~l zu elen 
f,~uheren Jahre':toerl(hten des FHR resultiert dU':> der Uberarbe1tun9 bzw Anderung de, Zuge.'lOngkelt vor' 
FH-StLJd1e'lgange-r· l ... Cen Berutsfeld':tektorf"'l. Im '(omrr,enJen ~d,~r .... :rd eine s~llellere ,,~c 

dussagekraftlt;cr€ ""euel"teI1ung der Fdctlerg,,,p~en .... orye.-lOmrr.en 
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FHR-Jahresbertcht 2003 

Studiengänge in Vollzeitform, d.h . mit Ganztagesbetrieb genehmigt. Erst im 

dritten Akkreditierungsjahr 1996/97 wurden 6 Studiengänge In 

berufsbegleitender und 1 in kombinierter Form (Vollzeit und berufsbegleitend) 
beantragt und auch vom Bund bevorzugt gefördert. 

• In den Folgejahren Ist die Zahl der Studiengänge in rein berufsbegleitender 
Form auf Insgesamt 19 Studiengänge angestiegen. Die Zahl der Studiengänge 

in kombinierter Organisationsform ist seit 1996 von 2 auf mittlerweile ebenfalls 

19 Studiengänge angewachsen . In der Regel wurden nicht von Beginn an 

kombiniert organisierte Studiengänge entwickelt, sondern es wurde In der 
späteren Folge zu bereits bestehenden Vol lzeit-Studlengängen eine 

berufsbegleitende Variante beantragt. 

• Im Studienjahr 2003/04 bestehen 100 In Vollzeitform organisierte, 19 
berufsbegleitend organisierte, 19 in Vollze itform und berufsbegleitend 

organisierte und 4 zielgruppenspezifische Studiengänge. Insgesamt ergibt dies 
eine Zahl von 142 FH-Studiengängen." 

• Etwas mehr als 29,5 Prozent, das sind absolut betrachtet 42 Studiengänge, 
werden davon entweder ausschließlich oder . auch" in berufsbegleitender Form 

angeboten. 

Die Entwicklung der Zahl der StudienanfängerInnen an FH-Studiengängen unter

schiedlicher Organisationsform ist dargestellt In Beilage 14 

• Vorweg ist anzumerken, dass die Studierenden und StudienanfängerInnen von 
in VOllzeitform und berufsbegleitend organisierten Studiengängen erst ab dem 
Studienjahr 1998/99 getrennt nach deren Zugehörigkeit zum In Vollzeltform 

bzw. zum berufsbegleitend organisierten Teil erfasst wurden . D.h. erst ab 
1998/99 lässt sich die Gesamtzahl der tatsächlich berufsbegleitend 

Studierenden exakt feststellen . 

• Im Studienjahr 2003/04 wurden 4.955 (70,7 Prozent) der AnfängerInnen an In 
Vollzeltform organisierten Studiengängen bzw. In Vollzeltform organisierten 

Teilen von gemischten Studiengängen aufgenommen. 1. 794 AnfängerInnen 

(25,6 Prozent) wurden an berufsbegleitend organisierten Studiengängen bzw . 

berufsbegleitend organisierten Te ilen von gemischten Studiengängen 
aufgenommen . Die restlichen 255 (3,7 Prozent) haben an den S09 . 
• zielgruppenspezlfischen" FH-Studlengängen zur HöherqualIfizierung von HTl

Ingenieuren ihr Studium aufgenommen. Diese Studiengänge sind ebenfalls 
berufsbegleitend organis iert, sodass der Anteil sämtlicher AnfängerInnen, die 

ein berufsbegleitendes FH-Studium aufgenommen haben, 29,3 Prozent beträgt . 

.. Von Insgesamt 142 genehmigten Studiengängen werden nur 141 angeboten, da der Studiengang 
"OkO<!ffizlente Produkt- und Verfahrenstechnik", Klagenfurt, zwar fOr das Studienjahr 2003/04 genehmlQt 
wurde, jedoCh den Studienbetrieb nicht aufgenommen hat. Weitere 6 Studiengänge haben keine 
Anfangerinnen aufgenommen; d.h. 4 StUdiengange laufen aus, weil diese In das gestufte System 
(Bakk/Mag) ObergefOhrt werden ; 1 Studiengang läuft aU5, weil er mit einem anderen zU5ammengerohrt 
wurde; 1 Studiengang hat In diesem Studienjahr die Aufnahme von Studienanfängerinnen ausgesetzt. 
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Frl R -Janresberlcn~ 20G3 

Die Zar" Cer Studierenden an FH-StudleClgangen unterschiedlicher Organisationsform 

Ist dargestellt In Beilage 15 

• Die Verteilung der Studierenden nach FH-Studlengangen unterschiedlicher 

Organisationsform entspricht In etwa der Verteilung 

Studienanfangerinnen. Im Studienjahr 2003/04 gibt es 14.825 

Stuclerende (71,7%) und 5.233 berufsbegleitend Studierende 

bel den 

VolIzelt

(25,3%). 

InkluSive der Studierenden an den "ZIelgruppenspezIfischen" Studlengangen 

betragt die Zanl der berufsbegleitend Studierenden Im Studienjahr 2003/04 

Insgesamt 5.855 bzw. 28,3 Prozent. 

1m Studienjahr 1998/99 lag der Anteil der Vollzelt-Studlerenden zunachst bel 

rund 76 Prozent. Seit 1999/00 liegt der Anteil Im Bereich von rund 69 bis 72 

Prozent. 

3.7 Die regionale Entwicklung 

D;e recht unterschiedliche tempora re Entwicklung Im Aufbau des Frl-Se<tors In den 

einzelnen Bundeslandern wird durch die Darstellung der Entwicklung der Anzahl der 

FH-SLdlengange und der diesen angehorenden Studienanfanc;erinnen und der 

Studierenden In absoluten und relativen Zahlen dargestellt. 

Die EntwICklung der Zahl der neuen FH-Studlengange ISt dargestellt In Beilage 16 

• In den jahren von 1994 bis 2000 wurden jahrlich ZWischen 6 und 13 neue FH

Studiengange akkreditiert. 

• 1m jahr 2001 erfolgte eine erhebliche Steigerung durch die Akkredltlerung von 

27 neuen FH-Studlengangen. Im Jahr 2002 wurden 30 und ,m letzten Jahr 18 

FH-Studlengange akkreditiert. Dabei muss bezugllch 2003 gesagt werden, dass 

es sich bel 4 Studlengangen um sogenannte Uberfuhrungen handelt, bel denen 

bestehende DIpolmstudiengange In das gestufte Studlensytem (Bakk/Mag) 

umgestellt wurden. Da also 4 der 18 genenmlgten, neuen Studiengange aus der 

Uberfuhrung von bestehenden Dlplomstudlengangen In das gest~fte System 

resultieren, kann auch von 14 thematisch neuen (genehmigten) Studlengangen 

Im Jahr 2003 gesprochen werden. 

• Wahrend der letzten cre, Jahre wurden somit 52,8 Prozent aller 2003/04 

bestehenden Studiengange, das sind 75 von :42, genehmigt bzw. eingerichtet. 

Im Studienjahr 2003/04 stand Wien mit 7 neuen FH-Studlengangen an der 

Spitze, gefolgt von Oberosterreich mit 6 Studlengangen. 2 neue Studiengange 

wurden In der Steiermark eingerichtet u."d jeweils 1 Stuclengang wurde In 

Salzburg, Tlrol und Karnten genehmigt. Erganzt muss hierbei allerdings werden, 

dass es sich bel 2 Studlengangen In Oberosterreich und bel jeweils 1 In Wien 

und ,n der Steiermark um Uberfuhrungen von bestehenden DIplomstudIen

gangen ,n das gestufte System (Bakk/Mag) hanaelt. ;n diesen 4 Fallen handelt 

es also um keine thematisch neuen Studiengange. Dies ISt auch bel den 
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kommenden Auswertungen zu beachten. 

Die Entwicklung der Anzahl der FH-Studlengange In den einzelnen Bundeslandern 

findet sich In Beilage 17 

• Mit Beginn des Studienjahres 2003/04 umfasst der osterreichische FH-Sektor 

142 genehmigte FH-Studlengange. 

• Die Zahl der Studiengange je Bundesland ergibt folgende Darstellung: Wien 33 

(23,2%), Oberosterrelch 28 (19,7%), Steiermark 22 (15,5%), NIederosterreich 

17 (12,0%), Tilol 11 (7,7%), Karnten 10 (7,0%), Salzburg 9 (6,3%), 

Burgenla,~d und Vorarlberg je 6 (je 4,3%). 

Die Entwicklung der Anzahl der Studienanfangerinnen In den Bundeslandern (auch Im 

Vergleich zum Bevolkerungsantell) Ist dargestellt In Beilage 18 

• Im Studienjahr 2003/04 gab es 7.004 Stud,enanfangerInnen. 

• Den großten Anteil an den Studienanfangerinnen Im Studienjahr 2003/04 hatte 

Wien mit 27,5 Prozent (1.926), gefolgt von NIederosterreich mit 19,3 Prozent 

(:.351), Oberosterreich mit l3,8 Prozent (969) und der Steiermark mit 12,5 

Prozent (877). Die ubrrgen Bundeslander liegen deutlich unterhalb der 10 

Prozentmarke Im Bereich von 3,7 Prozent (Burgenland, Vorarlaberg) biS zu 8,8 

Prozent (TIIOI). 

Die Entwicklung der Zahl der Studierenden In den Bundeslandern (auch Im Vergleich 

zum Bevolkerungsanteil) Ist dargestellt In Beilage 19 

• 2003/04 gibt es an den osterreichischen FH-Studlengangen 20.680 

Studierende 

• Den großten Anteil an den Studierenden Im Studienjahr 2003/04 hatte Wien mit 

24,4 Prozent (5.040), gefolgt von NIederosterreich mit 20,2 Prozent (4.181), 

der Steiermark mit 13,8 Prozent (2.843) und Oberosterrelch mit 13,1 Prozent 

(2.715). Weiters: Tilol 8,2 Prozent (1.699), Salzburg 7,0 Prozent (1.442), 

Burgenland 5,0 Prozent (1.031), Karnten 4,3 Prozent (887), Vorarlberg 4,1 

Prozent (842). 

Die Entwicklung der Studierendenzahlen nach mannlich und weiblich In den 

Bundeslandern iSt dargestellt In Beilage 20 

• Die Zahl der Frauen unter den FH-Studlerenden betragt 7.898. Dies entsprrcht 

einem Anteil von 38,2 Prozent. 

• Wie bereits seit mehreren Jahren hat das Burgenland mit 53,2 Prozent auch Im 

Studienjahr 2003/04 den großten relativen Anteil an weiblichen Studierenden. 

Es folgen Nlederosterrelch mit einem weiblichen Studierendenanteil von 45,3 

Prozent, Tilol mit 39,3 sowie Karnten und Wien mit Jeweils 36,8 Prozent Anteil 

an weiblichen Studierenden. 

• Der relatiV nledrrgste Frauenanteil findet sich seit Jahren In Oberosterreich; 
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wobei zu beruckSlchtlgen 1St, das der Anteil an Frauen seit 1998/99 sehr stark 

gewachsen Ist; und zwar von 13,7 Prozent auf mittlerweile 30,9 Prozent. 

3.8 Die Entwicklung der Anzahl der AbsolventInnen von FH
Stud iengä ngen 

Die Entwicklung der Absolventlnnenzahlen Ist dargestellt In Beilage 21 

Im zuletzt abgeschlossenen 

zum/zur Maglster/Maglstra 

spondiert . 

Stud len)a h r 

(FH) oaer 

2002/03 wuraen 2.661 Studierende 

zum/zur Dlplom-Ingenleur/,n (FH) 

• Von den 2.661 Absolventinnen waren wie bereits 2001/02 68,6 Prozent 

mannllch und 31,4 Prozent weiblich. Entsprecr1end der kontinuierlichen 

Zunahme weiblicher Studierender Ist auch der Anteil an Absolventinnen seit 

1996/97 von rund 21 auf uber 31 Prozent gestiegen. 

Insgesamt haben seit dem ersten AbsolventInnen)ahr 1996/97 10.010 

Studierende einen FH-Abschluss erworben. 

3.8.1 Würdigungspreis für ausgezeichnete AbsolventInnen von 
Fach hoch sch u le n/ FH -Stud ien gängen 

Die AbsolventInnen von FH-Dlplomstudlen bzw. FH-Maglsterstudlen schließen Ihr 

Studium, den UnlverSltaten gleichwertig, mit der Erstellung einer DIplomarbeit und der 

Ablegung einer Dlplomprufung ab. Im Jahr 2003 ISt es auf Ersuchen des FHR und der 

Fachhochschul-r<onferenz ~FHK) gelungen, den FH-Sektor In die Verleihung des 

Wurdlgungsprelses einzubeziehen. Analog zu den Un,versltaten konnte erstmals auch 

an 3 FH-AbsolventInnen der Wurdlgungsprels als besondere Auszeichnung fur eine 

hervorragende Studienleistung vergeben werden. Als Auswahlkr:ter:en fur die 

Nominierung zu diesem Preis gelten ein Abschluss mit Auszeichnung und eine 

hervorragende DIplomarbeit. 

Die Zahl der zu wurdlgenden AbsolventInnen wurde von ßundesmlnlster:r Gehrer 

festgelegt und dem FHR mitgeteilt. Eine Jury des Fh? hat die Endauswahl auf BasIs 

eines Vorschlages von mogllchen Kandidatinnen und Kandidaten der FHK getroffen. 

Als Kr:ter:en bel der Beurteilung der eingereichten DIplomarbeiten wurden vor allem 

der Innovationsgrad der Arbeit (eine neue Frage wurde gelost, aktuelle Thematik, 

PraXIsnutzen,,,.), die WIssenSChaftsmethodik (exakte, adaquate Durchfuhrung, ... ) und 

die LIteraturbasIs sowie formale Aspekte (Umfang und Aktualltat der Literatur, 

Korrektes Zitlere.~,.,,) herangezogen. Die Verleihung des Preises ar eie drei 

ausgewahlten Kandldatlnnen erfolgte durch BundeSMlnlster:n Gehrer. 
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3.9 Die Entwicklung der Anzahl der Ausgeschiedenen 

Die Entwicklung der Zahl der Ausgeschiedenen Ist dargestellt In Beilage 22 

• Im zJletzt abgeschlossenen Studienjahr 2002/03 sind von den Insgesamt 

17.500 Studierenden 1.115 ausgeschieden. Dies entsprlcnt einem Anteil von 

6,4 Prozent. 

3.10Die Lehrenden an den FH-Studiengängen 

Die Zusammensetzung des Lehrkorpers wird als wesentliches Quahtatsmerkmal fur 

FH·Studlengange angesehen. Die Im Antrag auf Akkredltlerung vorgestellte 

EntWicklung der Lehrenden hangt mit der cUrricularen und didaktischen Gestaltung, 

den angestrebten F&E-Aktlvltaten, den InternationalisIerungsbestrebungen sOwie den 

organisatorischen Erfordernissen eines Studienganges zusammen. 

Die Gesamtzahl der haupt- und nebenberun,ch Lehrenden und die Verteilung der 

nebenberuflich Lehrenden auf deren berufliche Herkunft Wird dargestellt In Beilage 23 

• Im zuletzt abgeSChlossenen Studienjahr 2002/03 waren Im gesamten FH

Bereich 5.906 lehrende tatlg. 

Die Zahl der hauptberuflich Lehrenden, die be,m Jeweiligen Erhalter angestellt 

Sind und deren Lehr- und Forschungstatlgkelt den Mittelpunkt des Berufslebens 

darstellt, betrug 1.044 bzw. entspricht einem Anteil von 17,7 Prozent aller 

Lehrenden. Seit 1997/98 (12,1 %) ISt die Tendenz demnach leicht steigend. 

• Die Zahl der nebenberuflich Lehrenden ,m Studienjahr 2002/03 betrug 4.862. 

Dies sind rund 82,3 Prozent aller Lehrenden. 

• Die berufilche Herkunft der 4.862 nebenberuflich Lehrenden verteilt sich In 

Relation zur Lehrenden-Gesamtheit folgendermaßen: 

35,7 % - Wirtschaft; 16,5 % . UnlverSltat ; 6,5 % Sekundarschule 3,9 % -

Offenthcher Sektor; 2,6 % - andere FH·Erhalter; 17,2 % - Sonstige; 

Der Anteil nebenberuflich Lehrender aus dem prIvatwIrtschaftlichen Sektor Ist 

seit 1996/97 von 30,0 auf 38,1 Prozent Im Studienjahr 2000/01 gestiegen und 

2002/03 mit 35,7 Prozent wieder leicht zuruckgegangen. 

Der Anteil nebenberun,ch Lehrender von der Unlversltat Ist Im sei ben Zeitraum 

von 23,3 a"f 16,5 Prozent (972) gesunken. 

• Der Anteil nebenberuflich Lehrender aus dem Sekundarschulberelch ISt von 

18,5 auf 6,5 Prozent zuruckgegangen. 

• Das Verhaltnls von mannlichen zu weiblichen Lehrenden zeigt eine leicht 

steigende Tendenz zu Gunsten der Frauen. Seit 1997/98 Ist der Frauenanteil 

von 16,9 auf 21,9 Prozent gestiegen. 

• Innerhalb der Gruppe der hauptberuflich Lehrenden liegt der Frauenanteil nur 

unwesentlich ho her bel 22,22 Prozent; Innerhalb der nebenberuflich Lehrenden 
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liegt er bei 21,86 Prozent. 

3.1 1 Die Entwicklung der Rechtsform der Erhalter von FH 
Studiengängen 

Mit Ende des Jahres 2003 gibt es in 

genehmigte FH-Studiengä nge. Von 

Österreich Insgesamt 1 g Erhalter und 142 

den insgesamt 142 genehmigten FH-

Studiengängen werden 100 in Vollzeitform ", 19 berufsbegleitend, 19 in Vollzeitform 

und berufsbegleitend und 4 FH-Studiengänge zielgruppenspezifisch" angeboten. Von 

den 19 Erhaltern sind 17 juristische Personen des privaten Rechts (13 Ges.m.b.H., 3 

Verei ne und 1 gemeinnützige Pri vatst iftung); 2 Erhalter sind juristische Personen des 

öffentlichen Rechts (BMLV und Kammer für Arbeiter und Angestellte, Salzburg).19 Zu 

Beginn des Jahres 2003 Ist es zu einer Fusion und damit zur Zusammenführung der 

FH-Studiengänge der FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft mbH und des Vereins 

Holztechnikum Kuchl gekommen. Mit diesem Schritt reduzierte sich die Zahl der 

Erhalter von FH-Studiengängen in Salzburg von 3 auf 2. 

Anzahl Erhalter und Studiengänge nach Bundesländern 
Stand: Dezember 200] 

Bundesland Erhalter FH-StG Organisationsform 

Vollzeit bb" Vollz. + bb zg" 

Burgenland 1 6 6 

Kärnten 1 10 9 1 

Niederästerrelch"" 4 17 11 1 5 

Oberösterreich 1 28 24 2 1 1 

~alzburg 2 9 5 2 2 

~te iermark 2 22 17 3 2 

[ri rol 2 11 8 2 1 

r-0rarlberg 1 6 5 1 

Wien 5 33 15 8 7 3 

Gesamt 19 142 100 19 19 4 

• bb • berufsbegleitend; zg = zielgruppen spezifisch 
•• Das BMLV ais Erhalter des StudIengangs .Mllltlirische Führung", Wr. Neustadt, wird dem Bundes-
land NÖ zugeteilt. 

" Wie schon otters angesprochen werden 99 der 100 genehmigten FH-Studleng3nge in Vollzeltform auch 
de facta im Studienjahr 2003/04 angeboten. 

" Vgl. § 3 Abs 2 Z 2 und § 4 Abs 2 FHStG 
" vgl. Homepage des FHR: http://www.fhr.ac.at 
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3.12Angewandte Forschung & Entwicklung 

Das Ziel von FH-Studlengangen Ist eine praxIsbezogene Ausbildung auf Hochschul' 

niveau. Anders formuliert: Absolventlnnen von Fh-Studlengangen sollen die Fahlgkelt 

beSitzer., "die Aufgaben des Jewe.lIgen Berufsfeldes derl Stand der Wissenschaft und 

den Anforderungen der PraxIs entsprechend zu losen" (§ 3 Abs 1 Z 2 FHStG). Zur 

Erreichung dieses Zieles sieht das Fachhochschul-Studlengesetz eine Reihe 

unterschledllcner Maßnahmen vor, die ne Den der Lehre und der Drganlsat,on auch die 

Forschung und EntWicklung (F&E) betreffen. Eine Akkredltlerung a,s FH-Studlengang 

setzt etwa voraus, dass durch Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals eines FH

Studienganges "die zur Erreichung der Ziele und zur Sicherung der Grundsatze 

erforderlichen anwendungsbezogenen Forschungs- und EntwIcklungsarbeiten" (§ 12 

Abs 2 Z 4 FHStG) durchgefuhrt werden. Auf Selten des Erhalters Ist korrespondierend 

dafur Sorge zu tragen, "dass das Lehr- und Forschungspersonal an 

anwendungsbezogenen Forschungs- und EntwIcklungsarbeiten teilnimmt" (§ 6 Abs 6 

FHStG). 

In den Jahren 1997, 1999 und 2000 fanden zur Forderung der angewandten F&E an 

den FH-Studlengangen vom Bundesmlnlstenum fur Verkehr, Innovation und 

Technologie finanZierte "Impulsaktionen" statt. Insgesamt w~rden Im Rahmen dieser 

unter den Vorzeichen "KooperatIOn Fachhochschulen-Wirtschaft" und ,.F&E - Personal 

fur fachhochschulische Strategiekonzepte" stehenden Impulsaktionen 52 PrOjekte von 

den fachhochschulischen Institutionen eingereicht, von denen 31 mit einem 

Fordervolumen von ( 6.070.362,- genehmigt und auch umgesetzt wurden. Mit den 

ImpulsaktIOnen "Kooperatlon Fachhochschulen-Wirtschaft" von 1997 und 1999 wurden 

gemeinsame Forschungs- und Technologletransfervorhaben von FH-Studlengangen 

und Unternehmen gefordert, wobei Aufbau und Verbesserung der diesbezuglichen 

KooperationskapaZItaten der FH-Studiengange Im Mittelpunkt standen. Allerdings 

waren den Entwlcklungsmogllchkelten dieser Kapazltaten auf Selten der Erhalter meist 

durch limitierte Personalressourcen enge Grenzen gesetzt, sodass das 

Kooperatlonspotenllal nicht voll ausgeschopft werden konnte. Die dntte Ausschreibung 

ermogllchte daher auch die Bereitstellung von Personalkapazltaten fur EntWICklung, 

Organisation und Durchfuhrung von PrOjekten, um Im Rahmen mittelfristiger 

strategischer Konzepte zur verstarkten RealiSierung anwendungsbezogener F&E

Arbeiten an den FH-Studlengangen beizutragen. 

Der FHR hat Sich sehr bald dafur eingesetzt, dass der Aufbau leistungsfahlger 

Strukturen zur Durchfuhrung von angewandter F&E an den osterreichischen FH

Studlengangen bzw. Fachhochschulen durch geeignete Forderungsprogramme auch 

weiterhin unterstutzt werden kann. Nach dem Auslaufen der Impulsaktionen hat die 

TIG (Technologie Impulse GesmbH) u.a. unter EInbindung des FHR ein neues 

Forschungsforderungsprogramm ("FHplus") fur den Fachhochschulsektor aus

gearbeitet, welches Sich Im Wesentlichen aus oen belden Projektkategonen 

"Strukturaufbauprojekte" und "Kooperationsprojekte" zusammensetzt. Ziel war es, 

Fordermlttel einerseits fur den Auf- und Ausbau von Infrastruktur Im 

46 

III-109 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)48 von 143

www.parlament.gv.at



Fachhochschulbereich (Forschungspersonal, Gerate) und andererseits fur 

KooperationsproJekte, InsDesondere mit der Wirtschaft und Ind~strle, flusslg lU 

machen. Speziell durch StrukturaufbauproJekte sollte es gelingen, mehr und 

leistungsfahlgere Strukturen zur Durchfuhrung von angewandter F&E a~ den FH

Studlengangen und Fachhochschulen zu schaffer. 

DI~ erste A~sschrelbung des Forderungsprogramms Fhplus erfolgte mit einiger 

Verzogerung Im November 2002. Das von der TIG betreute Programm wurde von den 

fachhochschulischen Elnrlcntungen sehr gut angenom'11en. Es wurden Insgesamt 65 

Projektantrage fur Strukturaufbau- und Kooperationsvornaben eingereicht, von denen 

Im Rahmen einer JurySItzung Im Mal 2003 durCh eie International zusammengesetztes 

Expertengremium 20 Vorhaben ausgewahlt wurden, die In der Folge von den belden 

lustandlger Bundesministern Gehrer und Gorbach genehmigt wurden. L)le Summe der 

Bundesforderung fur die bewilligten Vorhaben belauft Sich auf 10,6 Mlo. (, wobei das 

damit generierte Projektvolumen etwa 18 Mlo. ( betragt. 

Als kennzeichnend fur die Im osterreichischen FH-Sektor bereits gegebene 

thematische Breite, Vielfalt und fachliche Qualltat selen stellvertretend die funf 

erstgereihten Projekte der durch das Program:n FHplus geforderten F&E-Vorhaben kurz 

genannt: 

, "Kompetenznetzwerk Med lengestaltu ng" (Struktura ufbauvorhaben 

Kooperation von vier clnschlaglgen FH-Studlengangen In Dornblrn, St. Polten, 

Graz und Salzburg) zwecks Koordination und kooperativer Durchfuhrung von 

F&E In den Bereichen Information, Kommunikation und Interaktion; 

'"Virtueller Blindenhund" ( Kooperationsvorhaben des FH-Studlenganges 

Software Engineering fur MediZin In Hagenberg/OO) zur Erstellung eines 

Software-Systems fur mobile Gerate zur Unterstutzung SChwerstbehinderter; 

, "Forschungszentrum fur MIkrotechnik" (Strukturaufbauvorhaben von fünf FH

Studlengangen an der FH Vorarlberg; zur F&E-EntwICKlung fur die Herstellung 

mikromechanischer und mikroelektromechanischer Strukturen mit diversen 

Verfahren; 

, "SOZiale Infrastruktur 2010" (Kooperatlonsvorhaben des FH-Studlenganges 

SOZiale Arbeit In Salzbu rg): SozIalwIssenschaftliche Praxls- und 

Innovationsforschung ,n Hinblick auf die zukunftlge QualitatsentwIcklung der 

SOZialen Infrastruktur und des Berufsfeldes der SOZialen Arbeit; 

"Zerstorungsfrele und In sltu-CharakteCislerung von Bautelien und Werkstoffen 

unter besonderer Beruckslchtlgung von Brennstoffzellen" (Strukturaufbau

vomaben von Sieben FH-Studlengangen In Wels/OO): Anschaffung eines 

Rontgen-Computertomog ra phen fur die zerstoru ngsfrele Werkstoffchara kte CI

slerung und InSltu-Alterungs- und Versagensanalysen fur komplexe Bautelle. 

Der FHR war Im EntwIcklungsprozess des Programmes FHplu, und bel der JurysItzung 

durCh Herrn o.Unlv.-Prof. Dr. Hannspeter Winter vertreten. 
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FHR-Jahresberlcnt 2003 

4 Entwicklung und Hochrechnung der Zahl der 
Studienplätze 

Im Unterschied zu den quantitativen Zusammenstellungen der Abschnitte 2 und 3, die 

SICh nur auf Ist-Zahlen aus oen Meld~ngen Im Zuge der Bereitstellung von 

Informationen uber den Stuclenbetneb (BIS) bezogen, werden In den prognostischen 

Zusammenstellungen des Abschnittes 3 Zahlenwerte verwendet, die sich auf die 

bescheldmaßlg genehmigten AnfangerInnenstudienplatze beziehen oder aus diesen 

ableitbar sind. 

Die Entwicklung der AnfangerInnenstudienplatze findet sich In Beilage 24 

Die Hochrechnung der AnfangerInnenstudienplatze basiert auf der Annahme, dass den 

Antragen auf Re-akkreOltlerung vom FHR stattgegeben wird. Fur das Studienjahr 

2004/05 werden weiters die zum gegenwartlgen Zeitpunkt bereits bekannten neuen 

Anfangerinnenstudienplatze beruckslchtlgt und fur die Studienjahre ab 2005/06 

werden 300 neue AnfangerInnenstudienplatze angenommen." 

Im Studienjahr 2003/04 betrug die Gesamtzahl der bescheldmaß,g genehmigten 

AnfangerInnenstudienplatze 7.116. Gegenuber 2002/03 (6.465) ISt die Zahl der 

bescheldmaß'g genehmigten Anfangerinnenstudienplatze damit um 651 Platze 

angewachsen. 

Infolge der zweimaligen, uberplanmaßlgen Anzahl 

studlenpliitzen In den Studienjahren 2001/02 und 

von neuen Anfangerlnnen-

2002/03 wurde der gemaß 

Entwlcklungs- und FInanzIerungsplanung fur den Fachhochschulbereich 11 (2000/01 -

2004/05) geplante Ausbau des FH-Sektors bereits Im Studienjahr 2002/03 erreicht. 

Laut E+F 11 sollten Im Studienjahr 2004/05 Insgesamt 6.000 Anfiwgerlnnen

studienplatze Im FH-Sektor zur VerfLigung stehen. Demgegenuber stehen im 

Studienjahr 2003/04 tatsachllcn 7.086 Anfangerinnenstudienplatze zur Verfugung. 

Das BMBWK hat dem FHR daher mitgeteilt, dass fur das Studienjahr 2004/05 keine 

zusatzlichen AnfangerInnenstudienplatze finanZiert werden und dass die fur 2004/05 

geplanten neuen Blldu~gsangebote nur durch die Umschichtung bereits 

bundesfInanzIerter Studienplatze umgesetzt werden konr.en. Die neuen Studienplatze 

fur das Jahr 2004/05 resultieren daher aus UmSChichtungen und aus Uberfuhrungen 

von FH-Dlplomstudlengängen zu FH-Bakkalaureatsstudlengangen, bel denen Sich die 

Studienzeit gegenuber den auslaufenden DIplomstudiengängen um ein jahr redUZiert. 

Das Auslaufen der DIplomstudiengange macht Sich In Bezug auf die AnfangerInnen

studienplatze auch In den Folgejahren bemerkbar. Ab dem Studienjahr 2005/06 Wird 

der Fachhochschul-Entwlcklungs- und FInanzIerungsplan III (2005/06 - 2009/10) 

;:,,~ Der FachhochsctlUl-Entwlcklungs- und Flndnllerung~plan III (2005/06 biS 2009/10) liegt mittlerweile vor 
und Sient ab dem Studlenjah~ 2005/06 Hl lluantltatlver HI:1Slcht elnerl Ausbau um Jahrllch 300 neue 
A,1t angerl nnen5t~d,enD:atIe vor 
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FHR Ja"'re~berlcnt )003 

wIrksam. 

Im Studienjahr 2003/04 umfasst der FH-SeKtor gesamt gese~en 22.140 

Descheldmaßlg genehmigte Studienplatze. Im Vergleich dazu sind laut E+F Il des 

BMBWK Im Studienjahr 2004/05 21.000 Studienplatze vorgesehen. 

Diese dynamische Entwlck.ung des fachhochsch~llschen Bildungsangebotes ISt 

InsDesondere darauf zuruckzufUhren, dass In den Studienjahren 2001/02 und 2002/03 

der quantitative A~sbau des FH-Sektors stark fOCCIert wurde und speZiell durch das 

sogenannte SonderfinanZIerungsprogramm ,,600plus" von den Landern zusatzllche 

FInanzmittel fur die Schaffung von neuen Studlenp,atzen bereitgestellt wurden. Auf 

diese Welse konnten die Vorgaben des E+F 11 fur den quantitativen Ausbau des FH

Sektors bereits Im Studienjahr 2003/04 "ubererful.t·' werden. 
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Beilage A zum FHR-Jahresbercht 2003 1 von 3 

Genehmigte Studienplätze akkumuliert und jährlicher Zuwachs 
i 

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 

Studienplätze akkumuliert 708 1.960 3 .986 6.369 8.490 10.450 12.172 14.670 18.206 22.140 

Zuwachs absolut 1.252 2.026 2.383 2.121 1.960 1.722 2.498 3.536 3.934 

Genehmigte Studienplätze für AnfängerInnen und jährlicher Zuwachs 

Studienplätze f. AnfängerInnen 708 1.252 2 .026 2.383 2 .829 3 .212 3 .748 5.106 6.465 7 .116 

Zuwachs absolut 544 774 357 446 383 536 1.358 1.359 651 
-- -- ---
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Beilage A zum FHR-Ja hresbercht 2003 2 von 3 

Genehmigte Studienplätze akkumuliert und jährlicher Zuwachs 

o Studienplätze akkumuliert o Zuwachs absolut 
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Beilage A zum FHR-Jahresbercht 2003 3 von 3 

Genehmigte Studienplätze für AnfängerInnen und jährlicher Zuwachs 

o Studienplätze f. AnfängerInnen o Zuwachs absolut 
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Beilage B zum FHR-Jahresbertcht 2003 1 von 1 

Erhalter und genehmigte FH-Studlengänge 2003/04 - Obersicht 

Bundesland Er halter 
Studlen- Organlsatlonsform * 

gänge 

Vollzelt BB 
Vo llzelt 

ZG + BB 

Burgenland 1 FH-Stg Burgenland GmbH 6 6 

KJlmten 1 FH Technikum Kirnten 10 • 1 

IMC FH Krems GmbH 5 3 2 

FH Wr. Neustadt für Wirtschaft u. Technik GmbH 7 5 2 

NIederösterreich 4 FH-Stg St. Pölten GmbH " 3 1 

BM 10r Landesverteidigung 1 1 

Gesamt 17 11 1 5 

Oberösterrelch 1 FH 00 Studlenbetliebs GmbH 2. 2 4 2 1 1 

FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft mbH 8 5 1 2 

5alzburg 2 Kammer rar Arbeiter und Angestellte Salzburg 1 1 

Gesamt 9 5 2 2 

FH Joanneum GmbH 18 17 1 

Steiermark 2 WIFI Steiermark GmbH 4 2 2 

Gaamt 22 17 3 2 

Management Center Innsbruck GmbH 6 " 1 1 

Tlrol 2 FHS Kufsteln nrol Bildungs GmbH 5 " 1 

Gesamt 11 • 2 1 

Vorarlberg 1 FH Vorarlberg GmbH 11 5 1 

FHW GmbH 9 3 3 3 

FH Technikum Wien 10 7 1 2 

FH des bfi Wien GmbH 5 
Wien 5 

1 1 3 

FH Campus Wien 8 3 3 1 1 

Lauder Business School 1 1 

Gesamt 33 15 • 7 3 

Gesam t 19 142 100 19 19 4 

• B6 - bel1Jfs~leltendj ZG - zlelgruppenspe:zltlsch 
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Beilage C zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 2 

Genehmigte neue Studiengänge und genehmigte Studiengänge akkumuliert 

94/95 95/96 96/97 97/9B 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04* 

Neue Studiengänge 10 10 13 6 7 9 12 27 30 18 

Studiengänge akk. 10 20 33 39 46 55 67 94 124 142 

• Von den insgesamt 18 genehmigten Studiengangen sind nur 17 gestartet, da der Studiengang "ÖkoeffIziente Produlet- und Verfahrenstechnik", Klagenfurt, 
zwar für das Studienjahr 2003/04 genehmigt wurde, jedoch den Studienbetrieb nicht aufgenommen hat. Demgemäß werden von den 142 genehmigten 
Studlengangen 141 tats!chllch angeboten. 
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Beilage C zum FHR-Jahresberlcht 2003 2 von 2 

Genehmigte neue Stg und Stg akkumuliert 

o Neue Studiengänge o Studiengänge akk. 
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Beilage 1 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

LfdNr Erhalter 

1 
2 
3 
4 

OÖ 5tudienbetriebs GmbH 

5 
6 
7 
8 

FH Technikum Wien 

9 FH bfi Wien 

10 FH Technikum Kärnten 
11 
12 
13 

Joanneum GmbH 

14 
15 5alzburg GmbH 

16 MCI 

17 Campus Wien 

18 
19 

FHW 

20 Lauder Business 5chool 
- -----

Liste der im Jahr 2003 akkreditierten FH-Studiengänge 

StG- KZ 

0237 
0214 
0240 
0216 
0238 
0239 
0204 
0227 
0229 

0196 
0223 
0233 
0234 
0235 
0187 

0243 

0231 
0221 
0241 
0090 

Bezeichnung Standort Studiengangsart' Orgo- Form Studienplätze 

Mobile Computlng Hagenberg Bakkalaureat Vollzeit 30 
Internationales technisches Vertriebsmanagement 5teyr Diplom Vollzelt 45 
Innovations- & Produktmanagement Wels Diplom Vollzeit 30 
Material- und VerarbeltunQstechnlk Wels Dip_10m Vollzelt 30 
Medientechnik und -design Hagenberg Bakkalaureat Vollzeit 69 
Computer und Mediensicherheit Haaenberg Bakkalaureat Voll zeit 30 
Mechatronlk/Robotik Wien Dil'lom Vollzelt 45 
Blomed. Ingenleurwesen/Blomedical Engineering Wien Bakkalaureat Vollzeit 60 
Bank- und Finanzwirtschaft Wien Bakkalaureat Vollz. Uo bb 80 

Ökoeffiziente Produkt- und Verfahrenstechnik Klagenfurt Diplom Vollzeit 30 
InfoMed/Health Care Engineering Graz Diplom Vollzeit 20 
Bauplanung und Baumanagement Graz Bakkalaureat Vollzelt 60 
Bauplanung und Baumanagement/Infrastrukturbau Graz Magister (ab 05/06) Vollzelt 31 
Bauplanung und BaumanaaementlObiektbau Graz Maalster (ab 05/061 Vollzelt 23 
Baugestaltung - Holz Kuchl Diplom Vollzeit 30 

Sozialarbeit Innsbruck Diplom Vollzelt 35 

Bloengineering Wien Diplom bb 40 

Wissensmanagement Wien Diplom bb SO 
Journalismus Wien Diplom Vollzelt SO 
International Marketing & Management Wien Diplom Vollzeit 60 

• Mit der Änderung des FHStG vom 1.502002 gibt es drei Studiengangsarten Im FH -Sektor: Bakkalaureats-, Maglster- und 
Dlplomstudleng3nge. 
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Be ilage 2 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Liste der im lahr 2003 re-akkreditierten FH-Studiengänge 

LfdNr Erhalter StG- KZ Bezeichnung Standort Studiengangsart Org.- Form Studienplätze 

1 FH bfi Wien 0229 Bank- und Finanzwirtschaft Wien Bakkalaureat Vollzelt u. bb 80 

2 MC! 0053 Verfahrens- und Umwelttechnlk Innsbruck Diplom Vollzeit u. bb 60 

3 0055 MultiMediaArt Salzburg Diplom Vollzelt 50 
Salzburg GmbH Betriebswirtschaft und 

4 0071 
InformatIonsmanagement 

Salzburg Diplom Vollzeit u. bb 100 

5 OÖ Studienbetriebs GmbH 0078 Mechatronlk/Wirtschaft Wels Diplom zlelgruppenspez. 45 

6 0062 Informationsmanagement Graz Diplom Vollzeit 60 

7 Joanneum GmbH 0074 Infrastrukturwlrtschaft/Urban Technologles Kapfenberg Diplom Vollzeit 40 
I 

8 0110 Gesundheitsmanagement Im Tourismus Bad Gleichenb. Diplom Vollzelt 75 _J 
- -- -
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Beilage 3 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 2 

Liste der Ende 2002 für einen Studienbeginn ab 2004/05 eingereichten Kurzfassungen 

LfdNr Erhalter Bezeichnung Standort Studiengangsart Org.-Form' Studienplätze 

1 Betriebswirtschaft Elsenstadt Bakk bb 30 
2 Europ31sche Studien Elsenstadt Mag bb 15 
3 FH·StG Burgenland GmbH 

Internationales Projektmanagement Elsenstadt Mag bb 20 
4 Weinmanagement Elsenstadt Bakk VZ 30 
5 Internationales Weinmarketing Elsenstadt Mag BB 15 
6 ErQotheraple Plnkafeld Bakk VZ 30 
7 BIomedizin Unz Bakk VZ 30 
B BIomedizin Unz Mag VZ 30 
9 00 Studlenbtrlebs GmbH Business Development Steyr Dlpl VZ 45 
10 Entrepreneurship & Unternehmensentwicklung Wels Bakk BB 45 
11 Entreoreneurshio & Unternehmensentwicklung Wels Mag BB 30 
12 FHW Hospltallty Management MItteiosteuropa Wien Bakk VZ 50 
13 MR-Mechatronlk/Robotlk Wien Mag BB 40 
14 FH Technikum Wien 

Stadttechnologlen Schwerpunkt Umwelt Wien Bakk VZ 60 
15 Stadttechnoloqlen Schwerpunkt Umwelt Wien Mag BB 45 
16 Verkehrsmanagement/ Verkehrssteuerunq Wien Bakk BB 60 
17 FH IMC Krems 

Weinproduktion und - management Krems Bakk VZ 30 
18 Prlegeberatung, -schulung und - management Krems Dlpl BB 40 
19 Verslcherungs- und FInanzdienstleistungen Graz Bakk VZ + BB 60 
20 Verslcherungs- und FInanzdienstleistungen Graz Mag BB 30 
21 Joanneum GmbH Integratlves Gesundheitsmanagement Bad Gleichenb. Bakk VZ 30 
22 Integratlves Gesundheitsmanagement Bad Gleichenb. Mag VZ 20 
23 Prlegewissenschaften Bad Gleichenb. Mag BB 30 
24 eTourism & eServlcemanagement Salzburq Bakk VZ 40 
25 eTourism & eServlcemanagement Salzburg Mag VZ 40 

26 
FoodDeslgn - Lebensmittelproduktion und · 

Salzburg Bakk VZ 40 
marketing 

Salzburg GmbH 
FoodDeslgn - Lebensmittelproduktion und· 

27 
marketing 

Salzburg Mag VZ 40 

28 
Hebammen und Medizinisch· Therapeutisch· 

Salzburg Dlpl VZ 90 
Diagnostische Beruf~ 
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Beilage 3 zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 2 

29 Internationale Natursteinwirtschaft Kuchl Dlpl VZ 30 
30 Salzburg GmbH Pflege und Gesundheit Salzburg Dlpl VZ 30 
31 Technolog ie biogener Faser Kuchl Dlpl VZ 36 
32 WIFl Stelennar\( GmbH 

Innovatlons- und Pro!ektmanagement Graz Bakk VZ + BB BO 
33 Innovatlons- und Projektmanagement Graz Mag VZ + BB 80 
34 Angewandte Biotechnologie Innsbruck Bakk VZ 40 
35 MCI 

Angewandte Biotechnologie Innsbruck Mag VZ 40 
Internationale Gesundheitswirtschaft 8< -

36 management 
Innsbruck Dlpl VZ 40 

37 
Entrepreneurship 8< Human Resource 

Kufsteln Bakk VZ 40 
Management 

38 FInanzdienstleistungen und FInanzmanagement Kufsteln Bakk VZ 40 
39 Kufsteln Bildungs GmbH Konstruktiver Glasbau 8< -Eng ineering Kufsteln Bakk VZ 20 
40 Management von Wissen - Intellectual Capltal Kufsteln Bakk VZ 20 
41 Nachhaltige Energiewirtschaft Kufsteln Bakk VZ 40 
42 Smart Technologles Computlng Kufsteln Bakk VZ 25 

43 AK Salzburg 
Health 8< Arts : GesundheitsfOrderung und 

Salzburg Bakk BB 30 Therapie mit kOnstlerisch-kreativen Verfahren 
44 Biotechnolog ie Klagenfurt Bakk VZ 40 
45 Blolnfonnatlk Klagenfurt Mag VZ 20 
46 Innovation Engineering Wolfsberg Bakk VZ 45 
47 Product Technology 8< Economlcs Wolfsberg Mag VZ 35 
48 FH Technikum Kärnten 

EqulpmentEng lneerlnQ VIIIach Bakk VZ 20 
48 Gesundhelts- und Pflegemanagement Feldkirchen Dlpl BB 25 
50 Publlc Management Wien (VAB) Dlpl BB 40 
51 Sozialarbeit Feldkirchen Mag BB 25 

52 
Überführung 2 Bau-Dlpl -StG In das gestufte 

Splttal 
System (1 Bakk + 2 Mag) 

53 FH Vorartberg Gesamtkonzept Bakk/Mag Dornblrn 

54 St. POlten GmbH Sozialarbeit St. Pölten Mag BB 60 
55 TU Wien HTM - High Tech Manufacturlng Wien Dlpl VZ 30 

Summe 1996 

• VZ = Vollzeit. BB = Berufsbegleitend 
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Beilage 4 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 2 

Liste der Ende 2003 für einen Studienbeginn ab 2005/06 eingereichten Kurzfassungen 

LfdNr Erhalter Bezeichnung Standort Studiengangsart Org.-Form 
. 

Studienplätze 

1 FH bfi Wien 
Innovationsdesign - Prozessgestaltung In 

Wien Bakk BB 45 
Netzwerken Unternehmen und OrQanlsatlonen 

2 Exportorientiertes Management Krems Bakk BB 25 
3 FInanzdienstleistungsmanagement Krems-Stein Bakk VZ + BB 75 
4 FInanzdienstleistungsmanagement Krems-Stein Mag VZ + BB 75 
5 Hebammenpraxis Mistelbach Bakk vz 20 
6 FH IMC Krems Internationales Projektmanagement Krems Dlpl BB 25 
7 Ufe Sclences Management Krems-Stein Mag BB 40 
8 Pnegeberatung, -schulung und -management Krems-Stein Dipl BB 40 
9 Physiotherapie Prävention und Rehabilitation Horn Bakk VZ 40 
10 TourismusmanaQement und Freizeitwirtschaft Krems Bakk BB 25 
11 Bank- und Versicherungswirtschaft Graz Bakk BB 30 
12 Gesundheit und Pnege Bad Gleichenb. Bakk VZ 40 
13 Joanneum GmbH 

Gesundheits- und Pnegewissenschaften Bad Gleichenb. Mag BB 25 
14 Integratlves Gesundheitsmanagement Bad Gleichenb. Bakk VZ 30 
15 Integratlves Gesundheitsmanagement Bad Gleichenb . Mag VZ 20 
16 Retali- und Wholesalemanagement Graz Bakk BB 40 
17 Cultural IndustrIes St. POlten Bakk VZ 50 
18 Cultural IndustrIes St. POlten Mag VZ 50 

, 

19 Ernlihrungsmanagement und Ernlihrungstherapie St . POlten Bakk VZ 30 • 

20 Ernlihrungsmanagement und Ernlihrungstheraple St. Pölten Mag VZ 30 
21 Physiotherapie und BeweJjunQsmanaQement St. POlten Bakk VZ 30 
22 St. POlten GmbH Physiotherapie und Bewegungsmanagement St. POlten Mag VZ 30 
23 Sozialarbeit St. POlten Mag BB 40 
24 SoZialpädagog ik St. Pölten Bakk VZ 50 
25 SozlalpädaJjoglk St. POlten Mag VZ 50 
26 Technisches Medizinmanagement St. POlten Bakk VZ 40 
27 Technisches Medizinmanagement St. POlten Mag VZ 40 
28 Biotechnologie Klagenfurt Bakk VZ 40 
29 Bioinfonmatik Klagenfurt Mag VZ 20 
30 FH Technikum Kärnten Soziale Arbeit Feldkirchen Dipl BB 25 
31 Public Management Wien Dipl BB 40 
32 Internationale Wirtschaft VIIIach Dipl VZ 40 
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Beilage 4 zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 2 

33 Europäische Enerqlewlrtschaft Kufsteln Mag VZ 25 

34 
Intematlonal Entrepreneurship &. Krisen-

Kufsteln Mag VZ 25 Sanierungsmanagement 
Kufsteln Bildungs GmbH 

Intematlonales Steuerrecht und Internationale 
35 Rechnungslegung 

Kufsteln Mag VZ 25 

36 Smart Systems Kufsteln Mag VZ 25 
37 Betriebswirtschaft Elsenstadt Bakk BB 30 
38 Ergotherapie Plnkafeld Bakk VZ 30 
39 FH-StG Burgenland GmbH GesundheitsspOrt &. Prävention Plnkafeld Bakk VZ 30 
40 Europäische Studien Elsenstadt Mag VZ 15 
41 Intematlonales Projektmanagement Elsenstadt MaQ VZ 20 
42 00 Studienbetriebs GmbH 

Pflegewissenschaft Linz Bakk BB 30 
43 Pflegewissenschaft Linz Mag BB 30 
44 Gesells. Waldhofentybbs PPM - Pre Productlon Management Waldhofentybbs Dlpl VZ 35 
45 Humboldt GmbH 

Europäische WIrtschaftsinformatik Wien Bakk BB 70 
46 Europäische Wlrtschattslnformatlk Wien Mag BB 70 
47 Angewandte Biotechnologie Innsbruck Bakk VZ 40 
48 Angewandte Biotechnologie Innsbruck Mag VZ 30 
49 MCI Corperate Communlcatlons &. Design Innsbruck Mag VZ 30 

Intematlonale Gesundheitswirtschaft &. 
50 

ManaQement 
Innsbruck Dlpl VZ 40 

51 UntemehmensfOhrung &. ContrOlling Innsbruck Bakk VZ 50 
52 WIFl Steiermark GmbH 

Innovatlons- und Projektmanagement Graz Bakk BB 40 
53 Innovatlons- und Projektmanagement Graz Mag BB 40 

Summe 1930 

VZ = Vollzeit. BB = Berufsbegleitend 
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Beilage 5 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Liste der im Jahr 2003 durchgeführten institutionellen Evaluierungen 

LfdNr Erhalter LfdNr StG-KZ FH- StG mit Genehmigungsdauer bis 08/2004 

1 FH-StG Burgenland GmbH 1 0001 Internationale WIrtschaftsbeziehungen 
2 0003 Automatisierte Anlagen- und Prozeßtechnlk 

2 OÖ Studlenbetrtebs GmbH 3 0004 Software Enqineerlnq 
4 0087 Software Engineering für Medizin 
5 0008 Tourismus-Management 

3 FHW Wien GmbH 6 0007 Produktlons- und Automatislerunqstechnlk 
7 0052 Unternehmensf. für d. mittelständ. Wirtschaft 
8 0081 Kommunikationswirtschaft 

4 FH Vorarlberg 9 0009 Technisches Produktionsmanagement 
10 0011 Elektronik 

5 FH Technikum Wien 11 0091 Elektronik / Wirtschaft 
12 0092 Produkttechnoloqle / Wirtschaft 

6 FH IMC Krems 13 0012 Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft 
14 0075 EXDortorlentlertes Manaqement 

7 FH Technikum Kärnten 15 0013 Baulnqenleurwesen-Projektmanaqement 
16 0014 Elektronik 
17 0033 Industrielle Elektronik / Electronic Enqineerinq 

8 Joanneum GmbH 18 0085 Schienenfahrzeugtechnik 
19 0086 Informatlons-Deslqn 

9 St. Pölten GmbH 20 0038 Telekommunikation und Medien 

10 Management Center Innsbruck GmbH 21 0049 Wirtschaft und Management 
22 0015 WIrtschaftsberatende Berufe 

11 FH Wr. Neustadt 23 0016 Präzislons- System- und Informationstechnik 
24 0076 Manaqement im ländlichen Raum 

12 Campus Wien 25 0079 Technisches Projekt- und Prozeßmanagement 
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Beilage 6 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 2 

Bewerberinnen - Aufgenommene nach Zugangsvorausseuungeni absolut 

Zugangsvorausselzg. 1995/96 1996/ 97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/ 01 2001/02 2002/03 2003/04 

Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg Bew Aufg 

AHS 676 359 1.576 699 2.344 940 3 .159 1.219 4 .044 1.353 4 .749 1.581 7.315 2.159 7 .114 2.152 6.119 2.308 

BHS (oder Kolleg) 1.129 703 2.085 1.227 2.603 1.255 3 .400 1.549 4 .409 1.788 5.245 2.086 7.599 2.624 8.147 3.437 7.719 3.522 

Ausländ. Reifeprüfung 79 32 112 42 174 61 183 70 296 85 305 97 439 110 473 188 826 318 

Berufsreifeprüfung 0 0 0 0 16 8 15 3 70 34 200 75 541 174 628 214 703 268 

Studienberechtigung 34 25 109 84 155 77 188 80 181 64 152 72 200 62 278 94 290 121 

F8chelnschläglge BMS 54 24 83 43 75 38 78 28 78 33 106 33 74 29 93 46 135 44 

Lehrabschluss 106 57 192 90 240 129 226 97 239 97 337 123 218 104 234 129 279 152 

Werkmeisterschule 16 9 28 16 23 16 34 7 26 17 14 9 18 11 11 6 6 7 

Sonstige 3 2 25 5 76 13 167 33 84 27 116 29 142 50 291 191 855 264 

Summe 2 .097 1.211 4. 210 2 .20 6 5.70 6 2 .537 7.4 50 3.086 9 .427 3.498 11.224 4 .1 05 16 .546 5.323 17.269 6 .4 57 16.93 2 7 .004 
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Beilage 6 zum FHR-Jahresberlcht 2003 2 von 2 

BewerberInnen - Aufgenommene nach Zugangsvoraussetzungeni relativ 

Zugangs voraussetzg. 1995/ 96 1996/97 1997/ 98 1998/99 1999/00 2000/ 01 2001 / 02 2002/ 03 2003/ 04 

Be w Aufg 8 e w Aufg Bew Aufg Bew Aufg 8ew Aufg Be w Aufg Be w Aufg Bew Aufg Bew Aufg 

AHS 32,2 29,6 37,4 31,7 41,1 37,1 42,4 39,5 42,9 38,7 42,3 38,5 44,2 40,6 41,2 33,3 36,1 33,0 

BHS (0. Kolleg) 53,8 58,1 49,S 55,6 45,6 49,S 45,6 50,2 46,8 51,1 46,7 50,8 45,9 49,3 47,2 53,2 45,6 50,3 

Ausländ . Relfepriifung 3,8 2,6 2,7 1,9 3,0 2,4 2,5 2,3 3,1 2,4 2,7 2,4 2,7 2,1 2,7 2,9 4 ,9 4,5 

Zwischensumme 89,8 90, 3 B9,6 89,2 89,7 88,9 90, 5 92,0 92,8 92, 2 91,8 91,7 92,8 91,9 91,1 89, 5 86, 6 87,8 

Berufsrelfepriifung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,7 1,0 1,8 1,B 3,3 3,3 3,6 3,3 4,2 3,8 

Studien berechtigung 1,6 2,1 2,6 3,8 2,7 3,0 2,5 2, 6 1,9 1,8 1,4 1,8 1,2 1, 2 1,6 1,5 1,7 1,7 

Facheinschlägige BMS 2,6 2,0 2,0 1,9 1,3 1,5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,4 0, 5 0,5 0,7 0,8 0,6 

Lehrabschluss 5,1 4,7 4,6 4,1 4, 2 5,1 3,0 3,1 2, 5 2,8 3,0 3,0 1,3 2,0 1,4 2,0 1,6 2,2 

Werkmeisterschule O,B 0,7 0,7 0, 7 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sonstige 0,1 0,2 0,6 0,2 1,3 0,5 2,2 1,1 0,9 0,8 1,0 0,7 0,9 0,9 1,7 3,0 5,0 3,8 

Zwischens umme 10,2 9, 7 10,4 10,8 10,3 11,1 9, 5 8 ,0 7, 2 7,8 8 , 2 8 ,3 7, 2 8,1 8, 9 10, 5 13,4 12, 2 

Gesamtsumme 100,0 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100, 0 100,0 
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Beilage 7 zum FHR-Ja hresberlcht 2003 1 von 1 

BewerberInnen pro Aufgenommener/m nach Zugangsvoraussetzungen 

Zugllngsvorllussetzung 1994/ 9 5 1995/96 1996/ 9 7 1997/98 1998/99 1999/ 00 2000/ 01 2001/02 2002/03 2003/04 

AHS 1,72 1,88 2,25 2,49 2,59 2,99 3,00 3,39 3,31 2,65 

BHS (oder Kolleg) 1,47 1,61 1,70 2,07 2,19 2,47 2,51 2,90 2,37 2,19 

Ausland. Reifeprüfung 2,42 2,47 2,67 2,85 2,61 3,48 3,14 3,99 2,52 2,60 

Berufsreifeprüfung 0,00 0,00 0,00 2 5,00 2,06 2,67 3,11 2,93 2,62 

Studienberechtigung 1,43 1,36 1,30 2,01 2,35 2,83 2,11 3,23 2,96 2,40 

Facheinschlägige BMS 1,30 2,25 1,93 1,97 2,79 2,36 3,21 2,55 2,02 3,07 

Lehrabschluss 1,66 1,86 2,13 1,86 2,33 2,46 2,74 2,10 1,81 1,84 

Werkmeisterschule 1,00 1,78 1,75 1,44 4,86 1,53 1,56 1,64 1,83 0,86 

Sonstige 1,33 1,50 5,00 5,85 5,06 3,11 4,00 2,84 1,52 3,24 

All e 1, 55 1,73 1,9 1 2 ,25 2 ,41 2,69 2,73 3, 11 2,67 2 ,42 
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Beilage 8 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 2 

Studierende; männlich, weiblich, gesamt; absolut 

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Männlich 523 1.371 2 .818 4 .203 5 .682 7 .080 8 .156 9 .656 11.106 12.779 

Weiblich 172 385 935 1.568 2 .198 2.897 3.610 4 .788 6.394 7.901 

Gesamt 695 1.756 3 .753 5 .771 7.880 9 .977 11.766 14.444 17.500 20.680 

Studierende; männlich, weiblich, gesamt; relativ 

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Schnitt 

Männlich 75,3 78, 1 75,1 72,8 72,1 71,0 69,3 66,9 63,5 61,8 67,3 

Weiblich 24,7 21,9 24,9 27,2 27,9 29,0 30,7 33, 1 36,5 38,2 32,7 
- . 
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Studierende männlich - weiblich; relativ 

90 o Männlich o Weiblich - - - - - - -
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Beilage g zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 2 

Studierende nach Zugangsvoraussetzungen; absolut 

Zugangsvoraussetzung 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

AHS 176 492 1.117 1.894 2.824 3.689 4.436 5.589 6.466 7.426 

BHS (oder Kolleg) 430 1.046 2.171 3.121 4.125 5.205 6.099 7.427 9.082 10.413 

Ausland . Reifeprüfung 12 42 69 119 151 206 253 295 413 637 

Berufsreifeprüfung 0 0 0 25 13 45 106 268 435 623 

Studienberechtigung 7 33 113 157 241 264 271 249 260 301 

Fachelnschl3glge BMS 20 39 80 110 111 111 109 108 129 147 

lehrabschluss 38 80 156 278 327 342 358 345 392 458 

Werkmeisterschule 6 20 37 44 31 43 42 38 37 26 

Sonstige 6 4 10 23 57 72 92 125 286 649 

Summe 695 1.756 3.753 5.771 7.880 9.977 11.766 14.444 17.500 20.680 

Studierende nach Zugangsvoraussetzungen; relativ 

ZugangsvorausseuunSi 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

AHS 25,3 28,0 29,8 32,8 35,8 37,0 37,7 38,7 36,9 35,9 

BHS (oder Kolleg) 61,9 59,6 57,8 54,1 52,3 52,2 51,8 51,4 51,9 50,4 

Ausl3nd . Reifeprüfung 1,7 2,4 1,8 2,1 1,9 2,1 2,2 2,0 2,4 3,1 

Berufsreifeprüfung 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,5 0,9 1,9 2,5 3,0 

StudienberechtIgung 1,0 1,9 3,0 2,7 3,1 2,6 2,3 1,7 1,5 1,5 

Fachelnschl3glge BMS 2,9 2,2 2,1 1,9 1,4 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 

lehrabschluss S,S 4,6 4,2 4,8 4,1 3,4 3,0 2,4 2,2 2,2 

Werkmeisterschule 0,9 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 

Sonstige 0,9 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 1,6 3,1 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
~-
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Beilage g zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 2 

Studierende nach Zugangsvoraussetzungen 2003/04; relativ 

60 
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Beilage 10 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 1 

Studierende nach Zugangsvoraussetzungen; gesamt, männlich, weiblich; absolut 

zugana 1"7/98 Utl'" 11'9/ 00 2000/ 01 2001 / 0 2 2002/03 200]/ 04 

••• m w ••• m w ... m w ... m w . .. m w .- m w .- m w 

AHS 1.89< 1.210 114 2.824 1.IU 9)1 3.689 2.412 1 .2$7 4 .4)6 2 ."] 1 .54] 5.589 '.540 2.049 6.466 ] .. " 2.570 7.426 4 .11' ].107 

BHS (ode< KoIl .. ) 3.121 1 .1'5 126 ".125 ' .02' 1.091 5.205 ] ,715 1 .420 0.099 4 .295 1 ._ 1.421 5 .03' 2.391 9.082 5.10] ] .27' 10.413 6.560 3 .151 

AuslAnd . Relfepriifung 119 66 5l 151 07 54 206 124 n 253 15' .0 295 173 122 '13 24 7 161 037 37. 261 

Be",fsreifeprilfung 25 24 1 13 11 2 '5 .. • 106 U lJ 268 20 2 .1 435 .. 0 107 023 410 103 

StudienberechtlQung 157 135 22 241 201 40 264 211 43 271 ". 4 2 249 201 43 260 200 10 301 200 9) 

F.chelnS(:hllo~e 8MS 110 100 10 111 .. 17 111 .. 15 109 .. 20 108 07 11 129 07 .. 147 110 37 

l.ehr1bschluss 278 243 3. 327 218 39 342 2 .. 43 3 .. 314 « 345 ]07 ]I 392 .55 37 ... ... •• 
Werklnetslersc:hule .. 4] 1 11 ]0 1 '3 41 1 ., 41 1 .. ]I 0 37 37 0 20 24 2 

San"",. 2. 17 • 57 .. 10 72 '2 .0 92 57 ]5 125 67 .0 286 143 143 649 ]14 3]' 

SUm .... 5 .771 4 .203 1.511 7 ."0 5.'12 2 .1" 9 .'77 7 .010 1 .'97 11.766 ' .15' ] .610 14.444 9 .656 • . 7" 17.500 11.106 6 . ]94 20.'10 11.771 7 .901 

Studierende nach Zugangsvoraussetzungen; gesamt, männlich, weiblich; relativ 

Zugang 1997 / 9. Ift'/ n 1199/ 00 2000/ 01 2001 / 0 2 2002/0 3 2003/04 ... m w ... m w ... m w ... m w ... m w . .. m w ... m w 

AHS 32.8 67,6 ll, 4 35.8 17,0 33,0 37,0 65, ' ]4, 1 37,7 15,2 14,1 ".7 " ,' 3',7 36.9 6O,' ",7 35,9 20, ' 15,0 

BHS (_, Kolleg) ".1 73,5 21,S 52,3 7 ' ,4 2', ' 52,2 72.7 27,1 51 ,8 7 .... 2 ' , ' 51 ,4 '7,' 3 2,2 51 .9 63,t " ,1 SO.' 1 1, 7 11, ' 

Ausllnd . RelfeprOfung 2.1 55,S 44,S 1.9 " .2 35,' 2. 1 60, 2 ,t,' 2.2 11,3 31,7 2.0 5',6 41,4 2.' 5.,. " . 2 3. 1 1.0 1. ] 

BerufsrelfeprOfung 0.' '6,0 4.0 0.2 '4,1 1S,4 0 .5 " ,7 13,3 0.' 71,3 2 1, 7 1.9 75,4 24, ' 2.5 7 5 ,4 24,' 3.0 lo 2 0.0 

StudienberechtlQunQ 2.7 1.,0 14~0 3.1 ..... 1', ' 2.0 . 3,7 11,] 2.3 14,5 15,5 1.7 I lo7 17,3 1.5 7',9 23,1 1.5 1,0 0.4 

Fachelnschllglge SMS 1.' .... ' . 1 1.' " .7 15, 3 1.1 1',5 n ,5 0.9 11,7 11, 3 0.7 10,' 19,4 0.7 75,2 24,1 0.7 0.' 0. 2 

LehrlIbschluss ' .. '7.4 llo' ' . 1 1', 1 11,' 3.' .7, . l lol 3.0 17,7 l lo] 2.' " ,0 11,0 2.2 ' 0 ,. 9.~ 2.2 2, 0 0. 2 

Werkmelsterschule 0 •• t7,7 lo] 0.' t., . '.2 0.' 97,7 lo' 0.' '7,. 2.4 0.3 100,0 0.0 0.2 100,0 0 .0 0.1 0. 1 0 •• 

Sonstige 0. ' n,' 26, 1 0.7 6',4 31,. 0.7 5',3 41,7 0 •• '2,0 ",0 0.9 53,. 46,4 1.6 50,0 50,0 3.1 1. ' 1.1 

G ... mt 100,0 72,1 27, 2 100,0 72, 1 27,1 100,0 71,0 21,0 100,0 1',3 30,7 100,0 ",' 33, 1 100,0 " ,5 ",5 100,0 61 , ' 3 ' , 2 
- - - -- ---
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Beilage 11 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 1 

Liste der FH-Diplomstudiengänge für "Sozialarbeit" ("Soziale Arbeit") 
- Studienjahr 2003/04 

Nr. Erhalter StG-KZ Bezeichnung Standort Org.-Form Studienplätze 

1 Joanneum GmbH 0070 Sozialarbeit Graz Vollzelt 50 

2 FH-Studlengänge St.pölten GmbH 0096 Sozialarbeit St. Pölten 
Vollzeit u . 

55 
berufsbgl. 

3 OÖ Studienbtriebs GmbH 0106 Sozialarbeit L1nz Vollzeit 45 

4 Arbeiterkammer Salzburg 0115 Soziale Arbeit Salzburg berufsbgi . 30 

5 FH Vorarlberg 0151 Sozialarbeit Dornbirn Voll zelt 30 

6 FH Technikum Kärnten 0164 Soziale Arbeit Feldkirchen Vollze lt 25 

7 0218 Sozialarbeit Wien Vollzelt 50 

8 Campus Wien 0219 Sozialarbeit Wien Vollzeit 75 

9 0220 Sozialarbeit Wien berufsbgl. 40 
I 

10 Management Center Innsbruck GmbH 0243 Soziale Arbeit Innsbruck Voll zelt 35 

Summe 435 
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Bellage 12 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 2 

Studierende nach Sektoren; absolut 

Berufsfeld-5ektor 1994/95 1995/96 1996/97 1997/9B 199B/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Technik 387 1.074 2.203 3.209 4 .257 5 .453 6.573 8.094 9.394 10.704 

Wirtschaft 308 682 1.550 2.562 3.438 4 .254 4 .922 5.823 6.941 8 .054 

Humanbereich 185 270 271 527 1.165 1.922 

5umme 695 1.756 3.753 5.771 7.880 9.977 11.766 14.444 17.500 20.680 

Studierende nach Sektoren; relativ 

Berufsfeld-5ektor 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Technik 55,7 61,2 58,7 55,6 54,0 54,7 55,9 56,0 53,7 51,8 

Wirtschaft 44,3 38,8 41,3 44,4 43,7 42,6 41,8 40,4 39,6 38,9 

Humanbereich 2,3 2,7 2,3 3,6 6,7 9,3 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 
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Beilage 12 zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 2 

Studierende nach Sektoren; relativ 
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Beilage 13 zum FHR-Jahresberlcht 2003 

Anzahl neuer FH-Studiengänge nach Organisationsformen 

O'1lanloatlonsfonn 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04-

Vollzelt 10 10 6 5 3 5 9 20 24 15 

berufsbegleitend 6 2 1 3 5 4 2 

Vollzelt und berufsbeg!. 1 1 1 2 2 1 

zlelgruppenspezlflsch 1 3 

Summe 10 10 13 6 7 9 12 27 30 18 
-

• Von den Insoesamt 18 genehmiOten Studlenglnoen sind nur 17 gestartet, da der Studiengang "Okoef'ftzJente Produkt- und Verfahrenstechnik", KlagenhJrt, zwar für das 
Studienjahr 2003/04 genehmigt wurde, jedoch den Studienbetr1eb nicht aufgenommen ho~ Weitere. der neuen StudIengInge resultieren aus der Oberfilhrung von 
bestehendeo Diplomstudlenglngen In das gestufte SyStem (Bakk/MIIlI) . 

Anzahl der FH-Studiengänge nach Organisationsformen akkumuliert* 

0'1lanlsatlonsfonn 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04" 

Vollzelt 10 20 25 28 31 34 43 64 87 100 

berufsbegleitend 6 6 8 9 12 14 18 19 

Vollzelt und berufsbegl . 2 5 6 8 8 12 15 19 

zJelgruppenspezlfisch 1 4 4 4 4 4 

Summe 10 20 33 39 46 55 67 94 124 142 

*Aufgflmd der Anderung der Organisationsform elnzetner- FH-Studienglnoe Ist die Akkumulation nicht durch die einfache Summenbildung aus der ersten Tabefle ableftbar . 
•• Voo Insgesamt 142 genehmigten Studienglnoen werden nur 141 angeboten, da der Stud~ano "Okoefftziente Produkt- und Verfahrenstechnik", KlaQenturt, zwar für 
das Studienjahr 2003/04 oenehm~ wurde, jedoch den StudlenOett1eb n6cht aufoenommen hat. W~It~re 6 Studlenolno~ haben kene AnfJnoerlnnen aufgenommen; d.h. 4 
Studienginoe laufen aus, wefl dlMe In das gestUfte System (Bakk/Mag) Q~tührt w~; 1 Studienoano lIuft: aus, weil er mit efnem anderen zusammef"lgeführt wurde; 
1 StudienOano hat In diesem Studienjahr dte Aufnahme von Studienanfll'"lgeflnnen ausgesetZt. 

Anzahl der FH-Studiengänge nach Organisationsformen akkumuliert (0/0) 

0'1lanlsatlonsform 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Vollzelt 100,0 100,0 75,8 71,8 67,4 61,8 64,2 68,1 70,2 71,8 

berufsbegleitend 18,2 15,4 17,4 16,4 17,9 14,9 14,5 14,1 

Vollzelt und berufsbegl, 6,1 12,8 13,0 14,5 11,9 12,8 12,1 11,3 

zlelgruppenspultlseh 2,2 7,3 6,0 4,3 3,2 2,8 

Summe 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 _ .. 
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Beilage 13 zum FHR-Jahresberlcht 2003 2 von 2 

Genehmigte FH-Studiengänge nach Organisationsformen akkumuliert 
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Beilage 14 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 1 

StudienanfängerInnen an FH-Studiengängen unterschiedlicher Organisationsform; absolut 

Organisationsform 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Vollzeit 695 1.211 1.608 1.482 2.138 2.319 2.748 3.819 4.763 

berufsbegleitend 464 476 899 927 1.113 1.298 1.472 

Vollzelt und berufsbegl . 134 579 

zielgruppenspezifisch 49 252 244 206 222 

5umme 695 1.211 2.206 2.537 3 .086 3 .498 4.105 5.323 6.457 

• Ab d"m Studlf!lljahr 1998/99 sind bei In VoIlzf!itform und berufsbeglelt"nd organlslert"n FH -Studlengllngen dl" StudienanfAngerinnen getrennt nach dem 
in Vollzeltform und dem berufsbegleitend organisierten Tell dargestellt. 

2003/04 

4.955 

1.794 

255 

7.004 

StudienanfängerInnen an FH-Studiengängen unterschiedlicher Organisationsform; relativ 

Organisationsform 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Voll zeit 100,0 100,0 72,9 58,4 69,3 66,3 66,9 71,7 73,8 

berufsbegleitend 21,0 18,8 29,1 26,5 27,1 24,4 22,8 

Vollzelt und berufsbegl. 6,1 22,8 

zielgruppenspezifisch 1,6 7,2 5,9 3,9 3,4 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• Ab dem Studif!njahr 1998/99 sind bei In Vollz"ltfonm und berufsbeglelt"nd organlsif!rten FH -Studlengllng"n die Studlenanfllngerlnnen getrennt nach dem 
In Vollzeitfonm und dem berufsbegl"ltend organisierten T"II dargest"nt. 

2003/04 

70,7 

25,6 

3,7 

100,0 

! 

, 

I 
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Beilage 15 zum FHR-Jahresberlcht 2003 

Studierende an FH-Studiengängen unterschiedlicher Organisationsform; absolut 

Organslsatlonsform 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Voll zelt 695 1.756 3 .153 3 .634 5.951 7 .013 8 .090 10.040 12.473 

berufsbegleit end 464 866 1.880 2.670 3 .186 3.811 4.451 

Vollzel t und berufsbegl. 154 1.271 

zielgruppenspezifisch 49 294 490 593 576 

Summe 695 1 .756 3 .753 5 .771 7 .880 9.977 11.766 14.444 17.500 

-Ab dem Studienjahr 1998/99 sind bei In Vollzeittorm und berufsbegleitend organisierten FH-Studlengängen die Studierenden getrennt nach dem In 
Vol lzeltform und d",m berufsbegl"'it"'nd organisierten Tell dargestellt. 

Studierende an FH-Studiengängen unterschiedlicher Organisationsform; relativ 

Organisationsform 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Vollzelt 100 100 66,4 63,0 75,5 70,3 68,8 69,5 71,3 

berufsbegleitend 12,4 15,0 23,9 26,8 27,1 26,4 25,4 

Vollzelt und berufsbegl. 21 ,2 22,0 

zielgruppenspezifisch 0,6 2,9 4,2 4,1 3,3 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• Ab dem Studienjahr 1998/99 sind b<!!1 In Vollz",ltform und berufsbeglelt",nd organisierten FH-Studleng3ngen die Studierenden getrennt nach dem In 
Vollzeltform und dem berufsbegl",ltend organisierten Tell dargestellt. 

1 von 2 
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Beilage 15 zum FHR-Jahresberlcht 2003 

Studierende nach Organisationsformj relativ 
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Beilage 16 zum FHR-Jahresberlcht 2003 

Entwicklung der Zahl neuer FH-Studiengänge In den Bundesländern 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 2 1 1 2 
Kärnten 2 2 3 1 1 1 
NIederösterreich 3 1 1 2 7 3 
OberösterreIch 2 1 1 1 1 4 5 7 6 
Salzburg 2 1 1 3 1 1 
Steiermark 4 3 2 2 1 5 3 2 

Tlrol 1 2 1 2 1 3 1 
Vorarlberg 1 1 1 1 1 1 

Wien 2 5 1 1 4 1 3 9 7 

Österreich 10 10 13 6 7 9 12 27 30 18* 

• Bel 4 StudiengIngen handelt es sk:h um sooenannte Überfllht'\lnoen, bei denen bestehende OI~mstud lenoAnoe In das gestufte Stud lensytem (Bakk/Mag) 
umgestellt wurden. DI~ betrtfft zwei Studiengange In OberOsterreich. einen In Wien und einen Studiengang In der Ste~rmark. Da also 4 der 18 genehmigten, 
neuen Studienginge aus der Uberführung von bestehenden Olplomstudlenglngen In das gestufte System resultieren, kann auch von 14 thematisch neuen 
StudiengAngen Im Studienjahr 2003/04 gesprochen werden. 

Entwicklung des Anteils neuer FH-Studiengänge In den Bundesländern in % 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 20,0 16,7 3,7 6,7 

Kärnten 20,0 33,3 25,0 3,7 3,3 5,6 
NIederösterreIch 30,0 7,7 14,3 22,2 25,9 10,0 
Oberösterreich 20,0 10,0 7,7 14,3 11,1 33,3 18,5 23,3 33,3 
Salzburg 20,0 7,7 14,3 11,1 3,3 5,6 

Steiermark 40,0 23,1 28,6 22,2 8,3 18,5 10,0 11,1 
Tlrol 7,7 33,3 14,3 16,7 3,7 10,0 5,6 
Vorarlberg 10,0 10,0 7,7 8,3 3,7 3,3 

Wien 20,0 38,5 16,7 14,3 44,4 8,3 11,1 30,0 38,8 

Österreich 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Beilage 17 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Entwicklung der akkumulierten Zahl von FH-Studlengängen In den Bundesländern 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 2 2 2 3 3 3 3 4 6 6 
Kärnten 2 2 4 4 4 7 8 9 10 
NIederösterreich 3 3 4 4 5 7 7 14 17 17 
OberösterreIch 2 3 4 4 5 6 10 15 22 28 
Salzburg 2 3 3 4 4 4 7 8 9 
Steiermark 4 7 7 9 11 12 17 20 22 
Tirol 1 3 4 4 6 7 10 11 
Vorarlberg 1 2 3 3 3 3 4 5 6 6 
Wien 2 2 7 8 9 13 14 17 26 33 

Österreich 10 20 33 39 46 55 67 94 124 142* 

• Von den 1.2 getlehmiglen FH-Studieng8ngen werden 1m stlJdierlahr 2O()3J()4 141 1t.JCh UltSlChfich angeboten. da ein O8I'18tlnWg1er Studiengang k'I KAmlen den Sludienbetrieb nk:hlaufgeolOi'.''''' het 

Entwicklung des akkumulierten Anteils an FH-Studlengängen in den Bundesländern in % 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 20,0 10,0 6,1 7,7 6,5 5,5 4,5 4,3 4,8 4,3 
Kärnten 10,0 6,1 10,3 8,7 7,3 10,4 8,5 7,3 7,0 
NIederösterreich 30,0 15,0 12,1 10,3 10,9 12,7 10,4 14,9 13,7 12,0 
Oberösterreich 20,0 15,0 12,1 10,3 10,9 10,9 14,9 16,0 17,7 19,7 
Salzburg 10,0 9,1 7,7 8,7 7,3 6,0 7,4 6,5 6,3 
Steiermark 20,0 21,2 17,9 19,6 20,0 17,9 18,1 16,1 15,5 I 

Tlrol 3,0 7,7 8,7 7,3 9,0 7,4 8,1 7,7 
Vorarlberg 10,0 10,0 9,1 7,7 6,5 5,5 6,0 5,3 4,8 4,3 
Wien 20 ° 10,0 212 20,5 19,6 236 209 181 21,0 232 

Österreich 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Beilage 18 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 1 

StudienanfängerInnen In den Bundesländern; absolut 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 135 133 142 179 238 212 212 253 340 288 
Kä rnten 0 67 109 154 160 187 269 285 294 261 
NIederöste rreich 220 288 432 532 735 806 816 1.112 1.242 1.351 
Oberös t e rreich 169 207 286 264 333 344 541 698 869 969 
Salzburg 0 111 168 172 190 270 279 394 423 461 
Steie rmark 0 167 313 297 378 424 497 817 946 877 
Tirol 0 0 86 176 214 218 313 351 486 617 
Vorarlberg 43 84 123 132 136 155 197 260 249 254 
Wien 128 154 547 631 702 882 981 1.153 1.608 1.926 

Österreich 695 1 .211 2 .206 2.537 3.086 3.498 4.105 5.323 6.457 7 .004 

StudienanfängerInnen in den Bundesländern; relativ 

Bundesland 1994/ 95 1995/ 96 1996/ 97 1997/98 1998/ 99 1999/00 2000/01 2001/ 02 2002/03 2003 /04 
Bevö lk. 
Ante il 

Burgenland 19,4 11,0 6,4 7,1 7,7 6,1 5,2 4,8 5,3 4,1 3 ,4 
Kä rnten 0,0 5,5 4,9 6,1 5,2 5,3 6,6 5,4 4,6 3,7 6 ,9 
Nlederösterrelch 31,7 23,8 19,6 210 23,8 23,0 19,9 20,9 19,2 19,3 19,3 
OberösterreIch 24,3 17,1 13,0 10,4 10,8 9,8 13,2 13,1 13,5 13,8 17, 1 
Sa lzburg 0,0 9,2 7,6 6,8 6,2 7,7 6,8 7,4 6,6 6,6 6 ,4 
St eiermar k 0,0 13,8 142 11,7 12,2 12,1 12,1 15,3 14,7 12,5 14,7 
Tirol 0,0 0,0 3,9 6,9 6,9 6,2 7,6 6,6 7,5 8,8 8 , 5 
Vora rlberg 62 6,9 5,6 5,2 4,4 4,4 4,8 4,9 3,9 3,7 4 ,4 
Wien 184 127 248 249 227 252 239 21,7 249 275 193 

Ös terreich 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-- ----
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Beilage 19 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 2 

Studierende nach Bundesländern; absolut 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Burgenland 135 236 345 472 588 675 762 848 975 1.031 
Kä rnten 0 67 164 284 396 492 631 741 835 887 
Niede rösterreich 220 462 849 1.300 1.733 2.189 2 .473 3 .069 3.664 4 .181 
Oberösterreich 169 348 600 754 945 1.068 1.336 1.695 2.154 2.715 
Salzburg 0 111 255 400 540 726 835 1.049 1.271 1.442 
Steiermark 0 167 454 690 1.003 1.247 1.422 1.903 2.426 2 .843 
Tlrol 0 0 86 257 462 649 867 1.048 1.315 1.699 
Vorarlberg 43 113 222 328 431 497 561 680 764 842 
Wien 128 252 778 1.286 1.782 2.434 2.879 3.411 4.096 5.040 

Summe 695 1 .756 3.753 5.771 7.880 9.977 11.766 14.444 17.500 20.680 

Studierende nach Bundesländern; relativ 

Bundesland 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Bevölk. 
Anteil 

Burgenland 19,4 13,4 9,2 8,2 7,5 6,8 6,5 5,9 5,6 5,0 3 ,4 
Kärnten 0,0 3,8 4,4 4,9 5,0 4,9 5,4 5,1 4,8 4,3 6,9 
NIederösterreich 3 1,7 26,3 22,6 22,5 22,0 21,9 21,0 21,2 20,9 20,2 19,3 
Oberösterreich 24,3 19,8 16,0 13,1 12,0 10,7 11,4 11,7 12,3 13,1 17,1 
Salzburg 0,0 6,3 6,8 6,9 6,9 7,3 7,1 7,3 7,3 7,0 6,4 
Steiermark 0,0 9,5 12,1 12,0 12,7 12,5 12,1 13,2 13,9 13,8 14,7 
Tirol 0,0 0,0 2,3 4,5 5,9 6,5 7,4 7,3 7,5 8,2 8,5 
Vorarlberg 6,2 6,4 5,9 5,7 5,5 50 4,8 4,7 4,4 4,1 4,4 
Wien 184 14,4 207 223 22,6 244 245 23,6 234 244 19,3 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Beilage 19 zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 2 

Studierende nach Bundesländern 2003/04; relativ 
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Beilage 20 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Studierende nach Bundesländern; gesamt, männlich, weiblich; absolut 

Bundesland 
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w 
Burgenland 588 309 279 675 335 340 762 363 399 848 400 448 975 458 517 1 .031 482 549 
Kärnten 396 325 71 492 389 103 631 467 164 741 542 199 835 561 274 887 561 326 
NÖ 1.733 1.134 599 2.189 1.429 760 2.473 1.566 907 3.069 1.875 1.194 3.664 2.094 1.570 4 .181 2.285 1.896 
OÖ 945 816 129 1.068 919 149 1.336 1.101 235 1.695 1.262 433 2.154 1.522 632 2.715 1.877 838 
Salzburg 540 446 94 726 561 165 835 625 210 1.049 733 316 1.271 854 417 1 .442 937 505 
Steiermark 1.003 853 150 1.247 1.044 203 1.422 1.147 275 1.903 1.412 491 2.426 1.678 748 2 .843 1.884 959 
Tlrol 462 353 109 649 471 178 867 588 279 1.048 688 360 1.315 820 495 1 .699 1.032 667 
Vorarlberg 431 311 120 497 347 150 561 399 162 680 468 212 764 513 251 842 535 307 
Wien 1.782 1.135 647 2.434 1.585 849 2.879 1.900 979 3.411 2.276 1.135 4.096 2.606 1.490 5 .040 31.856 1.854 

Summe 7 .880 5.682 2 .198 9.977 7.080 2.897 11.766 8 .156 3.610 14.444 9 .656 4.788 17.500 11.106 6.394 20.680 12.779 7.901 

Studierende nach Bundesländern; gesamt, männlich, weiblich; relativ 

Bundesland 
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w 

Burgenland 7,5 52,6 47,4 6,8 49,6 50,4 6,5 47,6 52,4 5,9 47,2 52,8 5,6 47,0 53,0 50 468 53,2 
Kärnten 5,0 82,1 17,9 4,9 79,1 20,9 5,4 74,0 26,0 5,1 73,1 26,9 4,8 67,2 32,8 43 632 368 
NÖ 22,0 65,4 34,6 21,9 65,3 34,7 21,0 63,3 36,7 21,2 61,1 38,9 20,9 57,2 42,8 202 547 453 
OÖ 12,0 86,3 13,7 10,7 86,0 14,0 11,4 82,4 17,6 11,7 74,5 25,5 12,3 70,7 29,3 131 691 309 
Salzburg 6,9 82,6 17,4 7,3 77,3 22,7 7,1 74,9 25,1 7,3 69,9 30,1 7,3 67,2 32,8 70 650 350 
Steiermark 12,7 85,0 15,0 12,5 83,7 16,3 12,1 80,7 19,3 13,2 74,2 25,8 13,9 69,2 30,8 137 663 337 
Tlrol 5,9 76,4 23,6 6,5 72,6 27,4 7,4 67,8 32,2 7,3 65,6 34,4 7,5 62,4 37,6 82 607 393 
Vorarlberg 5,5 72,2 27,8 5,0 69,8 30,2 4,8 71,1 28,9 4,7 68,8 31,2 4,4 67,1 32,9 41 635 365 
Wien 22,6 63,7 36,3 24,4 65,1 34,9 24,5 66,0 34,0 23,6 66,7 33,3 23,4 63,6 36,4 244 632 368 

Summe 100,0 72,1 27,9 100,0 71,0 29,0 100,0 69,3 30,7 100,0 66,9 33,1 100,0 63,5 36,5 100,0 61,8 38,2 
----
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Beilage 21 zum FHR-]ah~bericht 2003 1 von 2 

Ab ... lvenUnnen je Studiengang; g .... mt, männlich, weiblich; ab ... lut 

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Stg-K Bezeichnung des Studiengang .. gu m w ga m w go m w ge. m w ge. m w geo m w gel m w 
000 1 Intemationale W1rtschattsbezlehunoen .0 10 20 54 20 3< .. 21 40 •• 29 39 11 33 48 73 22 51 .0 2. 52 
0002 GeblliudetKhnlk 17 24 3 •• 30 4 30 28 2 .0 25 5 .. 40 • .2 38 4 
0003 AutomatlslenJnostechnfk 31 37 0 .5 .5 0 .3 81 2 07 '7 0 U 81 1 .2 '2 0 .7 •• 1 , 

0004 Sortware-Enolneerino 20 I. 2 21 2. 0 31 29 2 •• 44 2 •• 32 4 •• .2 • 50 •• • 
0007 Produktions- und Automatisierunostechnik 2' 2. 0 29 29 0 21 27 0 29 27 2 
000. Tourismus-Management • 1 3 •• 2' 32 •• 13 35 .. " 32 50 9 41 52 17 35 
0009 Technisches ProdukUonsmanaoement 11 21 0 20 20 0 15 14 1 11 18 3 15 15 0 25 2' 1 
00 11 Elektronik 21 25 2 55 52 3 77 73 • 7. 77 1 ., 80 3 91 91 2 U 77 5 
00 12 Tour1$musmanaoement u. Fre!t eitwl/UChart 40 ,. 2. .. 15 33 '0 20 20 40 11 29 •• 20 29 .1 13 28 
00 13 Blulnoenteurwesen-Pra ektmanaoement )3 32 1 32 31 1 12 20 2 30 25 5 29 2. 3 , 

001' Elektronik 1. 16 0 3. 30 4 2. 23 1 25 25 0 31 32 5 
00 15 Wlrtschattsberatende Berufe 7. 46 28 116 7. 42 15' 68 88 173 79 94 ... 59 75 212 93 119 
0016 PrazlskH1,- SvstMl- und JnfonnatJonstechnik 3. 35 1 47 46 1 53 50 3 •• 63 5 53 50 3 OS 64 1 
0018 Industria! De:s!on 1. 10 • 15 11 • 11 8 3 16 10 6 1. 7 7 
0019 HoIllechnlk und HolzwIrtschart 2. 25 3 30 25 5 21 23 • 11 25 3 2. 2. 1 
0020 Bc!'triebnches Praue- u. Proj ektmanaoement 40 27 13 50 38 12 •• 40 • .5 20 15 .7 35 22 
0029 BlIulnoenleurwesen-BlIumanag~ment 2. 20 4 24 19 5 3. 28 10 .. 52 9 5. 45 11 

0031 BauDlanuno und Bauman8aement .1 39 2 '0 30 10 42 33 9 33 27 6 .7 '2 5 
0032 Telekommunlkatlonstechnlk und - systeme 2l 22 1 35 35 0 55 52 3 54 53 1 .3 .3 0 .5 61 4 
0033 Industrielle Elektronik 11 21 0 11 18 0 19 18 I 17 17 0 20 20 0 
003< Industriewlrtschaft.1lndust:r1a1 Mana ement 32 23 9 .9 '3 6 •• 36 10 29 22 7 15 14 11 

0036 ProdukUon und MaRllaement .. 36 2 37 33 • •• 32 4 .7 4. 19 5' 4. 10 
003. Telekommunikation und Medien 50 37 J3 •• 55 J3 7. 62 " 110 75 35 
0041 Marketing .1 29 12 4& 31 15 51 37 .. .. 31 13 
0042 AutomatlslenJ stechnlk 2. 24 2 3' 35 I )2 31 I 35 3< 1 
0046 Euroollsche Wirtschaft. u. UntemehmensthrQ. •• 30 38 •• 2. 38 73 29 .. 7. 36 00 
0047 Mllltllr1sche FOhrunQ 7. 78 0 •• 84 0 •• 84 0 
0048 Medientechnik und -desion .5 20 25 .5 28 17 •• 20 22 •• 33 13 
0049 Wirtschaft und Management .. 53 11 54 41 J3 .. 71 17 •• 49 19 
0050 BlInk- und AnanzwlrtscNft 110 33 27 55 33 22 
0052 UF fOr die mlttelst3ndl$Che Wlrtschart .. 59 25 93 62 31 B7 59 28 7. 57 21 
0053 Verfahrens- und UmwelttKhnlk .. 30 I 28 26 2 
0055 MultiMediaArt 5. 41 13 5. 37 21 .5 26 19 .3 20 23 
0056 TelemaUk/Nettwer1d:echnlk 22 22 0 22 20 2 1t 14 5 
0057 Martc.etlng & SafeS 55 25 30 03 26 37 59 24 35 
0058 Anant- RKhnunas- und Steuerwesen .3 32 31 5. 25 29 S. 26 30 .7 18 29 
0059 InterMedia '0 23 J7 33 19 14 50 29 21 3. 21 17 
0060 Fahr.r:euatechnlk 38 38 0 3' 35 I '2 41 I 2. 26 0 
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Beilage 21 zum FHR-Jahresbericht 2003 
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Beilage 22 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Ausgeschiedene; gesamt, männlich, weiblich; absolut und relativ 

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w ges m w 

Gesamt .bs_ 197 158 39 401 320 81 651 475 176 725 555 170 813 622 191 1_001 702 299 1-115 751 364 

Gesamt rel. 5,2 4,2 1,0 6,9 5,5 1,4 8,3 6,0 2,2 7,3 5,6 1,7 6,9 5,3 1,6 6,9 4,9 2,1 6,4 4,3 2,1 

III-109 der B
eilagen X

X
II. G

P - B
ericht - 02 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
105 von 143

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



III-109 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)106 von 143

www.parlament.gv.at



Beilage 23 zum FHR-Jahresbericht 2003 1 von 3 

Struktur der lehrenden; absolut 

Stud.Jahr 
Gesamt hauptberuflich nebenberuflich 

FH UNI SekSchule Wirtschaft Öffentlich Sonstiges· Gesamt 

männl. 649 89 10 144 127 205 32 42 560 

1996/97 weibl. 141 19 2 40 19 32 6 23 122 

Summe 790 108 12 184 146 237 38 65 682 

männl. 1.250 142 18 322 160 408 58 142 1.108 

1997/98 welbl. 255 40 3 65 29 64 4 50 215 

Summe 1.505 182 21 387 189 472 62 192 1.323 

männl. 1.795 264 35 403 194 649 68 182 1.531 

1998/99 welbl. 370 65 7 65 38 108 14 73 305 

Summe 2.165 329 42 468 232 757 82 255 1.836 

männl. 2.345 334 39 382 215 915 72 388 2.011 

1999/00 welbl. 494 96 10 91 34 156 13 94 398 

Summe 2.839 430 49 473 249 1.071 85 482 2.409 

männl. 2.867 455 46 431 231 1.137 84 483 2.412 

2000/01 weib!. 648 130 11 96 44 204 13 150 518 

Summe 3.515 585 57 527 275 1.341 97 633 2.930 

männl. 3.568 592 103 540 251 1.393 95 594 2.976 

2001/02 weib!. 858 163 24 118 68 265 28 192 695 

Summe 4.426 755 127 658 319 1.658 123 786 3.671 

männ!. 4.611 812 116 772 294 1.751 158 708 3.799 

2002/03 weib!. 1.295 232 38 200 89 355 71 310 1.063 

Summe 5.906 1.044 154 972 383 2.106 229 1.018 4.862 

• Darunter fallen In erster linie sog. "neue Selbständige". 
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Beilage 23 zum FHR-Jahresbericht 2003 2 von 3 

Struktur der Lehrenden; relativ 

Gesamt hauptberuflich nebenberuflich 
Stud.Jahr 

Öffentlich FH UNI SekSchule Wirtschaft Sonstiges Gesamt 

männl. 82,2 11,3 1,3 18,2 16,1 25,9 4,1 5,3 70,9 

1996/97 welbl. 17,8 2,4 0,3 5,1 2,4 4,1 0,8 2,9 15,4 

Summe 100,0 13,7 1,6 23,3 18,5 30,0 4,9 8,2 86,3 

männl. 83,1 9,4 1,2 21,4 10,6 27,1 3,9 9,4 73,6 

1997/98 welbl. 16,9 2,7 0,2 4,3 1,9 4,3 0,3 3,3 14,3 

Summe 100,0 12,1 1,4 25,7 12,5 31,4 4 , 2 12,7 87,9 

männl. 82,9 12,2 1,6 18,6 9,0 30,0 3,1 8,4 70,7 

1998/99 welbl. 17,1 3,0 0,3 3,0 1,8 5,0 0,6 3,4 14,1 

Summe 100,0 15,2 1,9 21, 6 10,8 35,0 3,7 11,8 84,8 

männl. 82,6 11,8 1,4 13,5 7,6 32,2 2,5 13,7 70,8 

1999/00 welbl. 17,4 3,4 0,4 3,2 1,2 5,5 0,5 3,3 14,0 

Summe 100,0 IS,2 1,8 16,7 8,8 37,7 3,0 17,0 84,8 

männl. 8 1,6 12,9 1,3 12,3 6,6 32,3 2,4 13,7 68,6 

2000/01 welbl. 18,4 3,7 0,3 2,7 1,3 5,8 0,4 4,3 14,7 

Summe 100,0 16,6 1,6 15,0 7,9 38,1 2,8 18,0 83,3 

männl. 80,6 13,4 2,3 12,2 5,7 31,S 2,1 13,4 67,2 

2001/02 welbl. 19,4 3,7 0,5 2,7 1,5 6,0 0,6 4,3 15,7 

Summe 100,0 17,1 2,8 14,9 7,2 3 7,5 2,7 17,7 82,9 

männl. 78,1 13,8 2,0 13,1 5,0 29,7 2,7 12,0 64,3 

2002/03 welbl. 21,9 3,9 0,6 3,4 1,5 6,0 1,2 5,2 18,0 

Summe 100,0 17,7 2,6 16,5 6,5 35,7 3,9 17,2 82,3 
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Beilage 23 zum FHR-Jahresbericht 2003 3 von 3 

Lehrende nach Geschlecht; relativ 

o weiblich o männlich 

90 

B2, 15 B3,06 82,91 82,60 81,56 80,61 .-- r-- ;-- ;-- .---- -- ---.Z8,~ 80 
;--

70 --

60 - --- ---- - - - --

50 - -- - -

40 - - - -

30 < - -- - - - -

19, 3 
21,9 

7,8. 1-7,0 -1-1-,4 18,4 .----16,9 - - .-- -
r-- .---- .----

20 

10 - - - ~ -

o --L-

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
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Beilage 24 zum FHR-Jahresberlcht 2003 1 von 1 

Entwicklung und Prognose der FH-Anfängerlnnenstudlenplätze; absolut 
Annahme: 2004/05 gemäß aktuellem Stand; ab 2005/06 Fortschreibung gemäß E+F 1II 

8eglnn 94/ ' .5/96 H / .7 ' 7/91 11/ " " / 00 OO/ Ol Ot/Ol 02/ 0) 03/04 04 / 05 05/06 06/ 07 07/0. 01/ 0' 09/tO 

Mt 0'" Ant 0'" Ant 01" Ant 0'" An' 01" M' 01" An' 0'" M' 01" An' OIrr An' 0'" An' 01. An' 01" An' 0'. An' 0'. An' 0'" An' 

1994/95 708 125 833 -23 110 SO 860 0 860 -30 830 21 851 0 851 70 921 30 951 -786 165 0 165 0 165 0 165 0 165 0 165 

1995{96 "9 "9 11 '30 32 462 -30 ." 35 467 0 '67 0 467 15 .82 -65 '17 - 126 291 0 291 0 291 0 291 0 291 0 291 

1996197 786 786 -25 761 15 n. 20 796 2' 820 91 9" " 94. -107 837 · 1-40 697 0 697 0 697 0 697 0 697 0 697 

1997/98 300 300 10 310 0 310 0 310 0 310 0 310 10 320 -'0 280 0 280 0 280 0 280 0 280 0 280 

1998199 .51 '51 -30 421 SO 471 30 SOl 0 501 -16 .85 -90 395 25 420 0 420 0 420 0 420 0 420 

1999100 388 J88 0 388 15 403 -25 378 -25 353 -182 l7l 0 171 0 l7l 0 \7\ 0 \7\ 0 171 

2000/01 441 44\ 0 44\ \0 '5\ .. 447 · 225 222 0 222 0 222 0 222 0 222 0 222 

2001/02 1.222 1.222 25 1.247 39 1.286 -212 1.074 0 1.074 0 1.074 0 1,074 0 1.074 0 1.01. 

2002/03 1,231 1.231 -5 1.2.26 - 120 1. 106 0 1.106 0 1.106 0 1.106 0 1.106 0 1.106 

2003/04 794 794 15 809 0 809 0 809 0 809 0 809 0 809 

2004/05 2,ln 2,177 -96 2.081 - \0 2.011 \0 2.081 -20 2.061 0 2.061 

2005/06 300 300 0 300 0 300 0 300 0 300 

2006/ 07 300 300 0 300 0 300 0 300 

2007/08 300 300 0 300 0 300 

2008/09 300 300 0 300 

2009110 300 300 

- 708 S44 1.252 77' 2.026 357 2.m 446 2.129 383 3.212 536 3.741 1.358 5.106 1.3S9 6.465 65\ 7. 116 271 7.111 229 7.616 290 7.906 3\0 1.216 280 ' .496 300 1.196 
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Anlage 1 zum FHR-Jahresbencht 2003 

Fachhochschulrat 

Richtlinien des FHR tür die Evaluierung im 
öste rreich ischen Fach hochschu Isektor 

(Evaluierungsrichtlinien FHR) 

Beschlossen vom FHR am 07.11 .2003 
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3 

1. VORWORT 

Der Sicherung der Quahtat des fachhochschulischen BIldungsangebotes kommt 
im österreichischen Fachhochschul-Sektor eine hohe Bedeutung zu . Diese hohe 
Bedeutung der Qualitatsslcherung ist auch Resultat der modernen 
ordnungspohtlschen RahmenbedIngungen , die eine Abkehr von den staathch
zentralistischen Steuerungs- und Regelungsmechanismen Im Hochschulbereich 
darstellen . Mit dieser Abkehr, die sich durch eine Dezentralisierung und 
Deregulierung der Entscheidungsbefugnisse auszeichnet, Sind zwei Wichtige 
Zielsetzungen verbunden. 

Durch die Stärkung der EIgenständigkelt und Verantwortlichkeit der fachhoch
schulischen Institutionen soll erstens deren EffiZienz und die Quahtat der 
Angebote gesteigert werden. Der Abbau der hohen Regelungsdichte Im 
Organlsations- und Studienrecht auf Gesetzes- und Verordnungsebene soll 
zweitens die Steigerung der Innovationsfähigkeit des Bildungssystems und eine 
größere Flexibilität gegenüber dem Beschaftigungssystem sowie allgemeinen 
gesellschaftlichen Anforderungen ermöglichen. 

Mit dem Inkrafttreten des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG) am 1. Oktober 
1993 wurde die gesetzliche Basis für die Einrichtung von fachhochschulischen 
Bildungsangeboten geschaffen Die dem FHStG zugrundeliegenden ordnungs
politischen Rahmenbedingungen zeichnen sich durch die folgenden Merkmale 
aus: 

Abschied vom Monopol des Staates als Anbieter von Hochschulstudien 
und Erweiterung der Selbststeuerungskompetenzen der 
fachhochschulischen Institutionen 

Dezentralisierung der Entscheidungsbefugnisse und Deregulierung durch 
den Abbau der hohen Regelungsdichte im Organisations- und Studien recht 

Privatrechtliche OrganIsationsform der Erhalter sowie 
Stärkung der Souveränität, Verantwortung und 
Bildungsanbieter 

damit verbunden: 
Flexibilitat der 

Reduzierung staatlich-behördlicher Kompetenzen auf 
Qualitätssicherung und FinanZierung 

Innerhalb dieser RahmenbedIngungen findet der Auf- und Ausbau des 
österreichischen Fachhochschul-Sektors Im Zusammenspiel von staatlich
behördlicher top-down Steuerung und privater bottom-up Initiative statt. Die 
Einrichtung fachhochschulischer Bildungsangebote erfolgt nicht durch die 
Umwandlung bestehender Bildungseinrichtungen, sondern durch die 
Akkreditierung neuer Studienangebote. 

Der Fachhochschulrat ist die für die Akkreditierung und Re-Akkredillerung von FH
Studiengängen sowie die für die Evaluierung von fachhochschulischen 
Institutionen und FH-Studlengängen zuständige Behörde. 
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Die zentralen Aufgaben des Fachhochschulrates bestehen also In der 
Akkreditlerung als einer Form der Ex-ante-Quailtätsslcherung und der EvalUierung 
als einer Form der Ex-post-Qualitätssicherung Während sich die Erst
Akkredltlerung und Re-Akkredltlerung immer auf FH-Studlengänge beZiehen. 
werden ab dem Jahr 2003 zwei Evalulerungsverfahren durchgeführt: Institutionelle 
und studiengangsbezogene EvalUierung. Jeder Re-Akkreditierung geht ein 
E valUieru ngsverfahren voraus . 

Diese Richtlinien zur Durchführung der Evalulerung im österreich Ischen FH-Sektor 
gem § 12 Abs 2 Z 8 sowie § 13 Abs 2 FHStG idgF treten mit 14 November 2003 
in Kraft. 

Fur den Fachhochschulrat 
Der Präsident 

Dkfm. Dr. Claus J. Raldl 
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2. Zusammenhang zwischen Erst-Akkreditierung , Eval uierung und 
Re-Akkreditierung 

5 

Die Fachhochschul-Studlengange werden Im Auftrag des Erhalters von Ent
wicklungsteams konzIpiert. die sich durch wissenschaftliche und berufspraktische 
Qualifikation auszeichnen. Mindestens zwei Personen des Entwicklungsteams 
müssen durch Habilitation ausgewiesen sein. zwei Personen müssen über den 
Nachweis einer Tatigkeit In einem relevanten Berufsfeld verfügen . Im Falle der 
Erst-Akkreditierung mussen mindestens 4 Personen des Entwicklungsteams mit 
den geforderten wissenschaftlichen und berufspraktischen Qualifikationen Im FH
Studiengang lehren (vgl § 12 Abs 3 FHStG IdgF). 

Bezugnehmend auf den Bildungsauftrag der FH-Studiengange (vgl. § 3 FHStG). 
der Gewährleistung einer praxIsbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau. 
besteht die Grundkonzeption eines Fachhochschul-Studienganges in der 
Beschreibung des Zusammenhanges zwischen beruflichen Tatigkei tsfeldern. 
berufsfeldspeZlfischem QualIfikationsprofil und Curriculum. In dem dieses Profil 
seinen Niederschlag findet. sowie der Darlegung der Umsetzung dieses 
Zusammenhanges im didaktischen Konzept. 

Jeder Antrag auf Erst-Akkreditierung als FH-Studiengang ist an den 
Fachhochschulrat zu richten , Das Akkreditierungsverfahren besteht im 
Wesentlichen In der Überprüfung der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
und der Beurteilung der Qualität des vorgelegten Studiengang-Konzepts. Das 
Herzstück der Akkredltlerungs-Entscheidung besteht in der Beantwortung der 
Frage. ob das vorgelegte Konzept auf verlässliche und nachvollziehbare Art und 
Weise die Erfüllung des Bildungsauftrages zu geWährleisten vermag. 

Die formalen und Inhaltlichen Anforderungen an die Erstellung eines Antrages auf 
Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang hat der Fachhochschulrat In 
seinen .Rlchtllnien für die Akkreditierung von Bakkalaureats- . Magister-. und 
Diplomstudiengängen" (Akkreditlerungsrichtllnlen. AR 2002) formuliert und 
publiziert. Unter Akkreditlerung versteht der FHR ein Verfahren zur Überprüfung 
der EInhaltung von vorgegebenen Anforderungen. das mit einer Ja- oder Neln
Entscheidung endet. wobei qualItätssteigemde Vorgaben des FHR wesentlicher 
Teil des Verfahrens Sind. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und 
Erfüllung der geforderten qualitativen Anforderungen Wird ein FH-Studiengang 
befristet - für einen fünf Jahre nicht überschreitenden Zeitraum - akkreditiert (vgl. 
§ 13 Abs 1 FHStG). 

Jede Re-Akkredltierung setz1 einen neuerlichen Antrag und die Vorlage eines 
EvalUierungsbenchtes voraus. d.h. jede Entscheidung des FHR über die Re
Akkreditierung erfolgt auf der BaSIS eines vorher durchgeführten Evaluierungs
verfahrens sowie der Abnahme und Bewertung des vorgelegten 
Evaluierungsbenchtes durch den FHR. Die Re-Akkredltlerung ISt spatestens 
sechs Monate vor Ablauf des Akkredltlerungszeltraumes zu beantragen (vgl § 13 
Abs 2). 
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6 

Neben der Akkredltierung und EvalUierung finden während des Akkredl
tlerungszeltraumes zusatzlich die folgenden qualitatsslchernden Maßnahmen 
statt. die auf gesetzlicher BasIs bzw. auf BasIs von Verordnungen bzw 
Beschlüssen des FHR durchgeführt werden : 

Jährliche statistische Erhebungen durch den FHR 

Beobachtung der Abschlussprüfungen durch Mitglieder des FHR 

ZWlschenevaluierungen In Form von Interviews Im Auftrag des FHR 

Studentische Lehrveranstaltungs-Bewertung verknüpft mit didaktischer 
Weiterbildung der Lehrenden 

Aufbau eines internen Qualitätsmanagementsystems durch die fachhoch
schulischen Einnchtungen 
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3. Zweck und Aufgabe der Evaluierung 

Vor dem Hintergrund der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und der 
daraus resultierenden Erweiterung der Selbststeuerungs"ompetenzen hegt die 

erantwortung für die Qualitat der Bildungsangebote sowie fur die Bereitstellung 
der dafür erforderlichen Prozesse und Ressourcen letztendlich bel den 
fachhochschuhschen I nstituhonen 

Um dieser Verantwortung gegenüber den Studierenden sowie Wirtschaft und 
Gesellschaft entsprechen zu können , bedarf es fachhochschulischer Bildungs
elnnchtungen' mit einer entsprechenden Qualitat In den Bereichen Lehre , 
angewandte Forschung & Entwicklung sowie Verwaltung bzw. Management 

EvalUierung ISt der Versuch , durch Beurteilen, Analysieren , Einschätzen, 
Kntisleren, Bewerten etc. den Vorzug , Wert bzw. Nutzen von Maßnahmen 
hinSichtlich der Erfüllung definierter Ziele, Anforderungen und Erwartungen zu 
beslimmen. Im Fachhochschulsektor ist dieses Erheben und Bewerten auf die 
Beurteilung der Zweckmaßlgkeit der Maßnahmen, Prozesse, Ressourcen und 
Inhalte zur Erfullung der fachhochschulspezIfischen Ziele, Anforderungen und 
Erwartungen bezogen. 

Der Zweck der Evalulerung besteht darin festzustellen, In welchem Ausmaß die 
fachhochschulischen Bildungseinnchtungen ihre Verantwortung für die 
Gewährleistung der Erfüllung des Bildungsauftrages sowie für die Qualität des 
Bildungsangebotes, die es den Studierenden ermöglicht, die AusbildungszIele 
erreichen zu können, erfolgreich wahrnehmen. Im Zentrum der Evalulerung steht 
die Sicherung und Verbesserung der Qualität der fachhochschulischen 
Bildungseinrichtungen. 

Unter Evaluierung versteht der FHR einerseits ein Verfahren zur Erhebung, 
Bewertung und Steigerung der professionellen Selbstorganisation der fachhoch
schulischen Institution, andererseits ein Verfahren zur Erhebung, Bewertung und 
Steigerung der Qualitat der einzelnen FH-Studlengange. Maßnahmen zur 
nachhaltigen QualitätssIcherung der FH-Studlengänge setzen die profeSSionelle 
Selbstorganisation der fachhochschul ischen InstituliOnen voraus. 

In einem übergeordneten Zusammenhang betrachtet stellt die Evaluierung auch 
ein Instrument zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Wettbewerbs- und 
Veränderungsfähigkeit der fachhochschulischen Bildungselnnchtungen dar. Vor 
dem Hintergrund, dass die Wettbewerbs- und Konkurrenzfahigkeit der 
fachhochschulischen Bildungseinrichtungen durch deren Veränderungsfähigkeit 
bestimmt wird, Sind sie als .Lernende Organisationen" zu begreifen. 

MII der Formuherung .fachhochschuhsche Blldungselnnchtungen" Sind ent'heder fachhochschulische 
Irstitulionen oder FH-StudlengangB gemeint 
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4. Grundsätze der Evaluierung 

Das FHStG IdgF enthalt keine naheren Bestimmungen uber den geforderten 
EvalUierungsbencht (vgl. § 13 Abs 2) bzw. das diesem Bencht zugrundeliegende 
Evalulerungsverfahren. Um österreichwelt einen einheitlichen Standard der 
EvalUierungsverfahren sowie die Vergleichbarkeit der geforderten 
Evalulerungsberichte sicherzustellen . werden im folgenden formale und Inhaltliche 
Richll inien zur Durchführung der Evalu ierungsverfahren und für die vorzulegenden 
Evalulerungsbenchte formuliert 

4.1 Die EvalUierung Im österreichischen FH-Sektor entspricht internationalen 
Standards und setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen: 

Interne Evaluierung durch die fachhochschulische Einrichtung 
(Selbstevaluierung) 
Externe Evaluierung durch ein Review-Team 
Stellungnahme der evalUierten fachhochschulischen Einrichtung zum 
Evaluierungsbericht des Review-Teams 
Abnahme und Bewertung der Evaluierungsberichte durch den 
Fachhochschulrat 
Follow-up-Verfahren 
Veröffentlichung der Ergebnisse der EvalUierung 

4.2 Das Evaluierungsverfahren beruht auf dem QualilCitskonzept .Fitness for 
Purpose". Die Qualität einer fachhochschulischen Bildungseinrichtung (FH
Institution bzw. FH-Studlengang) Wird im Grad der Erfüllung der definierten 
Ziele, Anforderungen und Erwartungen gesehen. Dabei steht die Erhebung 
und Bewertung der Unterschiede zwischen der anzustrebenden Qualität und 
der tatsächlichen Beschaffenheit im Mittelpunkt der Evaluierung . Aus den 
Ergebnissen dieser Erhebung und Bewertung werden qualitätssteigernde 
Maßnahmen abgeleitet. 

4.3 Im Zentrum der Internen Evaluierung steht die selbstkritische 
Auseinandersetzung mit der Frage, auf welche Art und Welse die 
fachhochschulische Bildungseinrichtung ihre Verantwortung für die Erfüllung 
des Bildungsauftrages sowie für die Qualität des Bildungsangebotes, die es 
den Studierenden ermöglicht, die AusbildungszIele erreichen zu können . 
wahrnehmen . Die Art und Weise der Erfüllung dieser Aufgaben muss im 
Selbstevaluierungsbericht nachvollziehbar und ausreichend begründet 
dargelegt werden. 

4.4 Die Aufgabe der externen EvalUierung durch das Review-Team besteht auf 
der Basis der SelbstevalUierung darin zu prufen. ob die fachhochschulische 
Bildungselnnchtung diese Verantwortung für die Umsetzung des Bildungs
auftrages sowie der definierten Ziele, Anforderungen und Erwartungen 
überzeugend erfüllt. Die externe Evaluierung im Rahmen der 
studiengangsbezogenen EvalUierung dauert 1 Tag; im Rahmen der 
institutionellen Evaluierung 3 Tage. 

4.5 Ein Review-Team besteht aus drei bzw. vier Personen und ist je nach 
Evaluierungsart unterschiedlich zusammengesetzt. Die Ernennung der 

III-109 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)120 von 143

www.parlament.gv.at



9 

Expertinnen und damit die onkrete Zusammensetzung der Review-Teams 
erfolgt durch den FHR (vgl. Abschnitt 7) 

4.6 Die Abnahme und Bewertung der Evaluierungsberlchte sowie die Festlegung 
der verbindlichen Verbesserungsmaßnahmen durch den FHR erfolgt Im 
Rahmen einer Vollversammlung 

4 7 Die Grundintention des Follow-up-Verfahrens besteht dann , die Ergebnisse 
der Evalulerung umzusetzen , um eine Quahtatssteigerung sicherzustellen 
Die Verantwortung für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen auf 
der Basis der Evalulerungsbenchte bzw. der Vorgaben des FHR liegt pnmar 
bei den fachhochschulischen Institutionen , wobei eine Uberprufung durch 
den FHR erfolgen kann . 

4 8 Die Veröffentlichung findet In der Form einer zusammenfassenden 
Darstellung der EvalUierungsergebnisse auf der Webslte des FHR statt Der 
Gesamtbericht wird nicht veröffentlicht Vor der Veröffentlichung Ist das 
Einverständnis des Erhalters einzuholen. 

4.9 Im Zuge der Beantragung der Re-Akkredltlerung eines FH-Studienganges Ist 
grundsatzlich der Evaluierungsbericht des Review-Teams über die 
studiengangsbezogene Evaluierung vorzulegen. Falls ein solcher zum 
Zeitpunkt der Beantragung der Re-Akkreditierung nicht vorliegt, gilt der 
Evaluierungsbericht des Review-Teams über die institutionelle Evaluierung 
als Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen gem § 13 Abs 2 FHStG idgF 

4.10Die studiengangsbezogene Evaluierung erfolgt In der Regel unabhängig von 
der Genehmigungsdauer des Fachhochschul-Studienganges. Die 
Zielsetzung besteht darin, fachverwandte Studiengange gleichzeitig zu 
evaluieren, wobei mehrere Studiengange von einem Review-Team evalUiert 
werden sollen . 

4.11 Der FHR hat jahrlich im Rahmen eines Arbeitsplans Umfang, Art und Inhalt 
der im nachsten Jahr durchzuführenden Evaluierungsverfahren zu 
formulieren und dies den fachhochschulischen Institutionen rechtzeitig 
mitzuteilen. Die Evaluierungen finden im 5- bis 7 -Jahres-Rhythmus statt. 

4.12 Die Bereiche der institutionellen Evalulerung sind: Strategie und 
Organisation; Qualitatsmanagement und Personalentwicklung; 
Studienangebot; Studierende: Angewandte Forschung & Entwicklung, 
Ressourcen, Infrastruktur und Finanzen, Internationalisierung, Kooperationen 
und Kommunikation . 

4 13 Die Bereiche 
AusbildungszIele 
Qualitatssicherung; 
Entwicklung. 

der studiengangsbezogenen Evalulerung sind ' 
und Didaktik; Studierende; Organisation und 
Personal, Infrastruktur und Angewandte Forschung & 

4 14 Die Qualitllt der Selbstevaluierungsbenchte ISt von den Review-Teams im 
Rahmen des von ihnen verfassten EvalUierungsbenchtes zu bewerten Er 
sollte von einer selbstkrilischen, distanzierten. offen Bilanz ziehenden sowie 
Stärken und Schwächen analysierenden Grundhaltung gepragt sein und eine 
geeignete Grundlage fur die Durchführung der externen Evaluierung 
darstellen. 
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5. Interne Evalu ierung 

Die mterne Evalwerung (Selbstevalulerung) stellt em wichtiges Instrument zur 
diskurSiven. kritisch-reflexiven Auseinandersetzung der fachhochschuhschen 
Bildungsemnchtung mit den Maßnahmen. Prozessen. Ressourcen und Inhalten 
zur Gewährleistung des Bildungsauftrages dar und setzt das Vorhandensein eines 
dokumentierten und implementierten Qualitätsmanagementsystems voraus. Die 
Auswahl bzw. Gestaltung des internen Qualitätsmanagementsystems obliegt den 
fachhochschul ischen Institutionen 

Die Selbstevalu lerung stellt die Verbmdung ZWischen der Intemen 
Qualitatssicherung und der externen Evaluierung durch ein Review-Team dar. 
Insofern ist die Selbstevaluierung nicht nur ein Instrument der 
fachhochschulinternen Qualitätssicherung. sondern dient auch als wichtige 
Vorbereitung für die externe Evalwerung durch das Review-Team. 

Der Prozess der internen Evaluierung soille von einer selbstkritischen. 
distanzierten, offen Bilanz ziehenden sowie Stärken und Schwachen 
analysierenden Grundhaltung geprägt sein . Ein optimal strukturierter, 
nachvollziehbar aufbereiteter und in erster Linie offener Selbstevaluierungsbericht 
stellt eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit des Review-Teams dar. Um die 
Vergleichbarkeit sicherzustellen , beinhaltet das vorliegende Dokument Vorgaben 
für die Strukturierung des Selbstevalulerungsbenchts. 

Den Ausgangspunkt der Selbstevalwerung bilden die angestrebten bzw. 
vorgegebenen Ziele. die zu formulieren sind. Im Zentrum der Selbstevalulerung 
steht die Erhebung und Bewertung der tatsächlichen Situation vor dem 
Hintergrund der definierten Ziele , Anforderungen und Erwartungen. Die 
übergeordnete Fragestellung lautet: 

Sind die eingesetzten Maßnahmen. Prozesse, Ressourcen und Inhalte geeignet, 
den definierten Zielen. Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen? Für den 
Fall . dass die Eignung der eingesetzten Maßnahmen, Prozesse, Ressourcen und 
Inhalte für die Erreichung der Ziele festgestellt wird. ist dies auf nachvollziehbare 
und begründete Art und Weise darzulegen. Falls das nicht der Fall ist, smd die 
Probleme aufzuzeigen und Verbesserungsvorschläge zu formulieren. 

Zur Vorbereitung auf die interne Evalulerung findet im Herbst des Jahres vor der 
Durchführung der Evalulerungsverfahren ein Workshop für die Interne Evaluierung 
statt. Im Rahmen des Workshops werden organisatonsche und inhaltliche 
Fragestellungen diskutiert. 

Der Selbstevalulerungsbericht hat insofern innerhalb der vorgegebenen 
Evaluierungsbereiche (vgl. Punkt 8 oder 9) die folgenden Aspekte hervorzuheben: 

Beschreibung der Ist - SituatIOn 

Analyse und Bewertung der Ist - Situalion Im Hmblick auf die definierten 
Ziele. Anforderungen und Erwartungen 

Verbesserungsvorschläge und geplante Maßnahmen 

Zusammenfassende Stärken- I Schwächen-Analyse 
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5.1 Prozess der internen Evaluie rung 

Es ist grundsätzlich die Aufgabe der fachhochschulIschen Institutton . die 
Vorgangswelse bei der Organisation der Selbstevaluierung festzulegen 
Aufgrund Internationaler Erfahrungen wird jedoch empfohlen. die folgenden 
Hinweise zu berückSichtigen' 

Die Selbstevaluierung sollte nicht von einer Person allein. sondern von 
einer Projektgruppe bestehend aus drei bis tunt Personen 
durchgeführt werden . die von einer hauptverantwortl ichen Person 
geleitet und koordiniert wird 

Diese Projektgruppe erstellt einen detaillierten Zeltplan, der ca 5 bis 6 
Monate umfasst, d.h. spatestens 5 bis 6 Monate vor der externen 
EvalUierung durch das Review-Team sollte mit dem Prozess der 
Selbstevalulerung begonnen werden. 

Die Bereiche der Selbstevaluierung werden auf die Mitglieder der 
PrOjektgruppe aufgeteilt. Jedes Mitglied ist für die Sammlung, 
Aufbereitung und Analyse der betreffenden Informationen sowie das 
Verfassen eines themenspezifischen Entwurfs verantwortlich. 

Diese vorläufigen Ergebnisse werden innerhalb der 
fachhochschulischen Einrichtung möglichst breit diskutiert. Es wird 
dnngend empfohlen , die Studierenden möglichst umfassend in den 
Prozess der Selbstevaluierung einzubeZiehen. 

Der Selbstevaluierungsbencht stellt die Grundlage für die Gesprache 
mit dem externen Review-Team dar. Das bedeutet , dass zumindest 
alle Personen, die In den Prozess der externen Evalulerung 
einbezogen werden , mit den Inhalten und Ergebnissen des 
Selbstevaluierungsberichtes vertraut sein müssen. 

Der Selbstevaluierungsbericht sollte im Sinne der Kompaktheit. guten 
Lesbarkeit und Schlüssigkelt redaktionell überarbeitet werden und -
ausgenommen die Beilagen - nicht mehr als 40 Seiten umfassen. 
Verweise auf die Beilagen Im Hauptteil des 
Selbstevaluierungsbenchtes sollten klar und deutlich angegeben 
werden . 

Der Selbstevalulerungsbencht enthiilt In der Einleitung eine 
Beschreibung des Prozesses der Selbstevaluierung sowie die Angabe 
der Involvierten Personen. 
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6 . Externe Evaluierung - ---

Die externe Evaluierung durch ein Review-Team erfolgt auf der BasIs des 
Selbstevaluierungsbenchtes. Im Zuge eines Vor-Ort-Besuchs fuhrt das Review· 
Team durch Gesprache und Besichtigungen seine Erhebungen und Bewertungen 
durch Die externe Evaluierung bietet die Gelegenheit. die aus der 
Selbstevaluierung resultierende Selbstvergewisserung und Standortbestimmung 
rnlt externen Expertinnen kntlsch zu reflektieren . Die externen Evaluierungen 
finden In der Regel In den Monaten Apnl ! Mal des betreffenden Jahres statt 

Die Aufgabe des Review-Teams besteht auf der Grundlage der SelbstevalUierung 
darin zu beurteilen. ob die in den Bereichen der Evaluierung (vgl. Abschnitt 8 oder 
9) definierten Ziele. Anforderungen und Erwartungen überzeugend und 
nachvollziehbar erfüllt werden . 

Das Review ist mit einem Abschlussgespräch zwischen dem gesamten Review
Team und Vertreterinnen der evaluierten fachhochschulischen Einrichtung 
abzuschließen. in dem die Eindrücke und Schlüsse, zu denen die Expertinnen 
gelangt sind. präsentiert und diskutiert werden . Für dieses Abschlussgespräch 
sollten jedenfalls 2 bis 3 Stunden eingeplant werden, um den 
Rückkoppelungsprozess zwischen Review-Team und evaluierter Einheit zu 
gewährleisten. 

Das Review-Team übermittelt den Evaluierungsbericht an den Erhalter. Dieser 
Bericht ist dem Fachhochschulrat vom Erhalter vorzulegen (vgl. § 13 Abs 2 FHStG 
idgF). Die dem FHR mit dem Evaluierungsbericht übergebene Stellungnahme der 
fachhochschuhschen Einnchtung bietet die Möglichkeit, Feststellungen, 
Bewertungen und Empfehlungen des Review-Teams zu akzeptieren, begründend 
einzuschränken oder zurückzuweisen . Diese Stellungnahme ist vom Erhalter und 
zuständigen Vertreterinnen der evaluierten fachhochschulischen Einrichtung 
(Leiterin FH-KoliegiumlLeiterlnnen FH-Studlengänge bzw. Leiterin FH
Studiengang) zu unterfertigen. 

6.1 Workshop Review-Teams 

Ca . zwei Monate vor der Durchführung der externen Evaluierungen findet In 
Jedem Jahr ein Workshop für die Expertinnen statt, der von der 
Geschäftsstelle des FHR organisiert und durchgefuhrt Wird Dabei sind die 
folgenden Punkte zu beachten: 

Den Expertinnen werden mindestens zwei Wochen vor der 
Durchführung des Workshops schriftliche Unterlagen über die 
gesetzlichen Grundlagen, über den bsterreichischen FH-Sektor, 
allgemeine statistische Auswertungen sowie das vorliegende 
Dokument zur Verfügung gestellt. 

Die Zielsetzung des Workshops besteht darin , dass sich die 
Expertinnen der Jeweiligen Review-Teams kennen lernen und die 
ersten Abstimmungsgespräche sowie Planungsschritte vornehmen. 
Daruber hinaus bietet der Workshop die Gelegenheit, wicht ige Fragen 
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betreffend den österreich ischen FH-Sektor zu diskutieren sowie Ziele, 
Aufgaben und methodische Grundlagen der Evalulerung zu klaren . 

Zudem soll vereinbart werden , wer die Leitung des Review-Teams 
übernimmt Im Sinne einer arbeitsteillgen Vorgangsweise Wird 
empfohlen, die Bereiche der EvalUierung gem Abschnitt 8 oder 9 
themenspezifisch nach Kompetenzen bzw Interesse der Expertinnen 
aufzuteilen und Gruppen von Personen der evaluierten Einheit 
zuzuordnen. mit denen diese Themen besprochen werden sollen . 

Der Workshop ISt In diskursiver Form durchzufuhren und sollte die 
Erfahrungen bewährter Expertinnen mit einbeziehen Es sollten nach 
Möglichkeit alle Expertinnen der betreffenden Evaluierungsrunde 
teilnehmen. 

6,2 Vorberei tung und Durchführung der externen Evaluierung 

Bel der Vorbereitung und Durchführung der externen Evaluierung durch das 
Review-Team sind die folgenden Punkte zu beachten. 

Je nach Evaluierungsart werden dem Review-Team spätestens 4 
Wochen vor der externen Evaluierung die folgenden Unterlagen zur 
Verfügung gestellt: Informationen über die zu evaluierende Einheit, 
Selbstevaluierungsbericht sowie statistische Informationen aus dem 
Datenmaterial des FHR. Gegebenenfalls erhalten die Expertinnen 
Berichte über vorangegangene Evaluierungen. 

Um einen entsprechenden Ablauf der externen Evaluierung zu 
gewährleisten, ist zur Vorbereitung auf die Vor-Ort-Erhebungen auf 
der Grundlage des Selbstevaluierungsberichts ein Fragenkatalog zu 
erstellen. Der Prozess der Erstellung sollte vom Leiter bzw. der 
Leiterin koordiniert werden, wobei die Fragen nach Ihrer Relevanz fur 
die Evaluierung gewichtet und gereiht werden sollen. Der abgestimmte 
Fragenkatalog ordnet die Fragen den EvalUierungsberelchen zu, 
enthält die Namen der zugeordneten Expertinnen und die 
gewünschten Gesprächspartnerinnen der evaluierten Einheit. 

Den zu evaluierenden Einheiten ist mindestens drei Wochen vor der 
Durchführung der externen EvalUierung ein mit den Gegebenheiten 
vor Ort abgestimmter Zellplan über den Ablauf der Evaluierung, eine 
Liste der gewünschten Gesprächspartnerinnen sowie eine Liste der 
zusätzlich benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen . Die 
fachhochschulischen Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass den 
Expertinnen die zusätzlich benötigen Informationen rechtzeitig und 
vollständig zur Verfügung gestellt werden 

Bel der Durchführung der externen Evaluierung ist unbedingt auf die 
Einhaltung des Zeitplanes zu achten. Es sind Gespräche mit allen für 
die zu evalUierende Einheit Wichtigen Personen und Gruppen zu 
führen . Falls die zu evaluierende Einheit über mehrere Standorte 
verfügt, obliegt es der Entscheidung des Review-Teams , ob alle 
Standorte besichllgt werden . 
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Zwischen dem Workshop fur die Expertinnen und der Durchführung 
der externen Evaluierung sollte ein Vorbereitungstreffen des Review
Teams stattfinden, um die gruppendynamischen Prozesse zu 
optimieren. Inhaltliche wie auch organlsatonsche Fragen zu klären und 
eine .gemelnsame Sprache- zu entwickeln, damit über die jeweils 
spezifischen Deutungshonzonte hinaus eine Verstandigung moglich 
ist. Dieses Treffen findet In der Regel am Vorabend der Evalulerung 
vor Ort statt 

6.3 Bericht externe Evalu ierung 

Bei der Erstellung des Expertlnnen-Benchtes Sind die folgenden Richtlinien 
zu berücksichtigen: 

Der Leiter oder die Leiterin des Review-Teams trägt die 
Verantwortung für das Verfassen des Berichts auf der Grundlage einer 
im Vorfeld von der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellten Vorlage. 
Das Verfassen des Berichts erfolgt in der Regel Im Einvernehmen 
zwischen allen beteiligten Expertinnen. Um fragwürdige 
Übereinstimmungen vermeiden zu können , Ist die Abgabe eines 
Sondervotums möglich. 

Der Bericht weist dieselbe Gliederung wie der 
Selbstevaluierungsbericht gemaß den in diesem Dokument 
formulierten Vorgaben auf. Er besteht aus einer Zusammenfassung 
und je Evalulerungsberelch (vgl. Abschnitt 8 oder 9) aus sprachlich 
eindeutig als solche identlfizlerbaren Feststellungen sowie 
Bewertungen der Expertinnen und davon eindeutig In einem 
gesonderten Punkt ausgewiesenen Empfehlungen. Die Feststellungen 
und Bewertungen sind nachvollziehbar zu belegen bzw. zu 
begründen. 

Die Zusammenfassung des Evaluierungsberichts stellt die Grundlage 
für die Veröffentlichung dar und sollte max. 2 Seiten umfassen. Neben 
einer begründeten Darstellung des Gesamteindrucks der evaluierten 
Einheit, fasst sie die WIChtigsten Ergebnisse je Evaluierungsbereich 
(vgl. Abschnitt 8 oder 9) zusammen. Auf eine Auflistung der In den 
einzelnen Themenbereichen der Evaluierung ohnehin formulierten 
Empfehlungen kann in der Zusammenfassung verzichtet werden . 

Der Bericht sollte In seiner Rohfassung vor Ort prozessbegleitend 
erstellt und Innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Evalulerung 
fertiggestellt werden . Im Anschluss an die definierten 
Gesprächseinheiten sollten die Ergebnisse Intern besprochen und 
schriftlich festgehalten werden . 

Der Expertlnnen-Bencht soll nicht mehr als 20 Sei ten umfassen. 
Ergänzungen zu den Benchten, die nicht in den Ghederungspunkten 
enthalten sind, können als Anlagen beigelegt werden . Der zeitliche 
Ablauf der Evaluierung sowie eine Liste der Interview-Partnerinnen 
sollen im Anhang angegeben werden. 
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6.4 Organisatorische Hinweise zur externen Evaluierung 

Die Durchführung der externen EvalUierung erfolgt auf der BasIs einer 
vertraglichen Vereinbarung zwIschen dern Erhalter der fachhochschulIschen 
Einrichtung und den Mitgliedern der Review-Teams. Neben den zu 
erbringenden Leistungen, den Aufgaben und Pflichten der Review- eams 
sowie Geheimhaltung, Vertraulichkeit und Befangenheit wird auch die Hohe 
der Entschädigungen geregelt. 

Die Vergütung der Expertinnen sowie der Ersatz der Spesen erfolgt nach den 
jeweils geltenden Richtlin ien. Die Verrechnung erfolgt zwischen Erhalter und 
Expertinnen. Für die Organisation der externen Evalulerung 
(ZImmerreservierung , TerminkoordInation etc.) werden vom Erhalter Im 
Vertrag Personen namhaft gemacht, die das Review-Team unterstützen 

Das Review-Team wird im Rahmen der externen Evaluierung von einer 
AssistentinJeinem Assistenten unterstützt. Auch der/die AssistenUin schließt 
mit dem Erhalter einen Vertrag ab. Die Vergütung der Assistentlnnen sowie 
der Ersatz der Spesen erfolgt nach den jeweils geltenden Richtlinien . 
Nachdem sich das jeweilige Review-Team auf einen Assistenten/eine 
Assistentin geeinigt hat, sollten die entsprechenden Daten dem Erhalter 
mitgeteilt werden. Diese Person ist insbesondere für die Berichtserstellung 
und die Protokollführung zustandig und übernimmt insofern eine wichtige 
Funktion. Sie wird In der Regel vom Leiter oder der Leiterin des RevIew
Teams mitgenommen oder vom Fachhochschulrat vermittelt. Sie ist nicht von 
der zu evaluierenden fachhochschulischen Elnnchtung bereitzustellen. 

Für die Teilnahme an Workshops des FHR werden die Spesen durch den 
Fachhochschulrat ersetzt. 
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7. Zusammensetzung der Review-Teams 

Die Auswahl der Expertinnen erfolgt auf der Grundlage des Expertlnnen-Pools 
des FHR. der auch Vorschlage der fachhochschuhschen Institutionen entMlt Ein 
Review-Team besteht aus drei bzw vier Personen und Ist Je nach Evaluierungsart 
unterschiedlich zusammengesetzt. Die Emennung der Expertinnen und damit die 
konkrete Zusammensetzung der Review-Teams erfolgt durch den FHR. Die zu 
evaluierende Einheit kann - unter Geltendmachung von relevanten Grunden - die 
Ablehnung ernzelner Expertinnen beantragen. 

Mindestens ein Mitglied des Review-Teams sollte mit dem österreichischen 
Fachhochschulsektor vertraut sern und mindestens ern Mitglied sollte über 
Erfahrungen bel der Durchführung von Evalulerungsverfahren verfügen . Die 
Expertinnen mussen unabhanglg und unbefangen sern 

7.1 Institutionelle Evaluierung 

Das Review-Team besteht aus vier Personen und einem Assistenten bzw. 
einer Asslstentin und Ist folgendermaßen zusammengesetzt: 

1 Expertin im Hochschulmanagement von einer fachverwandten 
Hochschule aus dem Ausland 

1 Expertin aus der Wirtschaft I öffentI . Verwaltung (NPO) mit 
Managementqualifikationen 

1 Expertin der Organisationsentwicklung 

1 Expertin mit hochschuldidaktischen Qualifikationen 

7.2 Studiengangsbezogene Evaluierung 

Das Review-Team besteht aus drei Personen und einem Assistenten bzw. 
einer Asslstentin und Ist folgendermaßen zusammengesetzt: 

1 Expertin mit facheinschlägigen Qualifikationen von erner aus- oder 
inländischen Hochschule 

1 Expertin mit berufsfeldbezogenen Qualifikatronen 

1 Expertin mit hochschuldidaktischen Qualifikationen 
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8. Bereiche der institutionellen Evalui ..:.e_ru_n_9><-___ _ 

Die Aufgabe der Institutionellen Evaluierung besteht in der Analyse und 
Bewertung der professionellen Selbstorganisation der fachhochschulischen 
Institution In Bezug auf die In den Bereichen der Evaluierung definierten Ziele, 
Anforderungen und Erwartungen. Die Institutionelle Evaluierung konzentriert 
sich auf die Maßnahmen, Prozesse, Ressourcen und Inhalte zur 
Gewährleistung der Qualität der InstitulIon ats Ganzes. 

Das Vetfahren der institutionellen Evaluierung geht von der Voraussetzung 
aus, dass die Verantwortung für die Sicherung und Verbesserung der Qualität 
letztendlich bei den fachhochschulischen Institutionen liegt. Die Zielsetzung 
besteht In der (Welter-) Entwick.lung der Selbststeuerungskompetenzen der 
fachhochschulischen Institution . 

8.1 Strategie und Organisation 

8.1.1 Die fachhochschulische Institution verfügt über eine klar formulierte 
strategische Ausrichtung, die In einem öffentlich zugänglichen 
Leitbild formuliert ist. Sie begreift sich als lernende Organisation 
und stellt die strategisch orientierte Weiterentwicklung der 
Institution sicher. 

8.1.2 Das Leitbild legt die Ausbildungs- und Forschungsziele dar und 
positioniert die Institution im akademischen und gesellschaftlichen 
Umfeld. Die angestrebten Ziele Sind in der Institution entsprechend 
kommu niziert. 

8.1.3 Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und 
verantwortlichkeiten sind klar festgelegt, kommuniziert und 
implementiert. Die implementierte Aufbau- und Ablauforganisation 
stellt die institutionelle Autonomie sicher und wird einer kritischen 
Reflexion in Bezug auf deren Effizienz und Effektivität unterzogen. 

8.1.4 Die Aufbau- und Ablauforganisation stellt die Einbeziehung des 
Lehrkörpers in studien- und forschungsrelevanle sowie der 
Studierenden In ausbildungsrelevante Entscheidungsprozesse 
sicher. Die einer Hochschule entsprechende Autonomie des 
Lehrkörpers wird gewährleistet. 

8 1.5 Das Entstehen bzw. die Förderung einer .Corporate Identity- wird 
sichergestellt. Durch den systematischen Austausch von Wissen 
der an der fachhochschulischen Institution tatigen Personen aus 
Lehre, Forschung, Berufspraxis, Administration etc. wird der 
Prozess des Wissensmanagements organisiert 
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8.2 Qualitätsmanagement und Personalentwicklung 

8. 2 1 Die Institution verfügt über ein Implementiertes 
Qualitatsmanagementsystem und stellt eine knlische ZielreflexIon. 
adaquate Prozessgestaltung sowie transparente 
Führungsentscheidungen Sicher. Qualltatsdaten werden auf 
regelmäßiger Basis erhoben sowie ausgewertet und fließen in 
qualilätssteigemde Maßnahmen ein . 

8.2.2 Die Institution verfügt über ein Personalentwicklungskonzept fur 
das wissenschaftliche , technische und administrative Personal. Die 
Mbglichke!len zur Weiterbildung des Personals Sind Sichergestellt. 

8 2.3 Die Kommunikation zwischen dem wissenschaftlichen Personal 
und den relevanten beruflichen sowie hochschulischen 
PraxIsgemeInschaften Wird unterstützt. 

8.2.4 Ein nach Tätigkeitsbereichen differenziertes Anforderungsprofil für 
das wissenschaftliche Personal (Haupt- und nebenberuflich 
Lehrende) liegt vor. das als Grundlage für das 
Bestellungsverfahren dient. 

8.2 5 Die Bestellungsverfahren sind transparent geregelt und 
nachvollziehbar dokumentiert. 

8.3 Studienangebot 

8.3.1 Die Entwicklung neuer Studienangebote erfolgt in systematischer 
Weise und steht In einem nachvollZiehbaren Zusammenhang zur 
strategischen Ausrichtung. Die Weiterentwicklung bestehender 
Studiengänge erfolgt auf der Basis wissenschaftlicher 
Entwicklungen und berufspraktischer Erfordermsse. 

8.3.2 Die Qualität der Ausbildung sowie die Erfüllung des 
Bildungsauftrages wird durch geeignete Maßnahmen 
gewährleistet. Es ist sichergestellt , dass die Berufspraktika einen 
integralen Bestandteil der Ausbildung darstellen. 

8.3.3 Der Bildungsauftrag (praxIsbezogene Ausbildung auf 
Hochschulmveau sowie Forderung der Durchlässigkeit des 
Bildungssystem und der beruflichen Flexibilität der 
Absolventlnnen) wird als gemeinsames Unterfangen 
wahrgenommen und durch geeignete didaktische Grundsatze und 
Konzepte umgesetzt. 

8.3 4 Die Anforderungen an eine Diplomarbeit, Insbesondere In Bezug 
auf wissenschaftliche Methodik, formale Aspekte. PraxIsrelevanz 
und die Beurteilungskntenen Sind definiert und allen Beteiligten 
bekannt. 

8.3.5 Der Kontakt zu den eigenen Absolventlnnen wird gepflegt 
Absolventlnnenanalysen werden periodisch durchgeführt und 
ausgewertet 
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8.4 Studierende 

8.4 1 Die studentische Lehrveranstaltungs-Bewertung wird In 

8 4.2 

systematischer Welse durchgeführt. Die Ergebnisse fließen In die 
Verbesserung der Qualitat der Lehre ein 

Es gibt eine gesamtmstitullonelle Strategie in 
Aufnahme- und Anerkennungsverfahren . die 
transparent gestaltet und allen Beteiligten 
kommuniziert sind . 

Bezug auf die 
klar definiert. 

nachvollziehbar 

8.4 .3 Durch die Betreuungsverhältnisse wird gewährleistet. dass die 
Ausbildungsziele erreicht werden können . 

8.4.4 Es wird sichergestellt. dass die Prufungsanforderungen und -
modalitäten nachvollziehbar beschrieben und klar kommuniziert 
smd . 

8.4 .5 Die studentische Infrastruktur (Aufenthaltsräume. Mensa. 
Offnungszeiten Sekretariat. Bibliothek. Sprechstunden. 
Beratungsangebote etc.) entspncht den Anforderungen . 

8.4 .6 Für die Studierenden besteht in institutionalisierter Weise die 
Möglichkeit. sich an der Reflexion über die Studienbedingungen 
und die Studienorganisation zu beteiligen . 

8.5 Angewandte Forschung & Entwicklung 

8.5.1 Die Festlegung der Forschungsstrategie und -ziele weist einen 
klaren Bezug zur strategischen Ausrichtung der Institution auf. Die 
für die Durchführung und Organisation der Forschung 
geschaffenen bzw. geplanten Strukturen entsprechen den 
Anforderungen. 

8.5.2 Die Ressourcen für angewandte Forschung & Entwicklung werden 
unter Beachtung der Forschungsstrategie und -ziele effektiv und 
effizient eingesetzt. 

8. 5.3 Durch angewandte Forschung & Entwicklung werden Know-how
bzw. Technologietransfer zur einschl.llgigen I ndustrie und 
Wirtschaft bzw. zu NPO 's sichergestellt . Es wird gewährleistet. 
dass Methoden und Ergebnisse der Forschung in die Lehre 
einfließen. 
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8.6 Ressourcen , Infrastruktur und Finanzen 

8.6 1 Die Institution verfügt über die Infrastrukturellen Ressourcen sowie 
Flnanz- und Sachmlttel. um die Zielsetzungen entsprechend der 
strategischen Planung umsetzen zu konnen . 

8 6.2 Die Größe, Verfugbarkeit, Ausstattung und Qualität der räumlichen 
Infrastruktur sowie die Bibliothek entsprechen hochschulischen 
Anforderungen . 

8 6 3 Der Prozess der Budgetlerung ist klar definiert und nachvollZiehbar 
dokumentiert. Die budgetäre Transparenz schränkt die 
Entscheidungsfreiheit der Institution in Bezug auf Fragen der 
Forschung und Lehre nicht ein 

8.7 Internationalisierung, Kooperationen und Kommunikation 

8.7.1 Die Institution partizipiert aktiv an der Umsetzung der Ziele des 
Bologna-Prozesses2

. 

8.7.2 Die Internationalisierungsaktivitäten erfolgen auf der Basis einer 
definierten Strategie. Die organisatorischen und operativen 
Maßnahmen sind geeignet, die strategischen Ziele umzusetzen. 

8.7.3 Die Institution knüpft auf nationaler und intemationaler Ebene 
Kontakte. Sie fördert die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
des Hochschulbereichs, dem beruflichen Umfeld und den 
relevanten gesellschaftlichen Akteuren . 

87.4 Die unterschiedlichen Kommunikationsmittel und -instrumente 
(Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung und Corporate Identity 
etc.), die sowohl intern als auch extern eingesetzt werden, sind 
aufeinander abgestimmt und führen zu einer effizienten und 
konsistenten Gesamtkommunikation . 

• Die Zielsetzung besieht dann, den Europ31schen Hochschulraum biS 2010 durch die folgenden 
Maßnahmen zu verwlfkl lchen. ElnhJhrung eines gestuften Studiensystems, FOrderung der Mobdit3t. 
Elnfuhrung des ECTS. Elnfuhrung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlusse. 
Förderung der europäischen DimenSion Im HochschulbereICh Lebenslanges Lernen etc 
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9. Bereiche der studiengangsbezogenen Evaluierung 

Die Aufgabe der studiengangsbezogenen Evaluierung besteht In der Analyse 
und Bewertung der Qualität der FH-Studlengange In Bezug auf die In den 
Bereichen der Evalulerung definierten Ziele, Anforderungen und Erwartungen 

Die studiengangsbezogene Evalulerung konzentriert sich auf den 
Zusammenhang zwischen beruflichen TätlgkeJtsfeldern . Qualifikationsprofil und 
CUrriculum Die Zielsetzung besteht im Wesentlichen In der Überprüfung der 
Plausibilität dieses Zusammenhanges und der inhaltlichen Adaquanz und 
Aktualität des Curriculums. 

9.1 Ausbildungsziele und Didaktik 

9 1.1 Die AusbildungszIele sind klar formuliert und allen Beteiligten 
bekannt. Der Zusammenhang zwischen beruflichen 
Tätigkeitsbereichen, Qualifikationsprofil. CUrriculum und 
didaktischem Konzept ISt schlüssig beschrieben und 
nachvollziehbar dokumentiert. 

9 1.2 Die Berufspraktika stellen einen Integralen Bestandteil des 
Curriculums dar. Das AusbildungszIel des Berufspraktikums ist 
definiert und allen Beteiligten an der Institution und am 
Ausbildungsplatz bekannt. 

9.1.3 Der Prozess der Auswahl , Qualifizierung, Betreuung und 
Beurteilung der BerufspraktIka Ist festgelegt und entsprechend 
implementiert. Das Arbeitsverhältnis zwischen fachhochschulischer 
Elnnchtung. Unternehmen und Studierenden ist vertraglich 
geregelt. 

9.1 4 Die auf der Grundlage der beruflichen und hochschulischen 
Anforderungen Im FH-Studiengang zu erwerbenden Kenntnisse 
und Fähigkeiten sind im Rahmen eines Qualifikationsprofils 
ausreichend und überprüfbar dokumentiert. 

9.1.5 Durch das Curriculum werden das relevante wissenschaftliche 
Wissen und VerständniS, die methodisch-analytischen Kenntnisse 
sowie die fachübergreifenden Qualifikationen vermittelt , um die 
berufsfeldrelevanten Aufgaben In hochschuladäquater Weise 
erfüllen zu können . 

9.1.6 Die Auswahl der BezugsdiszIplinen ISt gerechtfertigt, der Bezug 
der jeweiligen Disziplin zum angestrebten Berufsfeld ist dargestellt 

91.7 Die inhaltliche Gestaltung und die didaktische Umsetzung des 
Cumculums sind geeignet, die AusbildungszIele zu erreichen. Es 
besteht ein In Bezug auf das AusbildungszIel ausgewogenes 
Verhältnis zwischen unterschiedlichen Lehrveranstaltungsarten 
(Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika , Projekte elc.). Der 
Erwerb hochschultypIscher und berufsadäquater 
Handlungskompetenzen wird gefördert. 
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9.2 Studierende 

9 2 1 Die Aufnahme- und Anerkennungsverfahren sind klar definiert. 
transparent gestaltet und allen Beteiligten nachvollziehbar 
kommuniziert. 

9.2 2 Die Studlerbarkelt des CUrriculums Wird durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt. Die Prufungsanforderungen und -
modalitäten sind transparent und nachvollziehbar dokumentiert. 

9.2.3 Durch die Prüfungsarten wird die ZIelerreichung sichergestellt . 
Das Anforderungsprofil für die wissenschaftlichen Arbeiten 
(Bakkalaureats- bzw. DIplomarbeiten) Ist definiert und allen 
Beteiligten bekannt. 

9.2.4 Durch die Betreuungsverhältnisse wird gewährleistet, dass die 
AusbildungszIele erreicht werden können . 

9.2.5 Für die Studierenden besteht In institutionalisierter Weise die 
Möglichkeit, sich an der Reflexion über die Studienbedingungen 
und die Studienorganisation zu beteiligen. 

9.2.6 Die intemaltonale Mobilität der Studierenden Ist möglich und wird 
durch entsprechende Maßnahmen gefördert 

9.3 Organisation und Qualitätssicherung 

9.3.1 Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlich
keiten sind klar festgelegt, kommuniziert und implementiert. Die 
Aufbau- und Ablauforganisation stellt die Einbeziehung des 
Lehrkörpers und der Studierenden in studienrelevante 
Entscheidungsprozesse sicher. 

9,3.2 Ein Instrumentarium zur SIchersteilung der Weiterentwicklung des 
Qualifikationsprofils, der Lehrziele und Lehrinhalte ist 
Implementiert. Die Anforderungen der Berufspraxis werden 
reflektiert, um die berufsfeldspezifische Aktualität der Lehrinhalte 
zu gewährleisten. 

9.3.3 Die Studienorganisation stellt die Koordlnlerung, Abstimmung und 
Vemetzung der Lehrveranstaltungen und deren Inhalte sicher. Die 
Studlen-, Termln- , Prüfungspläne eie werden den Beteiligten 
reehtzelltg bekannt gegeben. 

9.3.4 Der Studienerfolg der Studierenden wird im Sinne einer 
Studienverlaufsanalyse beobachtet (z.B. Analyse der Drop-out
Quoten , Nicht-Einhaltung der Regelstudiendauer ete); die 
Ergebnisse fließen in Verbesserungsmaßnahmen ein. 
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9.4 Personal 

9.4.1 Die Lehre erfolgt durch einen wissenschaftlich und berufspraklisch 
qualifizierten sowie didaktisch kompetenten Lehrkörper Die 
Auswahl der Lehrenden erfolgt In transparenter Weise. Die 
Gewichtung von Lehr- und Forschungstätigkeiten der Lehrenden 
ist definiert. 

9.4.2 Die Zusammensetzung des Lehrkörpers entspricht der geplanten 
Entwicklung und Wird In Bezug auf die Erfullung der Ziele einer 
kritischen Renexion unterzogen 

9 4.3 Die Stellen Im Bereich Verwaltung und Technik sind entsprechend 
den Zielen des Studienganges und der Aufbau- und 
Ablauforganisation durch qualifizierte MItarbeiterinnen besetzt. 

9 4.4 Die internationale Mobilität der Lehrenden ist möglich und wird 
durch entsprechende Maßnahmen gefördert. 

9.5 Infrastruktur und Angewandte Forschung & Entwicklung 

9.5.1 Die finanzielle. sachliche und räumliche Ausstattung des 
Studienganges ist ausreichend, um die Ziele langfristig 
umzusetzen. 

9.5.2 Die studiengangspezIfischen Forschungsfelder welsen einen 
klaren Bezug zur strategischen Forschungsausrichtung der 
fachhochschulischen Institution auf. 

95.3 Die für die Durchführung und Organisation von angewandter 
Forschung und Entwicklung geschaffenen Strukturen und 
Ressourcen entsprechen den Anforderungen. 
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10. Follow-up-Verfahren 
---

Die Zielsetzung des Follow-up-Verfahrens besteht dann, die Ergebnisse der 
Evalulerung umzusetzen, um eine QualItätssteigerung zu gewahrleisten . Das 
Follow-up-Verfahren setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen 

10. 1 Die Verantwortung tur die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen auf 
der BasIs der Evaluierungsbenchte bzw der Vorgaben des FHR liegt 
primär bei den tachhochschullschen Elnnchtungen, wobei eine 
Uberprtifung durch den FHR erfolgen kann . 

10 21m Rahmen einer Besprechung zwischen Mitgliedern des FHR und den 
Leiterinnen der Review-Teams (Ende September) werden die 
Evalulerungsergebmsse diskutiert. 

10.31n einer Vollversammlung (Oktober) entscheidet der FHR, ob die 
Evalulerungsbenchte der Review-Teams zur Kenntnis genommen werden 
und damit die Erfüllung der Voraussetzungen gern § 13 Abs 2 FHStG 
gegeben ist oder nicht. Der Fachhochschulrat beschließt die verbindlichen 
Verbesserungsmaßnahmen, die Bewertung und Veröffentlichung der 
Evaluierungsergebnisse auf der Grundlage der Evaluierungsbenchte 
sowie den Zeitpunkt für die Durchführung der nächsten Evaluierung. 

10.4 Die Bewertung der Evaluierungsergebnisse durch den Fachhochschulrat 
erfolgt auf der BaSIS des vorgelegten Expertlnnen-Berichts und bezieht 
Sich auf die Beurteilung der Erfüllung der in den Bereichen der Evaluierung 
(vgl. Abschnitt 8 oder 9) definierten Ziele, Anforderungen und 
Erwartungen . Es werden die folgenden Kategorien verwendet: 

Die definierten Anforderungen und Erwartungen werden in hohem 
Ausmaß erfüllt. 

Hinsichtlich der Erfüllung der definierten Anforderungen und 
Erwartungen liegen Mängel vor. 

HinSichtlich der Erfüllung der definierten Anforderungen und 
Erwartungen liegen umfangreiche und schwerwiegende Mängel vor. 

10.5 Die Beschlüsse des Fachhochschulrates werden der fachhochschulischen 
Einrichtung mitgeteilt. 

10.6 Dem FHR ist bis Ende des Jeweiligen Jahres mitzuteilen, auf welche Art 
und Weise und biS zu welchem Zeitpunkt die Verbesserungsmaßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Dieses Konzept zur Umsetzung der Ergebnisse 
der Evaluierung ist vom FHR zur Kenntnis zu nehmen. 

10.71m Falle der studiengangsbezogenen Evaluierung ist zudem Ir! den 
Anträgen auf Re-Akkreditierung bzw. Änderungsanträgen auf 
übersichtliche Art und Welse darzulegen , wie auf die Ergebnisse der 
Evaluierung reagiert wurde. 

10.8 Die an den einzelnen Evaluierungen beteiligten Expertinnen werden von 
den Bewertungsergebnissen und den damit zusammenhängenden 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität schriftlich Informiert. 
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Anlage 2 zum FHR-Jahresbericht 2003 

Fachhochschulrat 

Verordnung des Fachhochschulrates 
über die 

Bereitste"ung von Informationen über den 
Studienbetrieb (BIS-Verordnung) 

Aufgrund von § 6 Abs 2 und 3 des 
Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG), BGBI 1993/340 idgF 

Beschluss des Fachhochschulrates vom 7. November 2003 
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BIS-Verordnung \<Om 07 11 ~_ 

Vorwort 

Die Neufassung der Verordnung des Fachhochschulrates uber die Bereitstellung von 
Informailonen uber den Studienbetneb (BIS) Ist Resultat folgender Umstande 

Die Erfassung der Personaldaten gemaß Bildungsdokumentationsgesetz (BGBI I 12/2002) 
wurde seitens des BundesmInIstenums fur Bildung. Wissenschaft und Kultur auf das Jahr 
2004 verschoben. da sich die Verlautbarung der entsprechenden Durchfuhrungsverordnung 
verzogert hat Damit wurden zugleich die angekundigte Implementierung der Version 5 von 
BIS sowie die Elnfuhrung von XML als neues Datenaustauschformat Im BIS Meldewesen um 
ein Jahr auf 2004 verschoben 

Ungeachtet dieser zeitlichen Verschiebung der veränderten Personaldatenerfassung sind tur 
die BIS-Meldungen beginnend mit 15.11 .2003 folgende Änderungen umzusetzen 

Mit Herbst 2003 wurden die ersten FH-Dlplomstudiengänge in das gestufte System mit FH
Bakkalaureats- und FH-Magisterstudlengängen ubergetuhrt. Die damit verbundene 
Möglichkeit des Ubertritts von Studierenden aus DIplomstudiengängen In korrespondierende 
Bakkalaureatsstudieng1inge bedingt. dass die Studierenden meldung um entsprechende 
Attribute zu erweltem ist· 

• Elntuhrung eines Studierendenstatus tur derartige Ubertritte (StudStatusCode 5) 
• Elntuhrung eines Feldes. welches das .alte· bzw. .neue" Personenkennzeichen von 

.übertretenden· Studierenden angibt (VonNachPersKz) 

Der Umstand. dass das Studienjahr von Studiengängen sowohl im Wlnter- als auch Im 
Sommersemester beginnen kann. erfordert 

• die Einführung einer entsprechenden Kennzeichnung (StgStartSemester) 

Die Felder .Studlengangsart· und .Studlengangsstartsemester sind konsequenterwelse 

• In alle CSV-Datelen zu Integrieren (Studierendenmeldung. Bewerberinnenmeldung. 
lehrpersonalmeldung. F&E-Meldung). 

Ab dem Studienjahr 2004/05 wird es die ersten FH-Magisterstudlengange geben. Im 
Unterschied zu den Bewerberinnendaten fur FH-Bakkalaureats- und FH-Dlplomstudlen
gänge sind die Bewerberinnen fOr die FH-Maglsterstudlengänge 

• gemaß der neuen Datei BEWERBMAG.CSV zu erfassen 

Daruber hinaus Ist gemaß BIldungsdokumentationsgesetz 

• ab 15.1 1.2003 die SozIalversIcherungsnummer tur aUe Studierenden ZWIngend zu 
melden. Die damit verbundenen Übergangsfristen laufen aus. 
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Ebenfalls laufen die Ubergangsfnsten fur die Kodierung der Zugangsvorausselzungen für die 
Bewerberinnen von FH-Bakkalaureats- und FH-Dlplomstudlengangen aus, sodass 

• ab 15.11.2003 ausschließlich die neue Kodextabelle cXZugang beginnend mit Code 4 zu 
verwenden Ist 

Es wird darauf hingeWiesen, dass die BIS Datenmeldungen der Erhaller von Fachhochschul
Studlengangen auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen baSieren Diese sind . 

• das Bildungsdokumentationsgesetz und die zu verlautbarende Fachhochschul
Stalistlkverordnung des BMBWK 

• das Fachhochschul-Studlengesetz und die BIS Verordnung des FHR 
• die zwischen BMBWK und den Erhaltern abgeschlossenen Fordervertrage 

Die daraus resullierende KomplexItat wird durch zweierlei Umstände redUZiert : 

• Durch das webbasierte Datenmeldesystem BIS des FHR Ist gewahrleistet, dass die 
entsprechenden Daten der Erhalter über ein einheitliches Meldesystem an den FHR 
übermittelt werden, der die Verteilung an die unterschiedlichen Adressaten (BMBWK. 
StatIstik Austna, FHR) übernimmt. 

• Die vom FHR bereItgestellten DokumentalJonen BIS Datenbankschnittstelle und BIS 
Benutzerhandbuch umfassen in Verbindung mit dem BIS Benutzerhandbuch für die 
FInanzdatenmeldungen des BMBWK samtliche auf BaSIS dieser unterschIedlichen 
Rechtsgrundlagen geforderten Datenmeldungen. Fur dIe Zusammenschau und die 
operative Umsetzung der BIS-Meldungen Sind daher die jeweils aktuellen Versionen der 
BIS Datenbankschnittstelle, des BIS Benutzerhandbuches und des BIS 
Benutzerhandbuches tur die FInanzdatenmeldung heranzuziehen 

Abschließend ISt festzuhallen. dass das Bildungsdokumentationsgesetz ab dem Jahr 2004 
auch hinsichlilch der Personaldatenerfassung für die Erhalter wirksam werden wird. sodass 
die derzelIJge Lehrpersonaldatenmeldung auf BaSIS der BIS Verordnung grundlegend zu 
uberarbelten ISt, und dass Im Jahr 2004 die bereits für 2003 geplante Umstellung des 
Datenaustauschformats von CSV auf XML erfolgen wird 

Wien. November 2003 

Claus J. Raldl 
Prasldent des FHR 
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Aufgrund von § 6 Abs 2 und 3 FHStG IdgF wird verordnet: 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

Für die Erhalter von Fachhochschul-Studiengangen gelten bel der Ubermllllung der Daten 
gemäß der vorliegenden Verordnung die system- und datenteChnischen sowie die 
definttorlschen Vorgaben der geltenden Fassung der BIS DatenbankSchntttstelie und des 
BIS Benutzerhandbuches des Fachhochschulrates Diese Dokumentalionen stehen Im 
passwortgeschützten Bereich der Webslte des FHR zum Download zur Verfügung 
(www fhr ac at) 

§ 2 Personenkennzeichen 

(1) Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges hat Jeder bzw Jedem 
Studierenden eines Fachhochschul-Studlenganges ein zehnsteiliges numerisches 
Personenkennzeichen gemäß der geltenden Version der BIS Datenbankschnittstelle 
zuzuordnen 

(2) Das Personenkennzeichen ISt sowohl Im Zusammenhang mit den Erhebungen Im 
Rahmen dieser Verordnung als auch Im Rahmen der Studierendenverwaltung für den 
Fachhochschul-Studlengang (z.B. Zeugnisse. Studienbücher. Studierendenausweise) zu 
verwenden 

§ 3 Meldungen zu den Bewerberinnen fOr FH-Bakkalaureats- und FH
Diplomstudiengänge 

(1) Der Erhalter eines anerkannten 
Fachhochschul-Dlplomstudlenganges hat 
den Bewerber innen Je Studiengang 
Datenbankschntttstelle zu melden. 

Fachhochschul-Bakkalaureats- und/oder eines 
dem Fachhochschulrat einmal jährlich Daten zu 

gemäß der geltenden Version der BIS 

(2) Als Bewerberinnen gelten InteressentInnen. die sich um die Aufnahme bewerben. die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen und Sich. sofern die Zahl der InteressentInnen die Zahl 
der StUdienplätze für Studienanfängerinnen überschreitet. dem vorgesehenen 
Aufnahmeverfahren unterziehen. 

(3) Die Meldung der Bewerberinnen gemäß Absatz 1 und 2 hat dem Stand vom 15 
November (Sltchtag) zu entsprechen und Ist biS längstens 30. November zu erstatten. 
Beginnt ein Studienjahr mit einem Sommersemester. so ist die Meldung nach dem Stand 
vom 15 Apnl (Shchtag) bis längslens 30 April zu erstatten. 

§ 4 Meldungen zu den Bewerberinnen für FH-Magisterstudiengänge 

(1) Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Maglsterstudlenganges hat dem 
Fachhochschulrat einmal lährllch Daten zu den Bewerberinnen je Fachhochschul
Magisterstudiengang gemäß der geltenden Version der BIS Datenbankschmttstelle zu 
metden 

(2) Als Bewerberinnen gelten InteressentInnen. die Sich um die Aufnahme bewerben. die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen und Sich, sofern die Zahl der InteressentInnen die Zahl 
der Studienplätze für Studienanfängerinnen überschreitet. dem vorgesehenen 
Aufnahmeverfahren unterziehen 
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(3) Die Meldung der Bewerberinnen gemaß Absatz 1 und 2 hat dem Sland vom 15 
November (Stichtag) zu entsprechen und Ist bis langstens 30 November zu erstallen 
Beginnt ein Studienjahr mit einem Sommersemester. so Ist die Meldung nach dem Stand 
vom 15. April (Stichtag ) bis limgstens 30. April zu erstallen 

§ 5 Meldungen zu den Studierenden, Unterbrecherinnen, Absolventinnen und 
Ausgeschiedenen 

(1) Der Erhaller eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges hat dem 
Fachhochschulrat zweimal Jährlich die mcht bereits durch das 
Bildungsdokumentallonsgesetz geregelten Daten zu den Studierenden. Unterbrecherinnen, 
Absolventlnnen und Ausgeschiedenen fur jeden seiner Studiengange gemaß der gellenden 
Version der BIS Datenbankschmllslelle zu melden. 

(2) Die Meldung der Studierenden. Unterbrecherinnen. Absolvenllnnen und 
Ausgeschiedenen gemaß Absatz 1 erfolgt zweimal jahrlich und hat dem Stand vom 15 
November (Stichtag) bzw. vom 15 April (Stichtag) zu entsprechen und ist bis langstens 30. 
November bzw. 30. April zu erstatten. 

§ 6 Meldungen über die Mobilität der Studierenden 

(1) Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges hat dem 
Fachhochschulrat zweimal Jährlich Daten über die Mobilität der Studierenden (Incoming und 
Outgomg) für jeden seiner Studiengänge gemäß der geltenden Version der BIS 
Datenbankschnittstelle zu melden. 

(2) Die Meldung der Daten uber die Studierendenmobililät gemäß Absatz 1 hat dem Stand 
vom 15. November (Shchtag) bzw vom 15 Apnl (Stichtag) zu entsprechen und Ist bis 
längstens 30 November bzw 30. April zu erstatten. 

§ 7 Meldungen zu den Lehrpersonen 

(1) Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges hat dem 
Fachhochschulrat bis längstens 30 November eines jeden Jahres die haupt- und neben
beruflich tällgen Lehrpersonen. die im zuletzt abgeschlossenen Studienjahr am Sludlengang 
gelehrt haben. gemäß der geltenden Version der BIS DatenbankschOllIsteIle zu melden 
Beginnt ein Studienjahr mit einem Sommersemester. so Ist die Meldung bis längstens 30 
April zu erstatten 

(2) Im Rahmen der Lehrpersonalmeldung sind ebenso jene gem § 12 Abs 3 FHStG 
besonders QualifiZierten Personen zu melden. die wissenschaftlich durch HabilitalIon oder 
durch eine dieser gleichwertigen Qualifikation ausgewiesen Sind oder uber den NachweiS 
einer Tatigkelt In einem fur den Studiengang relevanten Berufsfeld verfugen und im zuletzt 
abgeschlossenen Studienjahr am Fachhochschul-Studlengang gelehrt haben 

Se,te 5 \/Qn 7 

III-109 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 141 von 143

www.parlament.gv.at



BIS-Verordnung vom 07 11 2003 

§ 8 Meldungen zu F&E-Projekten 

Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges hat dem Fachhochschulrat 
bis längstens 30. November eines jeden Jahres die durch Mitglieder des Lehrkörpers Im 
zuletzt abgeschlossenen Studienjahr durchgefuhrten anwendungsbezogenen Forschungs
und Entwicklungsarbeiten gemaß der geilenden VerSion der 81S Datenbankschntttstelle je 
Studiengang zu melden. Beginn! ein Studienjahr mit einem Sommersemester. so Ist die 
Meldung biS längstens 30. April zu erstatten. 

§ 9 Meldungen betreffend Diplomprüfungen, -zeugnisse, -urkunden und 
Nostrifizierungen 

(1) Der Erhalter eines anerkannten Fachhochschul-Studlenganges ha dem Fach
hochschulrat die Termine (Datum und Uhrzeit) der Abschlussprufungen (DIptomprüfungen) 
nachweislich biS längstens em Monat davor bekannt zu geben (siehe § 6 Abs 2 Z 3 FHStG) 

(2) Der Erhalter einer Einrichtung zur Durchfühnung von Fachhochschul-Studlengängen. dem 
die Bezeichnung Fachhochschule durch Verordnung des zuständigen Bundesministers oder 
der zuständigen BundesministerIn verliehen wurde. hat dem Fachhochschulrat unmittelbar 
nach der Verleihung des akademischen Grades an Absolventlnnen der zur Fachhochschule 
gehöngen Fachhochschul-Studlengange je eine Kopie der Verleihungsurkunde des 
akademischen Grades und des Diplomprüfungszeugnisses zu übermitteln. Auf der 
Verleihungsurkunde sind das Personenkennzeichen. das Datum des 
Diplomprüfungszeugntsses und eine Zeichenkombinahon der nachfolgend erlauterten 
Bedeutung zu vermerken 

Studiengangskennzahl 

I JJ der Verleihung 

I 

I Ifd. Nr In JJ 

1 
I _ 

(3) Der Erhalter einer Einrichtung zur Durchführung von Fachhochschul-Studlengangen, dem 
die Bezeichnung Fachhochschule durch Verordnung des zustandlgen Bundesministers oder 
der zuständigen Bundesmmlsterm verliehen wurde . hat dem Fachhochschulrat die Kopien 
von Nostrifizlenungsbescheiden. mit welchen die Gleichwertigkeit eines ausland Ischen 
akademischen Grades mit jenem der Absolventen und Absolventinnen eines zur 
Fachhochschule gehöngen Fachhochschul-Studlenganges beurkundet wird. ehestmöglich zu 
übermitteln 
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§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tnll mit 09 11 2003 In Kraft 

Die Verordnung vom 20 .1 1.2002 tntt mit Ablauf des 08.1 1 2003 außer Kraft 

Wien . 08.11 2003 

Fur den Fachhochschulrat 

Der Prasldent 

Dkfm. Dr Claus J . Raldl 
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